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Texte frani;:ais 

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes 
reiche ich folgende Parlamentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfes ein, mit der das 
Stiftungsrecht (Artikel 80ft. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches) sowie die einschlägigen Bestimmungen 
des Steuerrechtes (Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Bundesgesetz über die Harmonisierung der 
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer) im Sinne des in 
dieser Parlamentarischen Initiative enthaltenen Entwurfes geändert werden sollen. 
(Der Text des ausgearbeiteten Entwurfes ist bei den Parlamentsdiensten, 3003 Bern, erhältlich.) 

Begründung 
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Staat immer mehr Aufgaben zu bewältigen hat. Die 
vorhandenen Mittel reichen je länger je weniger aus, um alle Aufgaben zu erfüllen. Steuererhöhungen oder 
Anhebungen von anderen Abgaben stossen in der Bevölkerung auf wenig Akzeptanz. Neue Mittel können 
kaum noch beschafft werden oder dann nur für ganz bestimmte Zwecke (z. B. AHV). Dagegen wird zwischen 
anderen Staatsaufgaben eine gerechte Mittelverteilung immer schwieriger, und sie ist bisweilen politisch sehr 
umstritten. 
So wie sich die Situation heute darstellt, dürften diese "Verteilkämpfe" an Heftigkeit noch zunehmen. 
Umgekehrt wissen wir, dass namentlich in den Bereichen Ausbildung, Forschung und 
Wissenschaftsförderung erhebliche zusätzliche Mittel investiert werden sollten. Der Staat wird kaum in der 
Lage sein, diese Mittel aufzutreiben. Wir wissen aber auch, dass sich in der Vergangenheit grosse private 
Vermögen angehäuft haben, deren Eigentümer durchaus bereit wären, beträchtliche Teile davon zur Erfüllung 
von Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, von Aufgaben also, die heute allein 
vom Staat wahrgenommen werden. Allerdings können solche private Mittel nur erhältlich gemacht werden, 
wenn ein modernes Stiftungs- und Steuerrecht ejn Umfeld schafft, das vermögende Leute dazu veranlasst, 
erhebliche Mittel zur Erfüllung von Aufgaben in Erziehung, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Kultur usw. in 
geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Diesem Ziel, das in anderen Staaten durch entsprechende 
Ausgestaltung der einschlägigen Bestimmungen offenbar in viel weiterem Umfange erreicht wird als in 
unserem Land, soll die vorliegende Parlamentarische Initiative dienen. 
Die Parlamentarische Initiative enthält einen ausgearbeiteten Entwurf für die Revision des Zivilgesetzbuches 
sowie der Steuergesetzgebung. Eine definitive Vorlage kann durchaus von diesem Entwurf abweichen. Den 
Grundgedanken, die im Entwurf formuliert sind, müsste er allerdings Rechnung tragen. Der Entwurf lässt aber 
sehr viel Spielraum für den Gesetzgeber. 

Chronologie: 
08.06.2001 SR Der Initiative wird Folge gegeben. 
Vorlage 1 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Stiftungsrecht) 

Chronologie: 
1.8.12.2003 SR Beschluss abweichend vom Entwurf der Kommission. 
17.06.2004 NR Abweichend. 
22.09.2004 SR Abweichend. 
04.10.2004 NR Abweichend. 
06.10.2004 SR Zustimmung. 
08.10.2004cSR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
08.10.2004 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2004 5435; Ablauf der Referendumsfrist: 27. Januar 2005 

Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle 
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Zuständig Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Behandelnde Kommissionen Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR (WAK-NR) 

Antrag: Eintreten 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR (WAK-SR) 
Antrag: Eintreten 

Kommissionsberichte 3. Mai 2001 - Kommission für Wirtschaft und Abgaben - Ständerat 

Bundesblatt Bericht WAK-SR 23.10.03 (BBI 2003 8153) 
Stellungnahme des Bundesrates 05.12.03 (BBI 2003 8191) 
Text des Erlasses (BBI 2004 5435) 

Mitunterzeichnende Plattner Gian-Reto (1) 

Deskriptoren Stiftung; Steuerrecht; Steuerwesen; Mäzenatentum; 
ZGB; 
12; 24; 

1.... ~ Horne 
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Deutscher Text 

Me fondant, d'une part, sur l'article 160 alinea 1 er de la Constitution federale et, d'autre part, sur l'article 21 bis 
de la loi sur les rapports entre les conseils, je depose, sous la forme d'un projet redige de toutes pieces, 
!'initiative parlementaire suivante dans laquelle je demande que le droit des fondations (art. 80ss. du Code 
civil) et les dispositions du droit fiscal (de la loi federale sur l'impöt federal direct, de la loi federale sur 
l'harmonisation des impöts directs des cantons et des communes et de la loi federale sur l'impöt anticipe) 
soient modifies selon le projet suivant: 
(Le texte de ce projet redige de toutes pieces est disponible aupres des Services du Parlement, 3003 Berne.) 

Developpement 
Les annees qui viennent de s'ecouler ont montre que l'Etat est sollicite pour de plus en plus de täches et qu'il 
dispose de moins en moins de moyens financiers pour les effectuer toutes. Les gens sont de moins en moins 
prets a accepter des hausses d'impöts ou de taxes. II est quasiment impossible de trouver de nouvelles 
ressources, sauf pour des objets tres particuliers comme l'AVS. II est aussi de plus en plus difficile d'operer 
une juste repartition des moyens entre d'autres täches de l'Etat et elle est alors politiquement tres contestee. 
A voir la situation aujourd'hui, rien ne permet de dire que ces luttes pour la repartition des moyens 
diminueront d'intensite. Bien au contraire! Nous savons en effet qu'il nous faudra investir des sommes 
considerables dans la formation, dans la recherche et dans la science. L'Etat n'en aura pas les moyens. Nous 
savons aussi que d'immenses fortunes se sont constituees et que certains de leurs detenteurs seraient tout a 
fait disposes a en consacrer une banne partie a des täches d'interet public, qui, aujourd'hui encore, sont 
financees uniquement par l'Etat. Encore faudrait-il qu'un droit des fondations et qu'un droit fiscal modernises 
les incitent, comme c'est le cas ailleurs, a agir ainsi! 
C'est ce que je demande dans cette initiative parlementaire, laquelle se presente sous la forme d'un projet 
redige de toutes pieces prevoyant la modification du Code civil et du droit fiscal, et laissant une grande marge 
de manoeuvre au legislateur. Le texte final pourra bien evidemment etre redige differemment, mais il devra 
rester fidele a mes idees forces. 

Chronologie: 
08-06-2001 CE Decide de donner suite a !'initiative. 
Projet 1 
Codecivil suisse (Droit des fondations) 

Chronologie: 
18-12-2003 CE Decision modifiant le projet de la commission. 
17-06-2004 CN Divergences. 
22-09-2004 CE Divergences. 
04-10-2004 CN Divergences. 
06-10-2004 CE Adhesion. 
08-10-2004 CE La loi est adoptee en votation finale. 
08-10-2004 CN La loi est adoptee en votation finale. 
Feuille federale 2004 5095; delai referendaire: 27 janvier 2005 

Bulletin officiel - les proces-verbaux 

Competence 
Commissions traitant l'objet 

Departement de justice et police (DFJP) 
Commission de l'economie et des redevances CN (CER-CN) 
Proposition: Entrer en matiere 
Commission de l'economie et des redevances CE (CER-CE) 
Proposition: Entrer en matiere 

http://www.pd.admin.ch/afs/ data/f/ gesch/2000/f_gesch_2000046 l .htm 16.02.2005 
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Rapports de commission 3 mai 2001 - Commission de l'economie et des redevances - Conseil des 
Etats 

Feuille federale Rapport CER-CE 23.10.03 (FF 2003 7 425). 
Avis du Conseil federal 05.12.03 (FF 2003 7 463) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2004 5095) 

Cosignataires Plattner Gian-Reto (1) 

Descripteurs Stiftung; Steuerrecht; Steuerwesen; Mäzenatentum; 
2GB; 
12; 24; 

1. ~ Horne 
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00.461 

Parlamentarische Initiative 
Schiesser Fritz. 
Revision 
des Stiftungsrechtes 
Initiative parlementaire 
Schiesser Fritz. 
Revision de la legislation 
regissant les fondations 

Erste Phase - Premiere etape 
Einreichyngsdatum 14.12.00 
Date de depöt 14.12.00 

Bericht WAK-SR 03 os 01 
Rapport CER-CE 03 05.01 
StänderaVConseil des Etats 08.06.ü1 (Erste Phase - Premiere etape) 

Wickl Franz (C, LU), für die Kommission: Herr Schiesser 
reichte am 14. Dezember 2000 eine Parlamentarische In
itiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfes ein, mit 
der das Stiftungsrecht, also die Artikel BOff. ZGB, sowie die 
einschlägigen Bestimmungen des Steuerrechtes geändert 
werden sollen. Mit dieser Parlamentarischen Initiative wird 
verlangt, das Stiftungsrecht sowohl auf ziviler als auch auf 
steuerlicher Ebene so auszugestalten, dass es für Perso
nen attraktiver wird, einen Teil ihres Vermögens für Aufga
ben zur Verfügung zu stellen, die im allgemeinen Interesse 
liegen. 
Ihre Kommission hat einstimmig beschlossen, der Parla
mentarischen Initiative Folge zu geben. Ich kann grundsätz
lich auf den Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht 
verweisen. Die Kommission unterstützt die Vorschläge von 
Herrn Schiesser. Es ist zu begrüssen, wenn vermehrt private 
Mittel für Aufgaben von allgemeinem Interesse verwendet 
werden. Bestimmt stehen in der Schweiz umfangreiche Mit
tel bereit, die sich zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen 
liessen. Zwar gibt es in der Schweiz mehrere Tausend ge
meinnützige Stiftungen, welche Vermögenswerte im Umfang 
von insgesamt mehreren Milliarden Franken verwalten und 
die den Staat durch ihre gemeinnützigen Tätigkeiten von 
Ausgaben im Sozial-, Wissenschafts- und Bildungsberei~h 
entlasten. Die Zahlen erscheinen hoch. Vergleicht man sie 
aber beispielsweise mit jenen der Vereinigten Staaten, so 
stellt man fest, dass das private Mäzenatentum in der 
Schweiz noch unterentwickelt ist. Der Grund liegt zu einem 
Teil sicher darin, dass das heutige Stiftungsrecht keinen op
timalen Rahmen dafür bietet. Mit einer Umsetzung der Initia
tive liesse sich die Situation sicher verbessern. 
In der Beratung unserer Kommission sind verschiedene Fra
gen aufgetaucht, die dann im Rahmen der näheren Prüfung 
der Parlamentarischen Initiative beantwortet werden müs
sen. Ich möchte hier auf folgende Fragen und Probleme hin
weisen: Einmal betreffen sie die heutige Regelung im ZGB. 
Das allgemeine Stiftungsrecht ist durch ganze elf Artikel im 
heutigen ZGB geregelt. Das Stiftungsrecht sticht also durch 
eine sehr bescheidene Regelungsdichte hervor. Eine be
scheidene Regelungsdichte wird zwar gerade in der heuti
gen Zeit vielfach als Vorteil und nicht als Mangel eines 
Gesetzes angesehen, doch im allgemeinen Stiftungsrecht 
des ZGB liegen die Verhältnisse anders. 
Während verschiedene gesetzliche Bestimmungen nur ge
ringe praktische Bedeutung erlangt haben, ergeben. sich ei
nige der wichtigsten stiftungsrechtlichen Regeln nicht aus 
dem Gesetz, sondern sie wurden erst durch die Lehre und 
durch die Gerichtspraxis entwickelt. Aber gerade diese s? 
entwickelten Grundsätze sind teilweise von grosser prakti
scher Bedeutung. Daher stellt sich die Frage, ob diese Par
lamentarische Initiative, die eine Revision des Stiftungs
rechtes verlangt, nicht auch zum Anlass genommen werden 
muss, weitere offene Fragen des Stiftungsrechtes im Gesetz 
zu beantworten und einige Mängel zu beheben. 

Im Juni 1993 hatte nämlich der Bundesrat einen Vorentwurf 
für die Revision des Stiftungsrechtes in die Vernehmlassung 
gegeben. Die Revision wurde dann aber nichrmehr weiter
verfolgt. Es wird also die Frage zu stellen sein, ob ein Teil 
der Revisionspunkte nun aufgenommen werden soll oder ob 
man sich allein auf die vom Initianten vorgeschlagenen Be
stimmungen beschränken will. 
Andere offene Fragen betreffen das Steuerrecht. Die Initia
tive verlangt ja insbesondere eine Lockerung der Kriterien 
für die Steuerbefreiung von Stiftungen, die im Interesse der 
Allgemeinheit liegende Zwecke verfolgen. Soll eine Steuer
befreiung auch gewährt werden, wenn die Stiftungstäti~ke!t 
nicht nur dem allgemeinen Interesse, sondern auch demJeni
gen des Stifters selbst dient? 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung empfiehlt, de~ 
Grundanliegen der Initiative zu entsprechen. Ihr Vertreter 1n 
der Kommission erklärte jedoch, die einzelnen Abände
rungsvorschläge hätten bei der Steuerverwaltung einen un
terschiedlich hohen Grad an Zustimmung ausgelöst. Kritisch 
stehe die Steuerverwaltung vor allem dem Vorschlag gegen
über, das geltende Kriterium der Gemeinnützigkeit bei der 
Steuerbefreiung einer juristischen Person durch eine offene 
Aufzählung möglicher Tätigkeiten im Interesse der Allge
meinheit zu ersetzen. Denn dieses Kriterium - also das Op
ferbringen für andere - sei ein wichtiges objektives Element, 
das sich in langer Praxis bestens bewährt habe. Dieses Kri
terium aufzugeben, brächte das Risiko mit sich, dass eigen
nützige Interessen mit uneigennützigen vermengt würden 
und keine klare Abgrenzung mehr möglich wäre. 
Nach dem Dafürhalten der Eidgenössischen Steuerverwal
tung wäre es auch problematisch, wenn der Grundsatz auf
gegeben würde, dass die Widmung eines Vermöge~s für 
eine gemeinnützige Einrichtung unwiderruflich ist. Sie be
fürchtet, die Akzeptanz der Steuerbefreiung könnte in der 
Öffentlichkeit negativ beeinflusst werden, wenn es in Zukunft 
möglich wäre, die in die Stiftung eingebrachten Vermögens
werte aufgrund eines Widerrufs wieder auf die Stifter zurück 
zu übertragen. 
Wenn Sie der Initiative Folge geben, wie Ihnen dies die Kom
mission empfiehlt, werden wir all diesen Fragen nachgehen. 
Auch wenn die Parlamentarische Initiative in der Form eines 
ausgearbeiteten Entwurfes eingereicht worden ist, sind wir 
im Detail nicht an diese Formulierungen gebunden. Daher 
werden wir alle Fragen prüfen. Rasch werden "'.?'ir auch die 
Kantone einbeziehen, denn die angestrebten Anderungen 
betreffen durchwegs Bereiche der Steuerharmonisierung. 
Dafür ist die qualifizierte Mitwirkung der Kantone nach Arti
kel 129 der Bundesverfassung unabdingbar. Sicher wird es 
sich lohnen, sich einen Überblick über die internationale Ent
wicklung der mit den Stiftungen zusammenhängenden 
Rechts- und Steuerfragen zu verschaffen. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen namens der einstimmi
gen Kommission, der Parlamentarischen Initiative Schiesser 
Folge zu geben. Geben Sie den Mäzenen eine Chance! 

La presidente (Saudan Franc;:oise, presidente): La commis
sion propose, a l'unanimite, de donner suite a !'initiative. 

Angenommen - Adopte 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 
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Elfte Sitzung - Onzieme seance 

Donnerstag, 18. Dezember 2003 
Jeudi, 18 decembre 2003 

08.00h 

00.461 

Parlamentarische Initiative 
Schiesser Fritz. 
Revision 
des Stiftungsrechtes 
Initiative parlementaire 
Schiesser Fritz. 
Revision de la legislation 
regissant les fondations 

zweite Phase - Deuxieme etape 
Einrelchungsdatum 14.12 oo 
Date de depöt 14 12.00 

Bericht WAK-SR 03 05 01 
Rapport CER-CE 03.05 01 
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.01 (Erste Phase - Premiere etape) 

BerichtWAK-SR 23.10.03 (8812003 8153) 
Rapport CER-CE 23.10.03 (FF 2003 7425) 
Stellungnahme des Bundesrates 05.12.03 (8812003 8191) 
Avis du Conseil federal 05.12.03 (FF 2003 7463) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Zweite Phase - Deuxieme etape) 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Die Stiftung als 
Rechtsform ist in der Schweiz beliebt. Im Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch genügen elf Artikel, um den Kern der rechtli
chen Ordnung der Stiftung zu regeln. Die Artikel 80 bis 89bis 
sind für die klassische Stiftung und ihre Errichtung eine recht 
offene Regelung. Der Staat verlangt weder Konzessionen 
noch Genehmigungen oder eine Anerkennung irgendwel
cher Art. Unser Land wurde deshalb auch schon als Stif
tungsparadies bezeichnet. Tatsächlich kommt dem Stiftungs
wesen in der Schweiz grosse Bedeutung zu. 
Die Zahl der klassischen, zumeist gemeinnützigen Stiftun
gen beläuft sich auf etwa 10 000; deren Vermögen bewegt 
sich schätzungsweise in einer Grössenordnung von 30 Milli
arden Franken. Vor allem in den letzten Jahren hat ein deut
licher Trend zu zahlreichen Neugründungen von Stiftungen 
eingesetzt. Diese Entwicklung dauert an. Gemeinnützige 
Stiftungen üben im Interesse und zum Wohl der Allgemein
heit in den verschiedensten Bereichen wichtige Funktionen 
aus. Typische Tätigkeitsfelder sind z. 8. Sozialbereich, Ge
sundheitswesen, Wissenschaft, Forschung, Bildung und 
Erziehung, Kunst und Kultur, Entwicklungshilfe und Humani
täres. Stiftungen sind umso bedeutender, als sie Tätigkeiten 
aufgreifen und diese unbürokratisch ausführen können, und 
zwar solche Tätigkeiten, die dem Gemeinwesen mangels 
Rechtsgrundlage oder finanzieller Mittel verwehrt sind. Stif
tungen können vor allem innovativ Aufgabenbereiche er
schliessen, die neuen, im Allgemeininteresse liegenden Be
dürfnissen entsprechen. 
zusammengefasst sind folgende Gründe für die Beliebtheit 
der Stiftung als Rechtsform massgebend: 
1 . Das Bedürfnis der Stifterin oder des Stifters, sich ein 
Denkmal zu setzen. 
2. Der Grundsatz der Stiftungsfreiheit, welcher die Privat
sphäre und die Privatautonomie weitgehend garantiert. 
3. Die Steuerbefreiung bei gemeinnützigen Stiftungen. 
4. Das offene Stiftungsrecht des Zivilgesetzbuches, das auf 
die Respektierung und die Wahrung des Willens des Stifters 
ausgerichtet ist. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Auch wenn die Geschichte der Stiftungen in der Schweiz an 
sich eine Erfolgsgeschichte ist, hört man immer wieder, in 
der Schweiz liege noch ein grosses Potenzial für die Errich
tung von Stiftungen mit einem gemeinnützigen Zweck brach. 
Denn mit dem wirtschaftlichen Aufschwung konnten teil
weise grosse private Vermögen erarbeitet werden. Besitzer 
solcher Vermögen können sich oft vorstellen, der Allgemein
heit einen Teil des Erworbenen zu überlassen. Die Rahmen
bedingungen zur Errichtung von Stiftungen müssen aber 
derart sein, dass der Einsatz privater Gelder für den Stiften
den attraktiver wird. Klar ist, dass gemeinnützige Einrichtun
gen staatliches Handeln nicht ersetzen sollen. Doch können 
sie in vielen Bereichen einen wesentlichen, ergänzenden 
Beitrag leisten. Die Unterstützung von öffentlichen Aufgaben 
soll und darf einem Stifter durchaus Vorteile bringen. Das 
sind die Grundüberlegungen zu der Ihnen heute vorgelegten 
Revision des Stiftungsrechtes. 
Anstoss dazu gab die parlamentarische Initiative Schiesser 
Fritz, die am 14. Dezember 2000 in Form eines ausgearbei
teten Entwurfes eingereicht wurde. Mit der Initiative wurde 
verlangt, das Stiftungsrecht sei sowohl auf zivilrechtlicher als 
auch auf steuerlicher Ebene so auszugestalten, dass es für 
Personen attraktiver werde, einen Teil ihres Vermögens für 
Aufgaben zur Verfügung zu stellen, die im allgemeinen Inter
esse lägen. 
Der Ständerat gab der parlamentarischen Initiative Schies
ser am 8. Juni 2001 einstimmig Folge. Ihre Kommission hat 
sich - vorerst in einer Subkommission und dann im Ple
num - eingehend mit der Revision des Stiftungsrechtes aus
einander gesetzt. An verschiedenen Hearings vertiefte sie 
sich in die Vorschläge der Initiative. Sie berücksichtigte bei 
der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage die geäusserten Vor
behalte und Anregungen. 
Vorerst stellte sich auch die Frage, ob die parlamentarische 
Initiative, die eine Revision des Stiftungsrechtes verlangte, 
nicht auch zum Anlass genommen werden sollte, weitere of
fene Fragen des Stiftungsrechtes im Gesetz zu beantworten 
und allfällige Mängel zu beheben. Im Jahre 1993 hatte näm
lich der Bundesrat einen Vorentwurf für die Revision des 
Stiftungsrechtes in die Vernehmlassung gegeben. Diese Re
vision wurde dann aber nicht weiterverfolgt. Es stellte sich 
also die Frage, ob ein Teil der Revisionspunkte hier aufzu
nehmen sei oder ob man sich allein auf die vom Initianten 
vorgeschlagenen Bestimmungen beschränken solle. Wir ka
men in der Kommission zum Schluss, nur jene Elemente 
des Vorentwurfes aus dem Jahr 1 ~9~ in die Revision aufzu
nehmen, die einerseits ohne grosse Anderungen der Grund
gedanken des schweizerischen Stiftungsrechtes möglich 
sind und die anderseits schon länger als richtig und notwen
dig angesehen wurden. 
Nun zur Vorlage selbst: Dem Ihnen nun vorgelegten Entwurf 
liegt die Absicht zugrunde, ein Klima von grösserer Stif
tungsfreudigkeit zu schaffen. Gemeinnützige Stiftungen sol
len nicht durch starre Regelungen behindert, sondern durch 
attraktive Voraussetzungen gefördert werden. Gleichzeitig 
muss aber bedacht werden, dass mit dem revidierten Stif
tungsrecht kein Missbrauch soll betrieben werden können. 
Die vorgeschlagene Revision des Stiftungsrechtes enthält 
drei besonders wichtige Neuerungen: Erstens erhält der Stif
ter die Möglichkeit, bei der Errichtung der Stiftung den Vor
behalt anzubringen, den Zweck ändern zu können, zweitens 
wird eine obligatorische Revisionsstelle eingeführt, und drit
tens werden die steuerlichen Rahmenbedingungen verbes
sert. Daneben betreffen andere Bestimmungen die Mass
nahmen bei Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit der 
Stiftung, die E~fichtung der Stiftung durch Erbvertrag, die un
wesentlichen Anderungen an der Stiftungsurkunde und die 
Organisation der Stiftung. 
1. Zum Zweckänderungsvorbehalt: Der Stifter soll die Mög
lichkeit haben, bei Errichtung der Stiftung vorzusehen, dass 
der Stiftungszweck einfacher als heute geändert werden 
kann. Denn die Interessen eines Stifters können sich im 
Laute der Jahre verschieben, oder neue Bedürfnisse werden 
für die Gesellschaft viel dringender. Der Stifter selbst hat die 
Möglichkeit, diesen Veränderungen Rechnung zu tragen. 
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Das Stiftungsrecht wird dadurch flexibler und auch attrak
tiver. 
2. Zur Einführung einer obligatorischen Revisionsstelle: Wer 
eine Stiftung errichtet oder Stiftungen unterstützt, möchte 
doch wissen, wie das gespendete Geld verwendet wird. Bis 
heute ist eine obligatorische Revisionsstelle, welche diese 
Transparenz gewährleistet, nicht Pflicht. Jetzt wird die Ein
führung einer obligatorischen Revisionsstelle vorgeschla
gen. In der Detailberatung werde ich darauf hinweisen, dass 
auch Ausnahmen möglich sind und auf Stiftungen mit be
scheidenem Vermögen Rücksicht genommen wird. Die Kon
trolle der Stiftungen und die dadurch erhöhte Transparenz 
schaffen Vertrauen, gerade auch für die Zuwendungen Drit
ter an die Stiftung. 
3. Zur steuerlichen Abzugsfähigkeit: Die Stiftungsfreudigkeit 
kann am meisten gesteigert werden, wenn es möglich ist, 
die gespendeten Beträge an juristische Personen mit öffent
lichem und gemeinnützigem Zweck möglichst hoch zu hal
ten. Daher werden folgende Neuerungen vorgeschlagen: 
Künftig sollen auch Zuwendungen abzugsfähig sein, die 
nicht in Geldform erfolgen, zum Beispiel Zuwendungen von 
Liegenschaften; also Berücksichtigung auch von Sachleis
tungen. Ein weiterer Neuerungspunkt: Erhöhung der Ab
zugsmöglichkeit von bisher 10 Prozent auf 40 Prozent des 
Reineinkommens natürlicher Personen bzw. des Reinge
winns juristischer Personen. Schliesslich: Die Abzugsmög
lichkeit soll auf 100 Prozent des Reineinkommens bzw. des 
Reingewinns erhöht werden, wenn ganz bestimmte Bedin
gungen erfüllt sind. Neu sollen auch freiwillige Leistungen an 
Bund, Kantone und Gemeinden und deren Anstalten zum 
Abzug berechtigen. Dank dieser Ergänzung sollten bei
spielsweise auch Universitäten vermehrt von freiwilligen Zu
wendungen profitieren können. Hinsichtlich der entspre
chenden kantonalen und kommunalen Steuerabzüge ist 
darauf hinzuweisen, dass es aufgrund der verfassungsmäs
sig verankerten Tarifautonomie der Kantone nach Artikel 129 
der Bundesverfassung ausschliesslich in der kantonalen 
Kompetenz liegt, deren Höhe festzulegen. Gemäss dem 
Entwurf sind im Steuerharmonisierungsgesetz nur die Be
rücksichtigung der Sachleistungen und der Einbezug von 
Leistungen an Bund, Kantone, Gemeinden und deren An
stalten einzufügen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die parlamentarische Initia
tive Schiesser Fritz auch ein Rückübertragungsrecht vorge
schlagen hatte. Damit hätte der Stifter nach einer gewissen 
Zeit den eingebrachten Betrag oder Teile davon wieder zu
rückfordern können, sofern er bei der Errichtung der Stiftung 
einen entsprechenden Vorbehalt angebracht hätte. Der 
Rückübertragungsvorbehalt hätte den Stiftern eine Art Ge
wissheit geben sollen, im schlimmsten Fall eine Rückversi
cherung zu haben, sollten sie durch unglückliche Umstände 
je in eine finanzielle Notlage geraten. Ihre Kommission hat 
diese Rückübertragungsmöglichkeit nach eingehender Prü
fung abgelehnt. Die Einführung eines solchen Rückübertra
gungsrechtes wäre nämlich für alle Beteiligten - für die 
Steuerpflichtigen, die Steuerbehörden, die Stiftung und die 
Stiftungsaufsicht - mit einem zu grossen Mehraufwand ver
bunden gewesen, denn es hätten erhebliche zivil- und 
steuerrechtliche Regelungen eingeführt werden müssen, um 
allfälligen Missbräuchen vorzubeugen. Dadurch wäre die 
Verständlichkeit des Gesetzes erschwert worden, und zu
dem wollen wir vermeiden, dass der gute Ruf der Schweizer 
Stiftungen unter Umständen Schaden nimmt. 
Abschliessend kann ich feststellen, dass Ihre Kommission 
der Vorlage mit 9 zu 1 Stimmen und ohne Enthaltung zu
stimmt. In der Detailberatung wird sich zeigen, dass eine 
Minderheit weitgehend am geltenden Recht festhalten 
möchte. Insbesondere will sie die Grenzen der maximalen 
Abzugsberechtigung freiwilliger Leistungen an steuerbefreite 
juristische Personen bei 10 Prozent des Reineinkommens 
oder des Reingewinns belassen. Lediglich die Erweiterung 
der Abzugsfähigkeit auf Zuwendungen an das öffentlich
rechtliche Gemeinwesen und seine Anstalten soll berück
sichtigt werden. Schliesslich kann ich darauf hinweisen, dass 
der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 5. Dezember 

dieses Jahres diese Vorlage grundsätzlich begrüsst. Hin
sichtlich der steuerlichen Erleichterung ist er der Auffassung, 
dass die von der Kommission vorgeschlagenen Erhöhungen 
der abzugsfähigen Zuwendungen zu weit gehen. Er bean
tragt eine Erhöhung des Abzuges auf maximal 20 Prozent. 
Im Namen der klaren Mehrheit der Kommission beantrage 
ich Ihnen Eintreten auf die Vorlage und Zustimmung. 

Metzler-Arnold Ruth, Bundesrätin: Wir alle wissen, dass 
die gemeinnützigen Stiftungen in der Schweiz eine bedeu
tende Rolle spielen, dass sie auch in wichtigen Bereichen 
Aufgaben übernehmen und so auch den Staat unterstützen 
bzw. entlasten können. Wir alle wissen auch, dass unser 
Stiftungsrecht sehr liberal ist, dass wir also rechtliche Rah
menbedingungen haben, die für die Stiftungen und die Stif
tungsgründungen in unserem Land günstig sind. 
Der Entwurf Ihrer Kommission will diese Rahmenbedingun
gen noch verbessern. Der Bundesrat begrüsst grundsätzlich 
das Anliegen Ihrer Kommission, die Attraktivität und die 
Transparenz der Stiftungen zu erhöhen. In Bezug auf die 
konkreten Vorschläge muss aber zwischen den Revisions
bestrebungen auf dem Gebiet des Privatrechtes einerseits 
und solchen auf dem Gebiet des Steuerrechtes anderseits 
unterschieden werden. 
Uneingeschränkte Zustimmung verdienen aus der Sicht des 
Bundesrates alle beantragten Änderungen des Zivilgesetz
buches. Etwas differenzierter ist die Beurteilung des Bun
desrates bei den steuerrechtlichen Neuerungen. Unterstüt
zung verdienen aus der Sicht des Bundesrates die Revisio
nen bei der Verrechnungssteuer und bei der Mehrwert
steuer. Zu unterstützen sind ferner auch zwei Vorschläge im 
Bereich der direkten Bundessteuer, also im DBG und im 
Steuerharmonisierungsgesetz, die dem Stiftungsgedanken 
förderlich sind. Ich denke da erstens an die Neuregelung, 
wonach inskünftig alle Vermögenswerte und nicht mehr nur, 
wie heute, ausschliesslich Geldleistungen als abzugsfähige 
Zuwendungen gelten. Zweitens denke ich an die neue Mög
lichkeit, auch Zuwendungen an Bund, Kantone und Gemein
den und deren Anstalten vom Reineinkommen bzw. vom 
Reingewinn abzuziehen. 
Wie Sie aber der schriftlichen Stellungnahme des Bundesra
tes entnehmen können, lehnt der Bundesrat die Erhöhung 
der Abzugsmöglichkeiten bei der direkten Bundessteuer in 
dem Umfang, wie es Ihre Kommission beantragt, ab. Ich 
werde in der Detailberatung darauf zurückkommen. 
Mit diesem Vorbehalt bitte ich Sie, auf den Entwurf Ihrer 
Kommission einzutreten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
Code civil suisse 

Detailberatung - Discussion par article 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission: BBI 

Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de /a commission: FF 

Angenommen - Adopte 

Art. 57 Abs. 3 
Antrag der Kommission: BBI 

Art. 57 al. 3 
Proposition de /a commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Dieser Artikel 
wurde der neuen Regelung über die Aufhebung einer Stif
tung angepasst, wie dies dann in Artikel 88 bestimmt wird. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 81 Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission: BBJ 

Art. 81 al. 1, 3 
Proposition de Ja commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Nach der Recht
sprechung des Bundesgerichtes ist es aufgrund des heuti
gen Gesetzeswortlautes nicht zulässig, eine Stiftung durch 
einen Erbvertrag zu errichten. Indem wir in Artikel 81 Absatz 1 
des Zivilgesetzbuches den Begriff «letztwillige Verfügung» 
durch «Verfügung von Todes wegen» ersetzen, wird die Stif
tungserrichtung durch Erbvertrag ermöglicht. In Absatz 3 
wird verlangt, dass die Behörde, welche die Verfügung von 
Todes wegen eröffnet, dem zuständigen Handelsregisterfüh
rer die Errichtung der Stiftung mitzuteilen hat. Damit wird si
chergestellt, dass eine Stiftung, welche durch Verfügung von 
Todes wegen errichtet wurde, nicht vergessen wird und die 
Erben dem Willen des Erblassers tatsächlich nachkommen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 83 Titel, Abs. 2-4 
Antrag der Kommission: BBJ 

Art. 83 tltre, al. 2-4 
Proposition de Ja commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier möchte ich 
nur darauf hinweisen, dass bei der ebenfalls in Beratung ste
henden Revision des GmbH-Rechtes der hier vorgeschlage
nen Neuformulierung von Artikel 83 ZGB Rechnung zu 
tragen ist. 

Angenommen -Adopte 

Art. 83a 
Antrag der Kommission: BBJ 
Proposition de Ja commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Diese Bestim
mung verpflichtet die Stiftungen zur Bezeichnung einer Revi
sionsstelle. Sie legt die Anforderungen an deren Unabhän
gigkeit und Befähigung fest. In den Vernehmlassungen 
wurde dies positiv aufgenommen. Eine obligatorische Revi
sionsstelle schafft auch mehr Transparenz. Die vorgeschla
gene Regelung umschreibt die Qualifikation der Revisions
stelle nicht. Für Stiftungen mit einfachen Strukturen oder mit 
bescheidenem Vermögen sollte nach Absatz 4 die Möglich
keit bestehen, dass sie von der Pflicht zur Bezeichnung ei
ner Revisionsstelle befreit werden. Die Voraussetzungen 
dazu werden in der bundesrätlichen Verordnung festgelegt. 
Die Kommission ist der Auffassung, dass diese Ausnahme
möglichkeit grosszügig gehandhabt wird. 
Zudem soll vor allem nach wie vor die Möglichkeit bestehen, 
dass für kleine, einfache Stiftungen weiterhin ehrenamtliche 
und nicht professionelle Revisionsstellen zugelassen wer
den. In Absatz 3 hat die Kommission ausdrücklich das Wort 
«ausnahmsweise» eingesetzt. Besonders befähigte Reviso
ren müssen nur dort beigezogen werden, wo es diese be
sondere Fähigkeit auch zwingend braucht. Die Gewinnaus
schüttung einer Stiftung soll nicht zu einem namhaften Teil 
an die Revisoren gehen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 83b 
Antrag der Kommission: BBJ 
Proposition de /a commission: FF 

Angenommen - Adopte 

Art. 84 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission: BBI 
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Art. 84 al. 1 bis 
Proposition de la commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Absatz 1 bis von 
Artikel 84 ist neu. Mit dieser Bestimmung wird den Kantonen 
erlaubt, die Stiftungsaufsicht zu zentralisieren und damit die 
von den Gemeinden ausgeübte Aufsicht abzuschaffen. 

Saudan Franc;:oise (R, GE): Je voulais intervenir dans le de
bat d'entree en matiere, car je voulais souligner a quel point 
je suis favorable a ce projet de loi. Je pense qu'il va dans la 
meme direction que ce qu'on constate au niveau non seule
ment mondial, mais meme europeen. Donc je n'ai aucune 
objection a faire aux modifications de fand qu'introduit ce 
projet de loi. 
J'aimerais quand meme rendre extremement attentif ce con
seil: autant je trouve qu'il est judicieux d'avoir prevu la desi
gnation d'un organe de revision a l'article 83a, autant j'attire 
votre attention sur la necessite de renforcer egalement la 
surveillance des fondations; celle-ci n'a pas ete assuree, a 
mon avis - mais je ne suis pas membre de la commission -, 
aussi soigneusement qu'elle aurait dü l'etre. 
Nous sommes tous conscients des problemes qu'ont con
nus des grandes fondations de ce pays. Je rappellerai pour 
memoire la Fondation suisse pour paraplegiques, la Fonda
tion Rau, la Fondation suisse d'aide aux victimes de mines 
antipersonnel. Ces fondations, comme celles qui existent en 
particulier dans mon canton, gerent des fortunes de plu
sieurs centaines de millions de francs suisses - c'est dire 
leur importance! On constate que des problemes ont mar
que la surveillance de ces fondations et que ceux-ci ont 
revele un defaut de surveillance de la part de la Confedera
tion; je vous rends tres attentifs a cet aspect. Je crois que, 
dans les mois a venir, nous aurons a en reparier parce que 
certains evenements concernant ces fondations n'ont mal
heureusement pas fini d'etre portes a la connaissance du 
public. 
C'etait simplement sur ce point que je voulais attirer l'atten
tion de ce conseil. 

Angenommen - Adopte 

Art. 84a 
Antrag der Kommission: BBI 
Proposition de la commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Diese Bestim
mung übernimmt weitgehend die aktiengesellschaftliche Re
gelung bei Kapitalverlust und Überschuldung, wie dies in 
Artikel 725ff. des Obligationenrechtes bereits bestimmt ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 84b 
Antrag der Kommission: BBI 
Proposition de la commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier wird vorge
schrieben, dass die Stiftungen zur Buchführung verpflichtet 
werden. Heute unterstehen sie nur dann der Buchführungs
pflicht, wenn sie im Sinne von Artikel 934 Absatz 1 des Obli
gationenrechtes ein Handels-, Fabrikations- oder ein ande
res nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. 
Die Buchführung ist aber unabdingbare Voraussetzung für 
die nun in Artikel 83a des Zivilgesetzbuches von Ihnen be
schlossene Revision der Jahresrechnung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 85 
Antrag der Kommission: BBI 
Proposition de la commission: FF 

Wlcki Franz (C, LU), für die Kommission: Mit der Neuformu
lierung von Artikel 85 des Zivilgesetzbuches wird auf die be-
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stehende Praxis Rücksicht genommen, wonach Bund und 
Kantone zuständige Stellen bezeichnen können. 

Angenommen - Adopte 

Art. 86 Titel, Abs. 1; 86a 
Antrag der Kommission: BBI 

Art. 86 titre, al. 1; 86a 
Proposition de Ja commission: FF 

Angenommen - Adopte 

Art. 86b 
Antrag aerKomm1ss1on: BB7 -
Proposition de Ja commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Diese neue Be
stimmung übernimmt die in der Rechtsprechung des Bun
desgerichtes entwickelten Grundsätze. Es wird für geringfü
gige Änderungen der Stiftungsurkunde ein vereinfachtes 
Verfahren vorgesehen. Die Aufsichtsbehörde darf unwesent
liche Änderungen der Stiftungsurkunde vornehmen, sofern 
diese aus triftigen, sachlichen Gründen als geboten erschei
nen und dadurch keine Rechte Dritter beeinträchtigt werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission: BBJ 

Art. 87 al. 1 bis 
Proposition de Ja commission: FF 

Angenommen -Adopte 

Art. 88 
Antrag der Kommission: BBJ 
Proposition de Ja commission: FF 

Bürgi Hermann (V, TG): Ich habe eine Frage, die den 
neuen Absatz 2 von Artikel 88 betrifft, d. h. die Familienstif
tungen. Nach bisheriger Lehre und Rechtsprechung war es 
ja so, dass für die Aufhebung von Familienstiftungen die 
gleichen Kriterien galten wie bei den übrigen Stiftungen, das 
heisst, die Aufhebung einer solchen Stiftung war äusserst 
schwierig. Jetzt hat man Artikel 88 - zum Teil auch redaktio
nell - neu gefasst. Für mich stellt sich einfach die Frage: Gilt 
nach der Revision des Stiftungsrechtes, wo Artikel 88 Ab
satz 2 für die Familienstiftungen ausgeschieden wird, nach 
wie vor die Praxis, dass für die Aufhebung von Familienstif
tungen dieselben Bestimmungen analog gelten, oder wird 
mit diesem neuen Absatz 2 etwas geändert? 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: In Artikel 88 Ab
satz 2 wird die Aufhebung der Familienstiftungen und der 
kirchlichen Stiftungen geregelt. Diese unterstehen der be
hördlichen Aufsicht nicht; deshalb erfolgt die Aufhebung wie 
bis anhin durch das Gericht. Wir haben hier für die kirchli
chen Stiftungen und die Familienstiftungen nichts neu gere
gelt. Es bleibt also beim Altan. 

Angenommen - Adopte 

Art. 89; Ziff. II, III 
Antrag der Kommission: BB/ 

Art. 89; eh. II, III 
Proposition de Ja commission: FF 

Angenommen - Adopte 

Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 1 Art. 941a 
Antrag der Kommission: BBJ 

Ch. 1 art. 941a 
Proposition de Ja commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 941 a 
des Obligationenrechtes: Diese Bestimmung steht in Zu
sammenhang mit Artikel 83 Absatz 3 des Zivilgesetzbuches, 
wo das Vergehen bei Mängeln in der Organisation der Stif-
tunggereg~ wird. ____ --~--~----~-----~---~----------

Angenommen - Adopte 

Ziff. 2 Art. 33 Abs. 1 Bst. i; 33a 
Antrag der Kommission: BBJ 
Antrag des Bundesrates: BBJ 

Ch. 2 art. 33 al. 1 let. i; 33a 
Proposition de Ja commission: FF 
Proposition du Conseil federaJ: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Ich schlage vor, 
dass wir die beiden Bestimmungen, Artikel 33 Absatz 1 
Buchstabe i und Artikel 33a Absatz 1, gemeinsam diskutie
ren und bereinigen. Dazu gehört auch der Minderheitsantrag 
mit der Beibehaltung des bisherigen Rechts und der Strei
chung des neuen Artikels 33a. 
Bei diesen Bestimmungen geht es um die steuerliche Ab
zugsfähigkeit von Zuwendungen, die von natürlichen Perso
nen für gemeinnützige Zwecke gemacht werden. Zum einen 
ist im heutigen Recht gemäss Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe i 
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) 
die Abzugsfähigkeit auf 10 Prozent beschränkt. Zum ande
ren ist die aktuelle Regelung so ausgestaltet, dass der ent
sprechende Abzug auf dem Reineinkommen nach Abzug 
dieser Zuwendungen berechnet werden muss. Diese Rege
lung ist in der Praxis für den durchschnittlichen Rechtsan
wender schwer verständlich. Vorgeschlagen wird, dass der 
zulässige Abzug auf 40 Prozent erhöht wird. Zudem soll mit 
der Regelung der Abzugsfähigkeit in dieser neuen Bestim
mung erreicht werden, dass für die Berechnungsbasis des 
Abzuges die um die übrigen Aufwendungen gemäss den Ar
tikeln 26 bis 33 DBG reduzierten Einkünfte gelten. Diese 
neue Regelung soll für den Steuerpflichtigen verständlicher 
sein und zu einem effektiven Abzug von bis zu 40 Prozent 
vom Reineinkommen, vor Abzug der Zuwendungen1. führen. 
Zudem sind in Artikel 33a noch folgende wichtige Anderun
gen zu verzeichnen: Die bisher auf Geldleistungen be
schränkten Zuwendungen werden auch auf die übrigen 
Vermögenswerte ausgedehnt; das ist der eine Punkt. Unter 
besonderen Voraussetzungen, wie besonders wichtiges öf
fentliches Interesse, Nachhaltigkeit der Finanzierung, min
destens gleich hohe Beteiligung von Kantonen und Ge
meinden im Sinne einer Opfersymmetrie, soll ein Abzug bei 
der direkten Bundessteuer von bis zu 100 Prozent des Rein
einkommens bzw. des Reingewinns möglich sein. 
Aus der Diskussion werden Sie sehen, dass bei diesen Be
stimmungen vor allem die Prozentsätze umstritten sind. Die 
Kommission beantragt Ihnen, von bisher 10 Prozent auf 
40 Prozent des Reineinkommens bzw. des Reingewinns zu 
gehen, bei besonderen Voraussetzungen allenfalls bis 
100 Prozent. Die Minderheit will von der Erhöhung der Pro
zentsätze nichts wissen. Der Bundesrat beantragt Ihnen 
eine Erhöhung auf blass 20 Prozent. Er lehnt auch die vor
geschlagene Möglichkeit eines Abzuges von bis 100 Prozent 
ab. Mit dem Antrag auf Erhöhung des Abzuges auf maximal 
20 Prozent schliesst sich der Bundesrat der Stellungnahme 
zahlreicher Kantone an. Nahezu alle Kantone haben die für 
besondere Fälle vorgeschlagene Erweiterung des Abzuges 
auf 100 Prozent abgelehnt. Einzelne Kantone könnten allen-
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falls einer Erhöhung auf maximal 30 oder 50 Prozent zustim
men. 
Ich habe bereits beim Eintreten ausgeführt, welche Überle
gungen die Mehrheit Ihrer Kommission dazu geführt haben, 
Ihnen die beantragte Erhöhung des Abzuges vorzuschla
gen. Die klare Mehrheit der Kommission ist der Überzeu
gung, dass sich grosse steuerliche Abzüge im Endeffekt 
auch für das Gemeinwesen lohnen werden. Die damit ver
bundenen Anreize fördern die Errichtung von Stiftungen mit 
einem öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck. 
Ich bitte Sie, die Diskussion über die Abzugsbestimmung zu 
eröffnen. Materiell geht es nicht nur um Artikel 33 Absatz 1 
Buchstabe i bzw. Artikel 33a, sondern auch um Artikel 59 
Absatz 1 Buchstabe c und die Absätze 1 bis und 1 ter. 
Ich bitte Sie also namens der Kommissionsmehrheit, der Er
höhung der Prozentsätze gernäss Vorlage zuzustimmen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Man müsste nun vermutlich 
fast in eine staatsphilosophische Diskussion darüber eintre
ten, ob denn wohlhabende Leute Steuern zahlen sollen oder 
ob sie über die Zuwendung an Stiftungen auch im öffentli
chen Bereich sollen sagen können, wo wann was wie ge
macht wird. 
Ich bin eigentlich froh darüber, dass auch der Bundesrat in 
seiner Stellungnahme dieser Frage - die ich jetzt etwas 
überspitzt angesprochen habe - ein ganzes Kapitel widmet. 
Er geht sogar so weit, uns als Parlament daran zu erinnern, 
dass durch ein solches Vorgehen nicht nur das Bruttoprinzip 
nicht eingehalten wird, sondern dass dadurch letztlich auch 
die Finanzhoheit der Bundesversammlung eingeschränkt 
wird. Im Grunde wird nämlich haushaltspolitische Kompe
tenz an die Steuerzahlenden delegiert, indem diese darüber 
entscheiden können, wie weit bestimmte Mittel für be
stimmte Aufgaben eingesetzt werden. Solche Steuernormen 
stehen damit nicht im wünschbaren Einklang mit den Anfor
derungen des Finanzhaushaltgesetzes. Das lese ich in der 
Stellungnahme des Bundesrates. Sie können sich vorstel
len, dass ich das mit grosser Genugtuung gelesen habe, sin
temal es sich mit meinen Äusserungen in der Kommission 
deckt. 
Der Bundesrat sagt dann zu Recht - das hat die Minderheit 
in der Kommission auch immer gesagt -: Es kommt dazu, 
dass die vorgeschlagenen Abzugsmöglichkeiten auch nicht 
zur massiven Verschlechterung der Haushaltlage des Bun
des passen. Es kommt weiter dazu - und ich will Ihnen das 
Vergnügen nicht ersparen, hier auch einmal einen Namens
aufruf durchzuführen -, dass in der Vernehmlassung die fol
genden Kantone die Vervierfachung des Abzuges von 1 O 
auf 40 Prozent als unverhältnisrnässig erachtet und abge
lehnt haben: Aargau, Appenzell lnnerrhoden, Appenzell 
Ausserrhoden, Bern, Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Glarus, 
Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwal
den, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Uri, 
Waadt, Wallis und Zürich. Ich nehme an, dass diese Spra
che im Ständerat verstanden wird. 
Damit ich - weil wir heute etwas unter Zeitdruck operieren -
Ihre Zeit nicht über Gebühr beanspruche, habe ich mich mit 
meinem «Minderheitsfreund» Michel Beguelin darauf geei
nigt, dass wir heute die Anträge des Bundesrates unterstüt
zen, also auf 20 Prozent Abzug gehen. Wir halten allerdings 
daran fest, dass die 100-Prozent-Lösung auch im Sinne des 
Bundesrates nicht möglich sein soll. 
Ich erkläre also, dass die Minderheit sämtliche Anträge zu
gunsten der Anträge des Bundesrates zurückzieht und diese 
freudvoll unterstützt, solange der Bundesrat noch unterstüt
zungsfähige Vorschläge in dieses Parlament einbringt. 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Ich nehme zur 
Kenntnis, dass der Antrag der Minderheit zugunsten des An
trages des Bundesrates zurückgezogen ist. 

Saudan Franc;:oise (R, GE): J'ai ecoute tres attentivernent 
notre collegue Leuenberger et je partage ses inquietudes. 
Simplernent, je voudrais etendre la reflexion. J'aurais voulu 
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dire la chose suivante dans le debat d'entree en rnatiere: 
pourquoi, aujourd'hui, des citoyens n'ont-ils plus assez con
fiance dans leurs autorites et desirent-ils creer des fonda
tions dont ils definissent les buts? Aux XIXe et XXe siecles, 
le canton de Geneve a encore beneficie d'heritages exträ
rnernent irnportants, de la part de gens qui n'avaient pas de 
succession directe - ou rnärne indirecte - et qui laissaient 
leurs biens a l'Etat de Geneve. Maintenant, systernatique
rnent, on assiste a la constitution de fondations - dont la der
niere en date est la Fondation Jeantet -, et les fondateurs 
fixent les buts auxquels ils veulent voir leur argent affecte. 
Dans le cas de la Fondation Jeantet, il s'agit de la recherche 
rnedicale, de la prise en charge de professeurs de la faculte 
de rnedecine, du farneux Prix Jeantet dont on entend parler 
chaque annee. 
Ma reflexion, c'est de dernander pourquoi nous avons une 
teile evolution, qui rejoint celle des Etats-Unis. C'est cela le 
veritable problerne de fond, dont j'avais eu le plaisir de de
battre avec notre ancienne conseillere federale Ruth Drei
fuss. C'est pour rnoi la question fondamentale, Monsieur 
Leuenberger, et c'est pourquoi je vous la sournets. 

Hofmann Hans (V, ZH): Ich habe natürlich Verständnis für 
die Kantone, die sich immer wehren, wenn allfällig Steuer
ausfälle eintreten könnten. Ich denke, nachdem wir schon 
auf die Rücküberführbarkeit verzichtet haben, sei es wichtig, 
hier einen steuerlichen Anreiz zu schaffen, damit Stiftungen, 
welche gemeinnützige Werke unterstützen, wirklich zu Stif
tungsgeldern kommen. Damit ist ein Anreiz da, um einer 
Stiftung einen Vermögensteil zuzuhalten. Mit diesen Stif
tungsgeldern werden wiederum Aufträge und Aufgaben er
füllt, die heute zum Teil die Kantone erfüllen. Man entlastet 
letztlich mit Stiftungsgeldern auch die öffentliche Hand, in
dem man gemeinnützige Werke und Aufgaben unterstützen 
kann, die heute der Staat erfüllt. Die Kantone müssen auch 
daran denken, dass sie letztlich vielleicht etwas Steuerein
nahmen verlieren, aber dadurch auch von Aufgaben entlas
tet werden, die die Stiftungen für die Kantone übernehmen 
können. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Schwaller Urs (C, FR): Ich habe festgestellt, dass es in die
sem Rat üblich ist, die Interessenbindungen offen zu legen. 
Ich tue dies ebenfalls, und zwar wie folgt: Bis nächsten Juni 
bin ich auch noch als kantonaler Finanzdirektor tätig. In die
ser Eigenschaft und auch als Vizepräsident der FDK stehe 
ich selbstverständlich voll und ganz hinter der Stellung
nahme des FDK-Vorstandes vorn 10. Juli dieses Jahres. 
In dieser Stellungnahme haben wir ausgeführt, dass die 
Kantone nicht gegen eine Erneuerung des Stiftungsrechtes 
sind, welche dieses auch steuerrechtlich flexibler und attrak
tiver ausgestaltet. Was die Erhöhung des Abzuges für steu
errechtlich anerkannte Zuwendungen bei der direkten 
Bundessteuer anbelangt, lade ich Sie ein, diesen nicht zu 
vervierfachen, sondern bloss zu verdoppeln, d. h., im Sinne 
des Bundesrates auf 20 Prozent zu beschränken. Es geht 
dabei nicht nur darum, das Substrat der direkten Bundes
steuer und damit auch der Kantonsanteile nicht weiter aus
zuhöhlen, sondern wir müssen uns auch bewusst sein, 
dass, kantonale Kompetenzen im StHG hin oder her, mit der 
Festsetzung einer 40-prozentigen Abzugsmöglichkeit im 
DBG auch ein entsprechender Druck auf den gleichen Satz 
in den kantonalen Steuergesetzen entstehen wird. Alles an
dere verkennt die Realität in den kantonalen Parlamenten. 
Es kann jedoch nicht sein, dass vom Bundesparlament her 
neue Steuerausfälle auch in den Kantonen initiiert werden 
und damit, nach dem Steuerpaket, das Dialogklima weiter 
strapaziert wird. Denken Sie auch an die Unternehmens
steuerreform II, die sonst noch mehr in Schieflage geriete, 
weil die Ausfälle in diesem Bereich vor allem durch die Kan
tone zu tragen wären. 
In der Sache selbst bin ich somit gegen einen 40-prozenti
gen Steuerabzug, von einem 100-prozentigen gar nicht zu 
sprechen, weil die Möglichkeit solch hoher Abzüge den 
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Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leis
tungsfähigkeit einer natürlichen Person verletzen. Es kann 
doch nicht sein, dass natürliche Personen mit sehr hohen 
Einkommen und der damit verbundenen Möglichkeit, ent
sprechend hohe Stiftungszuwendungen zu machen, letztlich 
bestimmen können, wofür, für welchen Zweck, für welche 
Aufgaben sie ihre Staatssteuern einsetzen wollen. Das hat 
nichts mit Vertrauen in die Kantone zu tun. Bleiben wir des
halb vernünftig, und entscheiden wir uns auch als Stände
vertreter im Sinne des Bundesrates für höchstens 20 Pro
zent. 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Vorerst darf ich 
darauf hinweisen, dass Sie zwei Punkte unterscheiden müs
sen: einerseits die Erhöhung auf 40 Prozent bzw. 20 Pro
zent, wie es der Bundesrat vorschlägt, andererseits die Fra
ge der 100 Prozent. Wenn Sie die Fahne auf den Seiten 13 
und 14 betrachten, sehen Sie es. 
1. Zur Erhöhung von 10 auf 40 Prozent: Wie Herr Hofmann 
ausgeführt hat, haben wir das in der Kommission eingehend 
abgeklärt und geprüft. Wir haben die verschieden,;,ten Va
rianten einander gegenübergestellt und sind zur Uberzeu
gung gekommen, die Erhöhung der Abzugsfähigkeit auf 
40 Prozent sei gerechtfertigt. Zum einen gibt das einen An
reiz, weil das Einwerfen von Vermögen in gemeinnützige 
Stiftungen attraktiver wird. Zum anderen haben wir festge
stellt, dass es auch tragbar sein sollte. Hier beantrage ich 
Ihnen namens der klaren Mehrheit, an 40 Prozent festzu
halten. 
2. Betrachten Sie jetzt Artikel 33a Absatz 2, Stichwort 
100 Prozent: Dort liegt es ganz klar in der Kompetenz der 
Kantone. Ohne dass die Kantone Ja sagen, kann nirgends 
auf 100 Prozent gegangen werden. Einerseits haben wir 
ganz klare Voraussetzungen im Gesetz. Sie sehen die Um
schreibungen, wann das überhaupt infrage kommt, in den 
Buchstaben a, b und c. Dann muss der Kanton entscheiden: 
«Der Kanton kann für die direkte Bundessteuer .... bewil
ligen, wenn .... » Hier muss ich noch beifügen, dass der 
Kanton Basel-Stadt bereits heute diese Regelung bis 
100 Prozent kennt. Er hat gute Erfahrungen damit gemacht, 
dies gerade auch im Zusammenhang mit der Universität. 
Ich bitte Sie also, diese Unterscheidung zu machen und bei 
beiden Absätzen der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Metzler-Arnold Ruth, Bundesrätin: Ich kann es kurz ma
chen, da die Position des Bundesrates sowohl von Herrn 
Wicki als Berichterstatter als auch von Herrn Leuenberger 
als ursprünglichem Vertreter der Minderheit ausgeführt und 
begründet wurde. Ich möchte aber trotzdem nochmals einen 
Punkt hervorheben. Auf die haushaltpolitischen Kompeten
zen des Parlamentes gehe ich nicht mehr weiter ein, ich 
komme aber zum Punkt, der einerseits von Herrn Leuenber
ger und andererseits von Herrn Hofmann aufgeworfen 
wurde, wonach Stiftungszuwendungen oder generell Spen
den für gemeinnützige Aufgaben den Staat entlasten kön
nen. Das ist so, aber Herr Leuenberger hat auch aus
drücklich darauf hingewiesen, dass das nicht unbedingt im 
Sinne der zuständigen Behörden ist, wenn Prioritäten ge
setzt werden und man davon ausgeht, dass das allgemeine 
Steueraufkommen ja für allgemeine Staatsaufgaben zur 
Verfügung steht und dass die Prioritätensetzung letztlich den 
Regierungen und den Parlamenten zusteht. Wenn hier über 
Private mit grossen Vermögen gezielt auch das Steuerauf
kommen vermindert werden kann, kann das die allgemeine 
Prioritätensetzung der zuständigen Behörden beeinträchti
gen. 
Ich bitte Sie deshalb eindringlich, den Anträgen des Bundes
rates zu folgen, die Abzugsfähigkeit auf 20 Prozent zu erhö
hen und auf die in Ausnahmefällen möglichen Abzüge von 
bis zu 100 Prozent zu verzichten. 

Art. 33 Abs. 1 Bst. i - Art. 33 a/. 1 /et. i 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on Ja proposition de Ja majorite 

Art. 33a Abs. 1 - Art. 33a al. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 14 Stimmen 

Art. 33a Abs. 2 - Art. 33a a/. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 19 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Mehrheit angenommen 
Avec Ja voix preponderante du president 
Ja proposition de Ja majorite est adoptee 

Art. 33a Abs. 3 - Art. 33a a/. 3 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Ziff. 2 Art. 56 Bst. g 
Antrag der Kommission: BBI 

Ch. 2 art. 56 Jet. g 
Proposition de Ja commission: FF 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 2 Art. 59 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission: BB/ 
Antrag des Bundesrates: BBI 

Ch. 2 art. 59 al. 1 let. c 
Proposition de Ja commission: FF 
Proposition du Conseil federal: FF 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Ich gehe davon aus, 
dass wir bei Ziffer 2 Artikel 59 die Entscheide, die bei Ziffer 2 
Artikel 33 und 33a gefällt worden sind, übernehmen. 

Angenommen gemäss Antrag des Bundesrates 
Adopte selon Ja proposition du Conseil federal 

Ziff. 2 Art. 59 Abs. 1bis, 1ter 
Antrag der Kommission: BBI 
Antrag des Bundesrates: BBI 

Ch. 2 art. 59 al. 1 bis, 1ter 
Proposition de Ja commission: FF 
Proposition du Conseil federal: FF 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Ziff. 3 Art. 9 Abs. 2 Bst. i; 25 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission: BBI 

Ch. 3 art. 9 al. 2 let. i; 25 al. 1 let. c 
Proposition de Ja commission: FF 

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Der Antrag der Min
derheit ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on Ja proposition de Ja majorite 

Ziff. 4 Art. 5 Abs. 1 Bst. f 
Antrag der Kommission: BBI 

Ch. 4 art. 5 al. 1 let. f 
Proposition de Ja commission: FF 
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Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 5 Ab
satz 1 Buchstabe f: Bei dieser vorgeschlagenen Änderung 
handelt es sich bloss um eine Angleichung an die Terminolo
gie des DBG. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 5 Art. 33a 
Antrag der Kommission: BBI 

Ch. 5 art. 33a 
Proposition de /a commission: FF 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Beim Bundesge
setz über die Mehrwertsteuer ist zu Artikel 33a, Beiträge an 
gemeinnützige Organisationen oder von solchen, Folgendes 
zu erwähnen: Mit diesem Antrag will die Kommission eine 
besondere Regelung einführen, welche die mehrwertsteuer
liche Behandlung der öffentlichen Bekanntmachung von 
Zuwendungen im Zusammenhang mit gemeinnützigen Or
ganisationen ordnet. Die vorgeschlagene Regelung besteht 
darin, dass eine öffentliche Nennung des Beitragszahlers 
dann keine steuerbare werbe- oder imagefördernde Be
kanntmachungsleistung mehr ist, wenn die öffentliche Er
wähnung in neutraler Form geschieht, also unter Weglas
sung aller Zusätze, welche besonders werbewirksam oder 
imagefördernd sein könnten. 
Die Absätze 1 und 2 erklären im Sinne einer Präzisierung, 
dass noch kein steuerbarer Sachverhalt vorliegt, wenn der 
Beitragsempfänger bei der öffentlichen Bekanntmachung 
des Spenders bloss dessen Logo oder dessen Originalfir
menzug verwendet. Die Neuregelung beschränkt sich aus
drücklich auf Fälle, in denen es sich um Organisationen 
handelt, die als gemeinnützig gelten. 
In Absatz 4 wird festgelegt, welche vier Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sein müssen, damit eine Organisation für 
die Mehrwertsteuer unter dem Gesichtspunkt des Sponso
rings als gemeinnützig gilt. Diese Kriterien lehnen sich eng 
an die langjährige Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
zum Begriff der Gemeinnützigkeit an. Die mit dieser Bestim
mung erfolgte Klarstellung wird einer gesamtschweizerisch 
einheitlichen Praxis dienen. 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstirrmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 38 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident (Schiesser · , Präside~nt): 1 h möchte Frau Bun
desrätin Ruth Metzler aus QSerem . at verabschieden. 
Sehr geehrte Frau Bundesrat· , ist mir ein Anliegen, Ih-
nen im Namen des Ständeraj aber auch persönlich für 
Ihren Einsatz als Bundesrjtin hi in unserem Rat und in 
den Kommissionen zu d§lrlken. Sie 11 ~n vor uns viele Ge
schäfte vertreten un'!./r'fit Ihren sachlic n, klaren und fun
dierten Voten die l:laltung des Bundesrat ,dargelegt und 
verteidigt. Ihr f~i~es und unkompliziertes :,\tlftreten und 
Ihre Sac~lich e1th~ben immer wieder beeindruckt. 
Beeindruc hat uns aber auch Ihre Haltung am vorletzten 
~,i~~~ . Die Vereinigte Bundesversammlung hat einen po
li~ ,en Grundsatzentscheid gefällt, der Sie getroffen hat. 
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ie haben diesen Entscheid in einer Weise entgegengenom
en und getragen, die Würde, Stil, ja Grösse zum Ausdruck 

b ·ngt und besondere Anerkennung verdient. 
W1 verabschieden uns heute von Ihnen. Wir sind d.avon 
übe eugt, dass Sie auf der Basis der Erfahrungen so~e Ih
rer eit und Ihrer Leistungen als Bundesrätin erfolg~eiche 
Schri e in Ihrem beruflichen und persönlichen Leb~n ma
chen erden. Bewahren Sie die von Ihnen in einer scf\weren 
Stunde ezeigte Grösse. Wir wünschen Ihnen für hre Zu-

::.:::\ /SraheOOe, Bel~//) 

Stiftung BiBJiomedia. 
Finanzhilfe 2~04-2007 
Fondation Bibliomedia. 
Aide financiere 2004-2007 

\ 

Differenzen - Diver~r;nces 
Botschaft des Bundesrates '10.09.03 (BBI 2003 
Message du Conseil federa1'10.09.03 (FF 2003 

NationalraVConsell national o·J .12.03 (Erstrat - Pre 

StänderaVConsell des Etats 1 B, 12.03 (Zweitrat -

NationalraVConseil national 17., .. 2.03 (Differenzen 

StänderaVConsell des Etats 18.12.03 (Differenze 

NationalraVConseil national 19.12le3 (Schlu 

StänderaVConsell des Etats 19.12.Q3 (Schlus 

Text des Erlasses 1 (BBI 2003 8209)\ 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2003 74{9) 

\ 
\ 

r Conseil) 

xleme Conseil) 

Divergences) 

Divergences) 

mung - Vote final) 

2. Bundesbeschluss betrefferip en Zahlungsrahmen 
für eine Finanzhilfe an die Stift6ng Bibliomedia in den 
Jahren 2004-2007 X 
2. Arrete federal concernant le§Rlafond de depenses en 
vue de l'octroi d'une aide fimlnbiere a la fondation Bi
bliomedia pour la periode 20,0!l-2007 

Art.1 i 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss las Natio. alrates 
Proposition de la commissio/ \ 
Adherer a la decision du Cf seil nationa\ 

Bieri Peter (C, ZG), für dil Kommission: Ich kann es kurz 
machen: Wir sind bei dJr Differenzbere1~igung bezüglich 
des Bundesbeschlusses lur Finanzierung dt3r Bibliomedia in 

/den Jahren 2004-2007)/Vie Sie sich erinne{n, haben wir in 
unserem Rat gemäss Mehrheitsantrag besphlossen, dem 
Bundesrat zu folgen~udd einen Kredit von 7 Millionen Fran
ken zu sprechen, nac dem der Nationalrat dls Erstrat den 
Betrag um eine Millio. Franken aufgestockt hatte, Der Natio
nalrat hat sich dara · fhin noch einmal mit die9t3r Thematik 
befasst und hat mit '6 zu 67 Stimmen an seinen;i Beschluss 
festgehalten. / \ 
Die WBK Ihres Rrtes hat heute nochmals geta9it und sich 
mit dieser Themajlk auseinander gesetzt. Wir bearttragen Ih
nen, hier dem Nitionalrat zu folgen und - entgegen,dem An
sinnen des Bur/desrates und unserem ersten Beschluss -
den Zahlungsf6hmen um eine Million Franken zu e\höhen. 
Ich glaube, es ist hier der falsche Platz, die ganze Frd,ge der 
Sparmassn9hmen eingehend zu diskutieren. Die Mel:irheit 
unserer Kommission hat ja damals dem Rat vorgeschlagen, 
dem Bu'}efesrat zu folgen und diesen Entscheid im Rahmen 
des EnJlastungsprogrammes zu fällen. Es ist ein Zahlungs
rahmep; es wird dann in der Budgetkompetenz des Rates 
liege9, die entsprechenden Beträge einzustellen. 
VoreFst beantragen wir aber, hier keine Differenz mehr bei
zubehalten und dem Nationalrat zu folgen. 
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Vierzehnte Sitzung - Quatorzieme seance 

Donnerstag, 17. Juni 2004 
Jeudi, 17 juin 2004 

08.00h 

4.013 

Beicht 
Tara des douanes. Mesures 2003/11 
Rap ort 

Zweitr. t - Deuxieme Conseil 
Bericht de\ Bundesrates 11.02.04 (BBI 2004 1053) 
Rapport dul Conseil federal 11.02.04 (FF 2004 963) / 
Bericht APK;,SR 25.03.04 / 
Rapport CPE-CE 25.03.04 . 
Bericht AP 9. 

ort C 19 
Ständerat/Co des Etats 09.06.04 (Erstrat -{Premier Conseil) 

national 17.06.04 (Zwei f-Deuxleme Conseil) 

Präsident (Bi~der Max, PräsidenJ): Die Kommission bean
tragt mit 18 Stii;nmen bei 1 Enthaltung, vom Bericht über die 
zolltarifarischen, Massnahmen i!'tl 2. Halbjahr 2003 Kenntnis 
zu nehmen und, dem dazugeö'örigen Bundesbeschluss zu-
zustimmen. \ / 

\ :; 
Vom Bericht wird'((enntnis gbnommen 
II est pris acte du F§lpport l 

\ l 
Eintreten wird ohnei.Geglfnantrag beschlossen 
L.:entree en matiere ~st decidee sans opposition 

\, 

Bundesbeschluss ü die Genehmigung von zolltarif-
arischen Massnah 
Arrete federal po t approbation de mesures touchant 
le tarif des douary \ 

Detailberatung -faiscussf~p. ar artic/e 

Titel und lngr/ss, Art. 1, 2 
Antrag der Kcynmission 
Zustimmung12um Beschluss · es Ständerates 

l 
Titre et pi;,eambule, art. 1, 2 
Propositir!n de la commission 
Adhere_~~ la decision du Consei 

A~ge ommen - Adopte 

G samtabstimmung - Vote sur /'en {!?ble 
( · amentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.013/1160} 

;Für Annahme des Entwurfes .... 76 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

00.461 

Parlamentarische Initiative 
Schiesser Fritz. 
Revision 
des Stiftungsrechtes 
Initiative parlementaire 
Schiesser Fritz. 
Revision de la legislation 
regissant les fondations 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 

Einrelchunqsdatum 14.J 2.00 
Date de depöt 14.12.00 
Bericht WAK-SR 03.05.01 
Rapport CER-CE 03.05.01 
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.Q1 (Erste Phase - Premiere etape) 

Bericht WAK-SR 23.10.03 (BBI 2003 8153) 
Rapport CER-CE 23.10.03 (FF 2003 7425) 
Stellungnahme des Bundesrates 05.12.03 (BBI 2003 8191) 
Avis du Conseil federal 05.12.03 (FF 2003 7 463) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Zweite Phase - Deuxleme etape) 

Nationalral/Conseil national 17 .06.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Maitre Jean-Philippe (C, GE), pour la commission: Apres 
avoir donne suite a !'initiative parlementaire Schiesser, le 
Conseil des Etats a adopte, le 18 decembre 2003, le projet 
qui en est issu. Quais sont les buts poursuivis par ce projet? 
II s'agit en fait de revitaliser le droit des fondations parce qu'il 
est actuellement trop rigide: il est d'autre part insuffisam
ment transparent et fiscalement peu attrayant. Les objectifs 
de la revision sont ainsi traces et ils sont au nombre de trois. 
Premier objectif, premierement, il taut rendre possible 
l'adaptation des buts d'une fondation. Nous vivons une situa
tion paradoxale. En effet, le regime que nous connaissons a 
propos des fondations est assez liberal pour la constitution 
d'une fondation. Contrairement a ce qu'on connait dans 
d'autres pays, il n'y a ni concession, ni approbation, ni pro
cedure de reconnaissance, mais pourtant le droit des fonda
tions est d'une rigidite excessive a propos du but des 
fondations. En effet, ce but doit etre fixe une fois pour toutes 
et il ne peut etre modifie qu'a des conditions particuliere
ment restrictives, en fait si le but ne correspond manifeste
ment plus a la volonte du fondateur. La revision a pour 
objectif de permettre au fondateur de se reserver la possibi
lite de modifier le but d'une fondation par requete ou par dis
position pour cause de mort. On peut ainsi tenir campte de 
l'evolution des besoins pour lesquels une fondation a ete 
constituee. Evidemment, il y a un certain nombre de condi
tions a cela. II taut garantir une certaine perennite a la fonda
tion et au but tel qu'il a ete fixe au moment de sa creation. 
C'est pour cela qu'on doit observer un delai de dix ans des 
la constitution de la fondation ou la precedente modification 
de son but avant de pouvoir a nouveau adapter, si besoin 
est, ce but. Deuxiemement, pour les fondations qui poursui
vent un but d'utilite publique, la modification eventuelle du 
but doit garantir la poursuite d'un tel but d'utilite publique. 
Troisiemement, le droit de modifier le but de la fondation est 
strictement personnel, il est incessible et il ne passe pas aux 
heritiers. 
Le deuxieme objectif de la revision veut la transparence, et il 
en resulte l'obligation de disposer d'un organe de revision. 
En pratique, c'est deja le cas pour de tres nombreuses fon
dations, mais sur une base volontaire, car cela ne resulte 
pas de la loi. Je crois qu'il y a un reel interet a assurer les 
conditions de la confiance en s'assurant que toutes les fon
dations disposent d'un reviseur qualifie. Le projet du Conseil 
des Etats contient une clause qui permet a l'autorite de sur
veillance de dispenser certaines fondations de designer un 
organe de revision, et cela a certaines conditions fixees par 
le Conseil federal. La commission a supprime cette dis
pense. Elle estime que toutes les fondations doivent etre 
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soumises a l'obligation de revision. En pratique, pour de tou
tes petites fondations, il taut bien admettre que la revision 
est tres simple, et l'experience pratique concrete d'au
jourd'hui montre deja que cette revision se fait souvent sur 
des bases tres simples, pour ne pas dire sur des bases be
nevoles. 
Le troisieme objectif, et c'est le plus sensible, de la revision 
du droit des fondations consiste a ameliorer !es conditions
cadres fiscales. II s'agit bien sOr ici des fondations qui pour
suivent un but de service public ou d'utilite publique. II y a un 
reel interet a stimuler les versements benevoles a des fon
dations. A propos de l'impöt federal direct et de l'harmonisa
tion des impöts directs des cantons et des communes, 
aujourd'hui, on a une exoneration qui est possible, a concur
rence de 1 o pour cent pour l'impöt federal direct. S'agissant 
de la loi federale sur l'harmonisation des impöts directs des 
cantons et des communes, cela est laisse a l'appreciation 
des cantons. La commission du Conseil des Etats avait pro
pose que l'on puisse augmenter jusqu'a 40 pour cent du re
venu imposable le plafond relatif a la deduction des verse
ments. Le Conseil des Etats, avec l'appui du Conseil federal, 
a estime que 20 pour cent constituaient un plafond raisonna
ble et, comme vous le verrez dans la discussion par article, 
la commission s'est ralliee a ce plafond. Elle a par ailleurs 
appuye la decision du Conseil des Etats. Elle s'est ralliee 
egalement a la proposition de la commission du Conseil des 
Etats consistant a admettre que non seulement des verse
ments en especes, mais egalement des prestations en na
ture puissent etre pris en consideration. Nous aurons l'occa
sion de revenir sur ce point, puisqu'il y a une proposition Kie
ner Nellen concernant le plafond admissible. 
Par ailleurs, a des conditions precises, un canton pourrait 
accorder, pour l'impöt federal direct, une deduction qui pour
rait meme aller jusqu'a la totalite du revenu imposable, pour 
autant qu'il y ait un interet public particulierement important 
et que le financement de l'attributaire soit assure durable
ment et, enfin, que le canton fasse un geste au moins equi
valent. La commission a decide de bitter cette derniere pos
sibilite, car elle a estime que cela allait beaucoup trop loin. 
On reviendra egalement sur ce point dans le cadre de la dis
cussion par article. 
Le dernier point de l'assouplissement des regles fiscales 
concerne la TVA. Nous voulons assouplir la notion de cccon
tre-prestation». Une organisation d'utilite publique qui men
tionne simplement le nom des donateurs, le cas echeant 
avec le seul logo et la raison sociale du donateur, ne devrait 
pas etre reputee fournir une contre-prestation soumise a la 
TVA. C'est la raison pour laquelle la loi sur la TVA, sur ce 
point, est egalement precisee. 
Voila les propos introductifs que la commission peut presen
ter. Je precise que la commission est entree en matiere par 
16 voix sans opposition et 7 abstentions. 

Bührer Gerold (RL, SH), für die Kommission: Bei Ausland
aufenthalten, insbesondere etwa in den USA und in Gross
britannien, stösst man in den Bereichen Bildung, Wissen
schaft und Kultur immer wieder auf Stiftungseinrichtungen. 
Demgegenüber ist das Stiftungswesen in unserem Land ge
messen am vorhandenen Potenzial weniger weit entwickelt. 
Aufgrund der Vermögensentwicklung wäre jedoch der Stif
tungsmarkt ein eigentlicher Wachstumsmarkt. 
Gegenwärtig gibt es in unserem Land etwa 11 000 Stiftun
gen mit einem Stiftungsvermögen im Umfang von 30 Milliar
den Franken, wovon jährlich immerhin etwa 1 Milliarde 
Franken ausgeschüttet wird. Was ebenfalls zu bedenken ist: 
Knapp 3 Prozent aller Beschäftigten in unserem Land sind in 
irgendeiner Form für eine Stiftung tätig. Internationale Ver
gleiche belegen deutlich, dass auch hierzulande das Stif
tungswesen noch weiterentwickelt werden könnte. Dazu 
braucht es aber verbesserte rechtliche und steuerliche Rah
menbedingungen. 
Hinter der parlamentarischen Initiative Schiesser stehen 
denn auch in erster Linie die Bestrebungen, mehr Geldquel
len für Vergabungen an gemeinnützige Institutionen vor al-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

lern natürlich aus dem Kreis der Bildung, der Wissenschaft, 
der Kultur und in anderen Bereichen zu gewinnen. Im Vor
dergrund der Vorlage stehen zwei Pfeiler: erstens Erleichte
rungen im Zusammenhang mit Zweckänderungen von 
Stiftungen, zweitens eine verbesserte steuerliche Abzugsfä
higkeit. Darüber hinaus sind mit der Buchführungspflicht und 
der Revisionspflicht aber drittens auch Verbesserungen im 
Sinne der Corporate Governance vorgenommen worden. 
Wer kennt nicht die Stiftungen, deren Mittel wegen eines 
ccüberlebten» Zwecks nicht mehr zum Einsatz gelangen? Mit 
der vorgeschlagenen Erleichterung bei den Zweckänderun
gen wird eine zentrale Attraktivitätssteigerung vorgeschla
gen. Selbstverständlich wurden zur Verhinderung von Miss
bräuchen verschiedene Vorbehalte angebracht, wie Sie der 
Fahne entnehmen können: 
1. Die Errichtung der Stiftung oder die letzte Änderung muss 
mindestens zehn Jahre zurückliegen. 
2. Der geänderte Zweck - und das ist ganz wichtig - muss 
ebenfalls öffentlich und gemeinnützig sein. 
3. Das Recht auf Änderung des Stiftungszwecks ist unver
erblich und unübertragbar. 
Auf dieser Grundlage empfiehlt Ihnen die Mehrheit der Kom
mission, dieser gegenüber dem geltenden Recht vereinfach
ten Möglichkeit der Zweckänderung zuzustimmen. 
Bezüglich der Änderungen im Bundesgesetz über die di
rekte Bundessteuer schlagen wir Ihnen analog zum Stände
rat eine Erhöhung der Abzüge von 10 auf 20 Prozent des 
steuerbaren Einkommens vor. Die ständerätliche Kommis
sion hatte ihrem Rat 40 Prozent beantragt; der Ständerat hat 
sich dann auf 20 Prozent festgelegt. Die Erhöhung gegen
über dem geltenden Recht von 10 auf neu 20 Prozent ist 
zweifellos steuerlich eine wichtige Attraktivitätssteigerung. 
Diese fiskalische Verbesserung verbessert natürlich auch 
die Stellung der Schweiz im internationalen Stiftungswettbe
werb. 
Deshalb beantragt Ihnen die Kommission, dieser Abzugsfä
higkeit von 20 Prozent zuzustimmen. 
In diesem Zusammenhang ist, wie bereits erwähnt, darauf 
hinzuweisen, dass die Corporate Governance sowie die 
Transparenz gestärkt werden. Die Kontrolle darüber, ob die 
Mittelzuführung auch den statutarischen Zielsetzungen ent
spricht, wird selbstverständlich gewährleistet; bezüglich der 
Revisionsstelle sind neu detaillierte Regelungen getroffen 
worden. Um dem Aspekt der Kleinststiftungen, von denen es 
sehr viele gibt, Rechnung zu tragen, kann die Aufsichtsbe
hörde Ausnahmen von der Pflicht zur Errichtung einer Revi
sionsstelle zulassen. Dank der verbesserten Transparenz 
wird auch das Vertrauen in die Stiftungen verbessert; davon 
ist die Kommission überzeugt. 
Im Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden beantragt Ihnen Ihre 
Kommissionsmehrheit analog zu den Beschlüssen des 
Ständerates, dass die Höhe der Abzugsfähigkeit im Rahmen 
der kantonalen Steuerhoheit verbleibt. 
Im Weiteren haben wir Anpassungen bei der Verrechnungs
steuer und bei der Mehrwertsteuer beschlossen, um auch 
von dieser Seite her die Stellung des Stiftungswesens zu 
stärken. 
Bekanntlich hat der Ständerat dieser Revision ohne Gegen
stimme zugestimmt. Ihre Kommission hat der vorliegenden 
Fassung mit 15 zu 3 Stimmen bei 5 Enthaltungen zuge
stimmt. 
Namens Ihrer WAK empfehle ich Ihnen daher Eintreten auf 
die Vorlage und Zustimmung zu den Beschlüssen der Kom
missionsmehrheit. 

Genner Ruth (G, ZH): Aus der Sicht der Grünen bringt die 
Revision durchaus Verbesserungen. Aber wir sehen es nicht 
so, dass die parlamentarische Initiative Schiesser so weit 
gehen soll, wie das der Ständerat beschlossen hat. Der Stif
tungswettbewerb wird innerhalb von Europa von der 
Schweiz angeführt. Es häufen sich erkleckliche Summen an: 
In der Schweiz sind es im Durchschnitt 1500 Franken pro 
Einwohner oder Einwohnerin, in England sind es etwa 
800 Franken, in Deutschland etwa 500 Franken. 



00.461 Conseil national 1170 17 juin 2004 

Wir sind durchaus damit einverstanden, und wir sehen es 
auch als eine Verbesserung an, dass für alle Stiftungen eine 
obligatorische Revisionsstelle eingeführt wird. Das ist für die 
Transparenz der Stiftungen wichtig. Wir werden deshalb auf 
diese Vorlage eintreten. 
Es gibt jedoch zwei Aspekte, denen wir nicht zustimmen 
können: 
1. Wie die Mehrheit der Kantone wollen auch wir nicht, dass 
der Stiftungszweck auf Antrag oder durch Verfügung der 
Stifterin oder des Stifters von Todes wegen geändert werden 
kann. Wir unterstützen deshalb bei Artikel 86a ZGB den Min
derheitsantrag Leutenegger Oberholzer. 
2. Die Grünen wehren sich klar gegen weitere Steuererleich
terungen. Stiftungen haben bereits heute Steuerprivilegien, 
und sie sollen sie auch haben; aber die Steuerprivilegien 
sollen nicht weiter ausgebaut werden. 
Die WAK-SR hat den Bogen bei weitem überspannt. Sie be
schloss gegen den Willen des Bundesrates, maximal 40 Pro
zent des Reineinkommens als Steuererleichterung vor Ab
zug der Zuwendungen zuzulassen. Der Ständerat hat hier 
20 Prozent aufgenommen. Heute liegt uns ein Einzelantrag 
Kiener Nellen vor, der 10 Prozent verlangt. Wir unterstützen 
klar diesen Antrag, der ungefähr dem geltenden Recht ent
spricht. 
Die Grünen werden der Vorlage nur dann zustimmen, wenn 
der Antrag auf 10 Prozent durchkommt und man damit eben 
etwa beim heutigen Recht bleibt. Bereits 20 Prozent würden 
aus unserer Sicht zu einer zu privilegierten Stellung der Stif
tungen führen. 
Die Grünen widersetzen sich der unbegrenzten Möglichkeit, 
auf kantonaler Ebene Steuerabzüge zuzulassen. Wir Grü
nen wollen, dass im Gesetz über die Steuerharmonisierung 
eine obere Begrenzung für Steuerabzüge sowohl für Auf
wand wie für freiwillige finanzielle Leistungen festgelegt wird. 
Damit unterstützen wir klar den Minderheitsantrag in dieser 
Materie. 
Ich möchte Sie bitten, einzutreten und, wie gesagt, diesen 
Steuerprivilegierungen nicht zuzustimmen. 

Recordon Luc (G, VD): Comme Madame Genner l'a dit, les 
Verts sont favorables a. ce qu'on entre en matiere sur ce pro
jet. II comporte essentiellement des aspects assez techni
ques qui denotent une volonte de prudence, de surveillance, 
de contröle des fondations, qui est la bienvenue, compte 
tenu des enjeux economiques importants que representent 
certaines d'entre elles, meme si un grand nombre aussi ser
vent a. des buts assez modestes et assez amicaux. II n'en 
demeure pas moins que le secteur des fondations meritait 
que l'on se penche a. nouveau sur son cas puisque le cadre 
est un peu ancien. 
On est cependant alle bien loin, me semble-t-il, sur certains 
points. La possibilite de prevoir un but a. options pour le fon
dateur represente probablement une maniere relativement 
dissimulee - difficile a. voir des maintenant - mais impor
tante, de saper petit a. petit la credibilite des fondations. 
Nous ne sommes pas convaincus, en effet, que !es dona
teurs auront autant confiance dans la stabilite et la fiabilite 
de cette institution importante pour notre pays s'ils savent 
qu'a un moment donne le but peut se modifier relativement 
simplement. 
D'autre part, il taut savoir que le fondateur, au moment oll il 
cree la fondation, n'a pas beaucoup de visibilite sur les eve
nements inattendus qui, apres des decennies en general, 
pourraient amener a. devoir modifier le but de la fondation. 
Est-ce donc bien raisonnable de remettre entre ses mains Ja 
decision a. l'avance d'une sorte de substitution que l'on pour
rait qualifier de fideicommissaire par analogie avec le droit 
successoral? Mais enfin, il ne s'agit pas Ja de la question es
sentielle. La question essentielle est bien evidemment hors 
du champ juridique du droit de la fondation, dans Ja modifi
cation du droit en vigueur, en l'occurrence des lois annexes 
a pertinence fiscale. Parmi celles-ci, il y a les Jois federales 
qui portent en effet sur l'impöt federal direct et sur l'harmoni
sation des impöts cantonaux et communaux directs. 

Les propositions qui avaient ete faites par le Conseil federal 
etaient deja. assez aventureuses dans ce domaine; celles 
qui ressortent de la commission le sont davantage encore. 
Pour les Verts, il taut le dire clairement, si le projet n'est pas 
ramene a. un niveau raisonnable, il ne sera pas acceptable. 
Nous aurions pu encore songer a. nous abstenir, avec une 
formule limitant a. 20 pour cent la part du revenu imposable 
defiscalise en matiere d'impöt federal direct (art. 33a LIFD) 
et moyennant que la LHID (art. 9) limite la defiscalisation a. 
une fois et demie ce montant; mais nous ne sommes pas, 
semble-t-il, en train de prendre cette direction. 
En l'etat, nous soutiendrons, comme l'a dit Madame Genner, 
la proposition Kiener Nellen limitant a. 10 pour cent la part de 
defiscalisation en matiere d'impöt federal direct. Mais il ne 
taut pas aller trop loin, aussi en raison de l'egalite devant 
l'impöt. l.:egalite devant l'impöt, ce n'est pas seulement de 
donner de l'argent pour realiser des täches d'utilite publique, 
c'est de verser l'essentiel de ses impöts, taut de meme, 
dans la caisse generale de !'Etat. Car enfin, je vous le de
mande, Oll irions-nous si chacun pouvait decider a. quoi af
fecter sa part de revenu? Comment voudrait-on que !'Etat 
puisse encore mener une politique coherente? II serait pro
bablement, a. ce moment-la., guide par les modes et ne pour
rait plus faire face a. ses täches lourdes, nombreuses, 
constantes et, nous le savons plus que taut autre, difficiles a. 
modifier. 
Nous prenons donc une voie extremement dangereuse avec 
les taux de defiscalisation auxquels il a ete senge, et qui ont 
meme ete adoptes dans le cadre de cette revision au stade 
de la commission. 
C'est donc une entree en matiere dubitative a. laquelle je 
vous invite. 

Pelli Fulvio (RL, Tl): Die Schweiz steht als Stiftungsstandort 
in einem internationalen Wettbewerb. Die Umsetzung von 
Rahmenbedingungen rechtlicher und fiskalischer Natur, die 
einem modernen Stiftungsrecht und Stiftungsverständnis 
entsprechen, bildet deshalb einen nicht unwichtigen Stand
ortvorteil. Die vorgesehene Revision stellt eine wesentliche 
und sinnvolle Stärkung des Stiftungsstandortes Schweiz dar. 
Der Stiftungssektor, so eigenartig dies klingen mag, ist ein 
Wachstumsmarkt: In den letzten Jahrzehnten war eine konti
nuierliche Zunahme von Stiftungsgründungen zu beobach
ten. Gleichzeitig sind der staatswirtschaftliche und der pri
vatwirtschaftliche Sektor im Rückzug begriffen, weshalb 
dem gemeinnützigen Sektor immer mehr Aufgabenbereiche 
zufallen. Dementsprechend erbringen gemeinnützige Stif
tungen bedeutende Förderungsleistungen in den unter
schiedlichsten Bereichen, z. B. in Wissenschaft, Forschung, 
Bildung, Sport, Kunst und Kultur, aber auch im Umwelt-, So
zial- und Gesundheitsbereich sowie in der Entwicklungshilfe. 
Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht schätzt, dass sich das 
Vermögen der gemeinnützigen Stiftungen auf rund 30 Milli
arden Franken beläuft und dass das jährliche Ausschüt
tungsvolumen etwa 1 Milliarde Franken beträgt. Die Staats
tätigkeit wird durch die gemeinnützigen Stiftungen unter
stützt und ergänzt. Diese sind deshalb als Faktor für eine 
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft nicht mehr wegzu
denken. 
Es ist klar, dass Stiftungen von ihrem guten Ruf leben. In 
den vergangenen Jahren haben zahlreiche ausländische 
Stifter die Schweiz als Domizil für ihr Engagement gewählt. 
Geschätzt wird unter anderem die für die Errichtung von ge
meinnützigen Stiftungen unmissverständliche und ethisch 
solide Situation. Die im europäischen Vergleich florierende 
Stiftungsszene Schweiz kann nur weiter bestehen, wenn sie 
auf eine klare, liberale und auf Gemeinnützigkeit ausgerich
tete Grundlage zählen kann. 
Die Gesetzesvorlage trägt den liberalen Rahmenbedingun
gen Rechnung und schlägt Neuerungen in den Bereichen 
vor, die eine erhöhte Professionalisierung der Stiftungsarbeit 
sicherstellen. Dazu gehören unter anderem das Buchfüh
rungsobligatorium, die Verpflichtung, eine Revisionsstelle zu 
haben, und flexible Möglichkeiten der Zweckänderung. 
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In diesem Sinne kann sich die FDP-Fraktion den zivilrechtli
chen Neuerungen nahezu uneingeschränkt anschliessen. 
Bei den steuerlichen Anpassungen gibt es unterschied
lichste Ansichten. Hier folgt die FDP-Fraktion der vorbera
tenden Kommission und unterstützt damit die Haltung des 
Bundesrates. Fazit: Gemeinnützige Stiftungen sind auf libe
rale und der modernen Gesellschaft entsprechende Rah
menbedingungen angewiesen. Nur so können sie auch ihre 
spezifische Stärke als lnnovatoren, Vorreiter, Katalysatoren 
und Risikokapitalgeber ausspielen. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der FDP-Fraktion, auf die 
Vorlage einzutreten. 

Leutenegger Oberheizer Susanne (S, BL): Es ist eigent
lich doch erstaunlich, wie wenig Interesse die Revision des 
Stiftungsrechtes in der Öffentlichkeit weckt angesichts der 
Bedeutung dieser Branche gerade in unserem Land. 
Der Ständerat will mit der parlamentarischen Initiative 
Schiesser das Stiftungsrecht und, damit verknüpft, das Steu
errecht revidieren, um mehr Anreize für die Spendentätigkeit 
in der Schweiz zu schaffen. Nach amerikanischem Muster 
sollen auf diesem Weg mehr Gelder für öffentliche und ge
meinnützige Zwecke generiert werden. Das klingt alles sehr 
gut, und man fragt sich, was man dann dagegen haben 
kann. Bei näherem Hinsehen hat diese Vorlage doch einige 
Pferdefüsse, ich werde nachher darauf zurückkommen. 
Es ist in der Tat so, wie bereits verschiedentlich gesagt wor
den ist: Die Schweiz hat ein sehr liberales Stiftungsrecht, so
wohl, was die rechtliche Fundierung im ZGB anbetrifft, als 
auch in Bezug auf die steuerliche Behandlung. Deswegen 
wird die Schweiz auch häufig als Stiftungsparadies bezeich
net. Wir haben 1 o 000 bis 12 000 Stiftungen, das Vermögen 
der Stiftungen wird auf etwa 30 Milliarden Franken ge
schätzt. Es gibt Kantone, die Zuwendungen vollends von der 
Besteuerung befreien. Zu diesen gehört zum Beispiel mein 
Wohnsitzkanton. Deswegen kann man sich in guten Treuen 
fragen, ob eine Revision überhaupt nötig ist. Diesbezüglich 
tendiert die Haltung unserer Fraktion in zwei Richtungen. 
Die SP-Fraktion begrüsst ganz klar die Revision der rechtli
chen Rahmenbedingungen, wenn sie auf eine Verbesserung 
der Corporate Governance hintendiert. Wir begrüssen alle 
Anpassungen in Richtung eines modernen Wirtschaftsrech
tes. Wir hätten es aber ebenso begrüsst, wenn man das Stif
tungsrecht einer Totalrevision unterzogen hätte, wie sie in 
den Neunzigerjahren mit dem Vorschlag von Professor Rie
mer aufgegleist worden war - eine Revision, die dann aber 
auf Eis gelegt wurde. 
Wir begrüssen ausdrücklich, dass die Revisionsstelle mit 
dieser Teilrevision für obligatorisch erklärt wird, mit Aus
nahme der kirchlichen und der Familienstiftungen. Ebenso 
wichtig ist uns die Verpflichtung zur Buchführung. Nur eine 
ordentliche Buchführung und auch die obligatorische Revi
sion schaffen die notwendige Transparenz und Kontrolle 
über die Verwendung der Mittel, was auch die Aufsicht er
leichtern dürfte. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass 
die Kommission die Ausnahmen von der Verpflichtung zur 
Revision gestrichen hat. 
Was wir ablehnen, sind alle Revisionsvorschläge, die auch 
nur inhärent die Gefahr eines Missbrauchs in sich tragen. 
Genau das befürchten wir und mit uns auch namhafte Auto
ren; ich möchte auf Artikel in der «NZZ» verweisen, die in 
den letzten Wochen erschienen sind. Genau das befürchten 
wir mit der Einführung des Zweckänderungsvorbehaltes. Da
mit kann sich eine Stifterin oder ein Stifter die Änderung des 
Stiftungszwecks vorbehalten. Ich bin überzeugt, dass Sie 
damit dem Stiftungsstandort Schweiz einen schlechten 
Dienst erweisen. 
Wir lehnen auch alle Revisionen ab, die auf eine Steuerer
leichterung hinauslaufen, die das Steuersubstrat aushöhlen. 
Gestatten Sie mir dazu eine Vorbemerkung: Ich habe mir in 
den USA das Stiftungswesen aufgrund eines Studienaufent
haltes am Institute for Policy Studies an der Johns-Hopkins
Universität genauer anschauen können. Ich hatte die Gele
genheit, grosse Stiftungen, grosse «foundations», das Spen
denverhalten und vor allem die Folgen für die Bevölkerung 
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anzuschauen. Meine Feststellung war, dass der öffentlichen 
Hand wichtige Mittel entzogen werden, wenn grosse Institu
tionen, die öffentliche Aufgaben erfüllen, wie Spitäler und 
Universitäten, privat organisiert sind und wenn privat über 
den Einsatz der Mittel entschieden wird. Die Folge ist ganz 
klar: Auf der einen Seite gibt es reiche Einrichtungen in 
Form von privaten Stiftungen und auf der anderen Seite öf
fentliche Institutionen, die gleichsam am Bettelstab gehen 
müssen. 
Solche Entwicklungen wollen wir von der SP in der Schweiz 
nicht - deshalb unsere Bemerkungen zum Steuerrecht: Wir 
bewerten es durchaus als positiv, dass sowohl Geld- wie 
auch Sachleistungen neu abzugsberechtigt sind. Diese Er
weiterung erachten wir als angemessen. Wir erachten es 
auch als richtig, dass Zuwendungen sowohl an juristische 
Personen wie auch an die öffentliche Hand abzugsberechtigt 
sind. 
Hingegen wenden wir uns gegen jede Aushöhlung des Steu
ersubstrats. Das betrifft einmal bei der direkten Bundes
steuer die Abzugsmöglichkeit, die gemäss Ständerat und 
jetzt auch unserer Kommission auf 20 Prozent angehoben 
werden soll. Das ursprüngliche Ansinnen der ständerätlichen 
Kommission eines Maximalabzugs von 40 Prozent ist zum 
Glück bereits vom Ständerat abgelehnt worden. Mit dem An
trag Kiener Nellen werden wir beantragen, dass die maxi
male Abzugsfähigkeit auf 1 o Prozent festgelegt wird, sich 
also in etwa im bisherigen Rahmen bewegt. Wir sind auch 
ganz klar dagegen, dass die Abzüge sogar auf 100 Prozent 
angehoben werden können, wenn Zuwendungen an öffentli
che Institutionen erfolgen. Diese Bestimmung wurde zum 
Glück bereits in der Kommission gestrichen. Ganz klar ist für 
uns auch, dass Obergrenzen für die Kantone festgesetzt wer
den müssen, wie sie die Minderheit Fässler beim Steuerhar
monisierungsgesetz beantragt. Zu guter Letzt: Wir beantra
gen auch den Verzicht auf jede Aushöhlung der Mehrwert
besteuerung. 
Gestatten Sie mir abschliessend, kurz zu resümieren, wes
wegen wir gegen jede Aushöhlung des Steuersubstrats sind: 
1 . Ihnen allen ist bekannt, dass die Finanzlage der öffentli
chen Kassen alles andere als rosig ist. Umso mehr erstaunt 
es uns, dass hier legiferiert wird, ohne zu wissen, was für 
Auswirkungen das auf die Einnahmen des Bundes hat. We
der im Ständerat noch in unserer Kommission konnte auch 
nur annähernd beziffert werden, welche Folgen die Anhe
bung der Abzüge für die Bundeskasse hat. Ich denke, das ist 
eigentlich verantwortungslos. 
2. Bei jedem Steuerfranken, den wir verlieren, stellt sich 
doch die Frage der Effektivität. Der Nachweis, dass mit den 
höheren Abzügen auch höhere Spendengelder generiert 
werden, konnte nicht erbracht werden. Ich denke, die Zah
len, die Frau Genner erwähnt hat - dass wir bereits heute in 
der Schweiz eine sehr hohe Spendentätigkeit haben -, spre
chen eher dagegen, dass dieses Potenzial wesentlich erhöht 
wird. 
3. Höhere Abzüge vom steuerbaren Einkommen oder vom 
Reingewinn haben ganz klar zur Folge, dass über den Ein
satz von Steuergeldern schliesslich privat entschieden wird -
und nicht mehr demokratisch legitimiert von den dazu demo
kratisch bestimmten Behörden. 
4. Diese höheren Steuerabzüge haben zur Folge, dass das 
Prinzip der Gleichbehandlung verletzt wird. Einzelpersonen 
können entscheiden, ob sie der Besteuerung in einem be
stimmten Bereich unterliegen oder nicht. Damit wird dann 
auch bei progressiven Steuern das Prinzip der Leistungsfä
higkeit verletzt. 
5. Ökonomisch gesehen führt die Tatsache, dass Sie Einzel
entscheide an die Stelle der demokratisch legitimierten Ent
scheide setzen, zu einer gesamtwirtschaftlich gesehen inef
fizienten Allokation der Ressourcen. Es ist nämlich nicht ein
zusehen, wieso eine Einzelperson z. 8. darüber befinden 
kann, ob sie ihre Steuergelder lieber bei der Oper einsetzt 
als bei Popkonzerten, wieso das ein ökonomisch besserer 
Entscheid sein soll. Ich denke, ökonomisch und politisch ge
sehen spricht alles dagegen, dass wir das Steuersubstrat so 
aushöhlen. Wir setzen damit an die Stelle der politischen 
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Entscheide die Entscheide von Einzelpersonen. Das ist für 
uns untragbar. 
Wir werden auf die Vorlage eintreten. Wie wir sie am 
Schluss werten, hängt im Wesentlichen davon ab, ob Sie un
seren Minderheitsanträgen zustimmen; darum bitte ich Sie. 
Abschliessend noch eine Bitte an die Kommissionssprecher: 
Es wäre wichtig, dass Sie zuhanden der Materialien die Ab
grenzung von Stiftungsrecht und BVG vornehmen, dass Sie 
hier klar, deutsch und deutlich, erklären, dass die Leges 
speciales für die BVG-Stiftungen vorgehen. 

Baader Caspar (V, BL): Auch die SVP-Fraktion befürwortet 
die Revision des Stiftungs- und des Steuerrechtes. Diese 
Revisionen sollen eine Liberalisierung bringen und Anreize 
schaffen, um die Spendenfreudigkeit zu erhöhen, um so -
ähnlich wie in den USA - die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass vermehrt private Mittel für öffentliche oder gemeinnüt
zige Zwecke zur Verfügung gestellt werden, dies als privat
wirtschaftliche Alternative und als Ergänzung zur staatlichen 
Tätigkeit in den Bereichen Forschung, Wissenschaft, Sport, 
Kultur usw. 
Wir begrüssen die formellen Anpassungen, aber auch die 
Schaffung der vereinfachten Möglichkeit, den Zweck zu än
dern. Die Einführung der Buchführungspflicht und der zwin
genden Revisionsstelle wird ebenfalls befürwortet, obwohl 
Letztere noch keine Transparenz garantiert, da sie im Prin
zip nur die Zahlen und nicht die Erfüllung des Stiftungszwe
ckes zu kontrollieren hat. Ausserdem ist eine solche Revi
sion mit Kosten verbunden. Deshalb ist es für uns wichtig, 
dass der Bundesrat - gestützt auf seine Kompetenz in Arti
kel 83a Absatz 3 ZGB - die Schwelle nicht zu tief ansetzt, 
unter welcher Stiftungen besonders befähigte Revisoren bei
ziehen müssen. Hier hat der Bundesrat je nach Bedeutung 
der Stiftung und der ihr zur Verfügung stehenden Mittel klar 
zu differenzieren, damit insbesondere nicht kleine Stiftungen 
durch übermässige Kosten belastet werden. 
Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass vom Ziel dieser Re
vision, nämlich von der optimalen Förderung, her gesehen 
die Grenze der steuerlichen Abzugsfähigkeit der freiwilligen 
Zuwendungen bei der direkten Bundessteuer bei 40 Prozent 
des steuerpflichtigen Nettoeinkommens bzw. steuerlichen 
Reingewinnes hätte belassen werden sollen, wie das seiner
zeit die vorberatende Kommission des Ständerates vorge
schlagen hat. Der Ständerat hat dann diese Grenze auf 
20 Prozent reduziert. Wir sind aber auf jeden Fall der Mei
nung, dass die Erhöhung gegenüber heute entsprechend 
dem Beschluss des Ständerates auf diese 20 Prozent beibe
halten werden muss. Deshalb lehnen wir den Einzelantrag 
Kiener Nellen ab. Würde dieser angenommen und damit die 
Abzugsfähigkeit auf den heutigen 10 Prozent belassen, so 
würde dieser Vorlage die wichtigste Voraussetzung zur Er
höhung der Spendenfreudigkeit genommen. 
Wir bitten Sie, der Vorlage, wie sie aus der vorberatenden 
Kommission kommt, also der Mehrheitsvorlage, zuzustim
men. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wenn Sie die Diskussion 
gehört haben, dann haben Sie natürlich gemerkt, welche 
Frage beim Stiftungsrecht zum Vorschein kommt, nämlich 
die Frage, wem eigentlich das Vermögen einer Privatperson 
gehört. Jemand hat ein Leben lang ein Vermögen geäufnet, 
er hat die entsprechenden Steuern bezahlt, er bezahlt auch 
Vermögenssteuern. Die Frage ist nun, ob er grundsätzlich 
ein freies Verfügungsrecht über sein Vermögen hat. Darüber 
kann man jetzt natürlich eine politisch-philosophische Dis
kussion führen. Denjenigen Menschen, die ein stärkeres 
Verhältnis zum Staat haben und der Überzeugung sind, 
dass das Private grundsätzlich dem Staat gehört, sind Stif
tungen selbstverständlich ein Dorn im Auge. Dagegen befür
worten Menschen, die sagen, dass ein solches Vermögen 
grundsätzlich dem Privaten gehört, natürlich eine freiere 
Verfügbarkeit im Stiftungsrecht. 
Nun, das schweizerische Stiftungsrecht geht davon aus, 
dass Vermögen von Privaten grundsätzlich den Privaten ge
hören. Es kann einer mit seinem Vermögen ja machen, was 

er will: Er kann es verprassen, vernichten, er kann es ins 
Ausland verschieben, er kann es nicht verschieben, er kann 
es «verdummen». Er hat also alle Möglichkeiten. Darum hat 
die Schweiz auqh ein freiheitliches Stiftungsrecht. Staaten, 
die freiheitlich organisiert sind, haben ein freiheitliches Stif
tungsrecht. Sie haben sich gesagt, es wäre eigentlich im In
teresse der Allgemeinheit, dafür zu sorgen, dass derjenige, 
der ein Vermögen hat und dieses Vermögen nicht mehr für 
sich selbst braucht, es möglichst im Sinne der Allgemeinheit 
einsetzt. Darum sind die liberalen Vorschriften für gemein
nützige Stiftungen entstanden. 
Wenn Stiftungen gegründet werden, die gemeinnützigen 
Zwecken dienen - nur darum geht es -, dann sollen sie be
vorzugt werden. Dann ist es für den Stifter, für den Vermö
genden, interessant, es zu tun, und für die Allgemeinheit ist 
es insofern interessant, als sie eben profitiert. Darum haben 
wir ein freiheitliches Stiftungsrecht. Ich bitte Sie, zu beden
ken, was eigentlich wäre, wenn wir in der Schweiz keine sol
chen Stiftungen hätten. Wir hätten beispielsweise in der 
Kultur wahrscheinlich eine staatliche Einheitskultur. Was 
dort nicht genehmigt würde, könnten Private nicht mehr tun, 
wenn es diese Stiftungen nicht gäbe, von denen es heute 
zahlreiche gibt. Amerikanische Kunstmuseen sind deshalb 
so reich bestückt, weil es in Amerika ein sehr freiheitliches 
Stiftungsrecht gibt; dadurch werden grosse Anschaffungen 
ermöglicht. In der Schweiz wäre es ähnlich. Wir können hier 
lange darüber diskutieren, ob es gut sei oder nicht; es ist 
letztlich eine Frage der Einstellung zum Privateigentum und 
der Verfügbarkeit. 
Die Ständeräte, die hinter dieser Revisionsvorlage stehen -
es ist ja eine parlamentarische Initiative -, haben gemerkt, 
dass hier eine Verbesserung stattfinden sollte, und zwar 
nicht im Sinne der Einschränkung, sondern im Sinne der Li
beralisierung. Das ist und war das Ziel. Der Bundesrat hat 
diese Bestrebungen des Ständerates geprüft, und er hat 
sich damit einverstanden erklärt. Der Bundesrat ist der Mei
nung, dass diese Liberalisierung vorgenommen werde 
sollte. Die Differenz war damals, dass die Kommission des 
Ständerates nach Meinung des Bundesrates mit 40 Prozent 
bei den Steuererleichterungen etwas überzogen hatte. 
Heute sind wir ja mit 20 Prozent mit Ihrer Kommission und 
auch mit dem Ständerat in Übereinstimmung. Das ist immer 
eine Frage des Massas. 
Der Bundesrat stimmt diesen Bestrebungen grundsätzlich 
zu. Es gibt eine kleine Differenz im Interesse der Vereinheit
lichung der Revisionsstellenregelung. Der Bundesrat ist, ent
gegen der Meinung Ihrer Kommission, der Auffassung, dass 
es für kleine und kleinste Stiftungen und für Stiftungen, in 
denen während Jahren nichts mehr ging, die Möglichkeit ei
ner besonderen Regelung geben muss. Auch bei ganz klei
nen Stiftungen mit ganz kleinen Vermögenserträgen drängt 
sich eine Ausnahme von der teuren Revisionsstellenrege
lung auf. Dort werden wir Ihnen die Gründe dafür noch dar
legen. 
Im Übrigen unterstützen wir die Anträge Ihrer Kommission. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
Code civil suisse 

Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung; Art. 57 Abs. 3; 81 
Abs. 1, 3; 83 Titel, Abs. 2-4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction; art. 57 al. 3; 81 
al. 1, 3; 83 titre, al. 2-4 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Art. 83a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 4 
Streichen 

Art. 83a 
Proposition de Ja commission 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.4 
Bitter 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bei Artikel 83a Absatz 4 
kann gemäss dem Ständerat - der Bundesrat schliesst sich 
dieser Fassung an - die Aufsichtsbehörde «eine Stiftung von 
der Pflicht befreien, eine Revisionsstelle zu bezeichnen. Der 
Bundesrat legt die Voraussetzungen der Befreiung fest.» 
Ich muss Ihnen sagen: Das Revisionsgesetz ist jetzt kurz vor 
der Verabschiedung im Bundesrat. Im Revisionsgesetz kön
nen Kleinstgesellschaften und Kleinststiftungen, alle juristi
schen Personen, von der Revisionspflicht befreit werden. Sie 
müssen sehen, wir haben eine Vielzahl von Kleinstiftungen 
in unserem lande, die im Jahr vielleicht 50 Franken Ertrag 
haben. Jetzt verpflichtet man solche Stiftungen, eine offizi
elle Revisionsstelle - es kann ja nicht irgendeine sein - ein
zuführen. Sie werden so im Jahr eine Rechnung von 400 
oder 500 Franken haben, und das ist sinnlos. Für solche 
Fälle sagt der Bundesrat: Da wir immer davon sprechen, 
dass wir Kleinstbetriebe und Kleinstgesellschaften - und 
hier Kleinststiftungen - von bürokratisch sinnlosen Regelun
gen befreien wollen, sollten wir an dieser Ausnahme hier 
festhalten. Sie steht nachher auch in Übereinstimmung mit 
dem Stiftungsrecht. Es kann sein, dass die vorberatende 
Kommission im Detail noch keine Kenntnis vom Stiftungs
recht hatte. 
Absatz 4 der Fassung des Ständerates. enthält eine Aus
nahme: Der Bundesrat kann die Bedingungen festlegen, un
ter denen die Aufsichtsbehörde eine Stiftung von dieser 
Pflicht befreien kann. Das kommt nur bei Stiftungen mit sehr 
kleinem Vermögen und sehr beschränkter Geschäftstätigkeit 
infrage. 
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben lehnt diese 
Ausnahme ab und beantragt die Streichung dieser Bestim
mung. Ich bitte Sie, auch im Sinne der Kohärenz des Stif
tungsrechtes und im Kampf gegen übertriebene bürokra
tische Bestimmungen für Dinge, die nicht sinnvoll sind, hier 
auch einmal ein Zeichen zu setzen. Es ist klar, dass der 
Bundesrat dann in der Verordnung festlegen muss, wo dies 
angewendet werden soll. Nach dieser Vorlage, die mit Ab
satz 4 der Fassung des Ständerates wörtlich übereinstimmt, 
dürfen dann eben einzelne Stiftungen - meines Erachtens 
zu Recht - von der Pflicht befreit werden. Es ist dann auch in 
Übereinstimmung mit dem allgemeinen Stiftungsrecht. 
Ich bitte Sie, hier der ursprünglichen Fassung zuzustimmen, 
wie sie der Ständerat beschlossen hat: «Die Aufsichtsbe
hörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, eine Revi
sionsstelle zu bezeichnen. Der Bundesrat legt die Voraus
setzungen der Befreiung fest.» Das ist im Sinne einer 
zweckmässigen Abwicklung. Sie meinen immer, es gebe nur 
ganz grosse Stiftungen. In der Schweiz bestehen aber zum 
grössten Teil kleine Stiftungen: Da haben Leute mit 5000 
oder 6000 Franken eine Stiftung gegründet mit Erträgen, die 
weit unter 100 Franken liegen. Hier zwangsmässig eine offi
zielle Revisionsstelle zu bezeichnen, das ist übertrieben. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich bitte Sie, 
dem Antrag der Kommission zuzustimmen und die Ausnah
mebestimmung für die Revisionsstelle zu streichen. 
Ich tue das aus folgenden Gründen: Zum Ersten ist es ein 
Unterschied, Herr Bundesrat Blocher, ob Sie eine Unterneh
mung oder eine kleine Organisation haben, die Ihnen ge
hört, oder ob Sie, wie es bei der Stiftung der Fall ist, ein 
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verselbstständigtes Vermögen haben, das aus der Willkür 
des Stifters oder der Stifterin damit auch entlassen ist. Es ist 
wichtig, dass mit der obligatorischen Revision vor allem 
auch für allfällige Donatorinnen und Donatoren sichergestellt 
ist, dass die Mittel richtig verwendet werden. 
Zum zweiten hat Herr Blocher an die Kohärenz des Stif
tungsrechtes appelliert - womit, weiss ich noch nicht. Wir 
warten seit längerer Zeit, Herr Blocher - seit mindestens ei
nigen Jahren und seit Ihrem Amtsantritt jetzt seit Anfang 
Jahr -, auf die Vorlage zum Revisionsrecht. Diese liegt im
mer noch nicht vor. Wenn Sie dann in diesem Rahmen eine 
schlüssige Bestimmung bringen können, können wir die 
Gesamtregelung immer noch überprüfen. Beim derzeitigen 
Wissensstand, bei der derzeitigen Gesetzgebung ist es rich
tig, wenn wir alle Ausnahmeregelungen streichen und die 
Frage der Revision mit der Vorlage des Gesetzes, die Herr 
Blocher in Aussicht gestellt hat, nochmals überprüfen. 
Herr Blocher hat gesagt, es seien nicht alles grosse Stiftun
gen. Das ist, denke ich, ein bisschen ein fragwürdiger Hin
weis. Es ist ja selbstverständlich, dass die ganz grossen 
Stiftungen bereits heute Revisionsstellen haben. Gerade bei 
den kleineren Stiftungen besteht aber die Gefahr, dass sie 
nicht ordentlich revidiert werden. Im Übrigen ist es auch kein 
grosser Aufwand, wenn wir eine obligatorische Revisions
stelle verlangen. Dies nützt vor allem den Stiftungen selber. 
Es erhöht ihre Glaubwürdigkeit. Es erhöht ihre Glaubwürdig
keit nicht nur gegenüber der Aufsicht, sondern auch gegen
über den Spenderinnen und Spendern. 
Ich bitte Sie deshalb: Weichen Sie den Antrag der Kommis
sion nicht auf, folgen Sie Ihrer vorberatenden Kommission. 

Bührer Gerold (RL, SH), für die Kommission: Es ist verschie
dentlich auf das anstehende neue Revisionsrecht hingewie
sen worden. Der Expertenbericht und die Vorlage liegen 
beim Bundesrat. Dazu kann ich Ihnen aus der Kommission 
nur so viel sagen: Wir haben über das Revisionsrecht nur 
generelle Aussprachen geführt, und die Revision wird dahin 
gehen, dass wir eine stärkere Differenzierung haben zwi
schen grossen Unternehmungen mit Publikumsgeldern usw. 
und kleineren. Das wird dann zu beraten sein. 
Zum Punkt, der hier zur Diskussion steht: In der Vorlage ist 
in Absatz 3 einmal festgehalten, dass der Bundesrat unter 
gewissen Voraussetzungen bestimmen kann, dass eine Stif
tung ausnahmsweise «einen besonders befähigten Revisor 
beiziehen muss». Das wird er sicher, wie erwähnt, bei gros
sen Stiftungen machen. 
Dann lag der Beschluss des Ständerates vor, der vorsah, 
dass der Bundesrat für Kleinststiftungen Voraussetzungen 
festlegen soll, um diese von der Revisionspflicht zu befreien. 
In der Kommission wurde dieser Beschluss des Ständerates 
mit 16 zu 9 Stimmen abgelehnt, mit anderen Worten: Die 
Mehrheit der Kommission empfiehlt Ihnen, in Zukunft auch 
für Kleinststiftungen eine Revisionsstelle vorzuschreiben. 
Die meisten oder viele von Ihnen waren oder sind noch als 
Vereinskassiere tätig. In der Kommission wurde auch disku
tiert, ob wir hier den Kleinststiftungen, die für ein Altersheim 
oder für andere gute Zwecke ein paar Zehntausend Franken 
Vermögen angehäuft haben, eine grosse Bürokratie aufbür
den sollen, und das wollen wir natürlich nicht. Aber es wurde 
klar ausgeführt, dass wir selbstverständlich für solche 
Kleinststiftungen Revisoren beiziehen können, wie wir uns 
das bei Vereinen gewohnt sind, und das heisst, dass hier die 
Revision wahrscheinlich in einer halben Stunde gemacht 
sein wird, wenn es nur wenige Ausgaben oder allenfalls 
Zins- oder andere Erträge zu kontrollieren gilt. 
Aufgrund dieser Überlegung empfiehlt Ihnen die Kommis
sion, diese Revisionspflicht beizubehalten. Aber die Auffas
sung war ganz klar, dass wir bei den Kleinststiftungen 
keinen Luxusservice wollen, sondern handgestrickte, einfa
che Revisionstätigkeit mit möglichst wenig Zeitaufwand. Un
serer Meinung nach wird das auch in vielen Fällen 
gemeinnützig - sprich: ohne Verrechnung - getan werden 
können. 
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Maitre Jean-Philippe (C, GE), pour Ja commission: Nous 
avons dit, lors du debat d'entree en matiere, que l'un des ob
jectifs de Ja revision etait d'assurer une certaine transpa
rence et une certaine confiance et que cet objectif militait en 
faveur de Ja designation obligatoire d'un organe de revision 
pour les fondations. Nous avons rappele qu'aujourd'hui deja, 
de tres nombreuses fondations disposent d'un organe de re
vision, mais sur une base volontaire puisque cela n'est pas 
prevu par Ja loi. Donc, Ja regle que vous trouvez a l'arti
cle 83a du Code civil prevoit un organe de revision. Cette re
gle a des applications specifiques suivant qu'il s'agit d'une 
fondation de tres grande importance, avec un patrimoine 
tres considerable. Dans de tels cas, il y a l'exigence d'un re
viseur particulierement qualifie; c'est ce que vous trouvez a 
l'alinea 3. 
A l'alinea 4, Ja question s'est posee, et c'est ce dont nous 
debattons maintenant, de savoir si certaines petites fonda
tions pouvaient etre dispensees de l'obligation de designer 
un organe de revision, et cela a des conditions fixees par Je 
Conseil federal. C'est le libelle que Je Conseil des Etats a 
adopte. La commission a estime que cette dispense ne de
vait pas etre retenue et que dans tous les cas, les exigen
ces d'une revision devaient etre remplies. Bien sür que pour 
de toutes petites fondations cela pourrait paraitre dispropor
tionne. En pratique, dans de toutes petites fondations, an 
constate que la täche de revision est extremement simple: 
eile se resume a un rapport de quelques lignes; eile prend 
quelques quarts d'heure de travail et la plupart du temps, 
sur Ja base de l'experience que nous pouvons avoir de ces 
petites fondations, cette revision se fait souvent sur une 
base de benevolat. Donc, 9a ne pose pas de problemes 
particuliers. 
Voila les raisons pour lesquelles Ja commission a estime, par 
16 voix contre 9, qu'il etait preferable de maintenir l'exigence 
d'une revision pour toutes les fondations, seules les fonda
tions d'une grande importance, avec un tres gros patrimoine, 
etant soumise a l'exigence supplementaire de designer un 
reviseur particulierement qualifie. C'est une notion qu'on re
trouve en particulier dans le droit des societes anonymes. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Erstens möchte ich noch 
einmal sagen, worum es geht: Nach dem Konzept des Stän
derates und des Bundesrates ist vorgesehen, dass die Stif
tungen. Kontrollstellen brauchen, dass diese also obligato
risch sind. zweitens hat der Bundesrat die Möglichkeit, zu 
sagen, wo es besonders befähigte Revisoren braucht. Dies 
wird bei sehr anspruchsvollen und grossen Stiftungen der 
Fall sein. Für ganz kleine Stiftungen und für solche, bei de
nen sich der Aufwand einer Revision nicht lohnt, kann der 
Bundesrat auch vorsehen, dass eine Stiftung von der Pflicht 
befreit wird, eine Revisionsstelle zu bezeichnen. Das soll im 
ganzen Gesellschaftsrecht bleiben. 
Frau Leutenegger Oberholzer hat mir gesagt, das Revisions
gesetz stehe schon seit vielen Jahren aus. Ich kann Ihnen 
sagen - ich bin erst fünf Monate im Amt -, dass ich es be
reits unterschrieben habe. Es wird demnächst vom Bundes
rat verabschiedet. Dort ist dieses Konzept auch enthalten. 
Ich bitte Sie - da immer über Bürokratie und unnötige Vor
schriften geklagt wird -, diesem Konzept treu zu bleiben. 
Ich sage Ihnen nochmals: Es gibt zahlreiche Stiftungen mit 
sehr kleinen Erträgen. Diese Stiftungen haben einen Stif
tungsrat, der die Rechnung prüfen muss. Sie haben in der 
Regel auch Aufsichtsorgane. Nun wollen wir denen auch 
noch die Pflicht auferlegen, einen Revisor zu bezeichnen. 
Das ist übertrieben; wir sollten endlich damit beginnen, hier 
etwas vernünftiger zu sein. 
Darum bitte ich Sie, dem Konzept des Ständerates und des 
Bundesrates zuzustimmen. Im Grundsatz gilt, dass die Stif
tung eine Revisionsstelle bezeichnet. Für anspruchsvolle 
Dinge braucht es einen besonders befähigten Revisor, und 
bei ganz kleinen Stiftungen, bei denen sich der Aufwand 
nicht lohnt, tragen die Stiftungsorgane die Verantwortung. 
Das genügt. 

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die FDP
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Kommission unter
stützt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 96 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 45 Stimmen 

Art. 83b; 84 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 83b; 84 al. 1 bis 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 84a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2 
.... Zwischenbilanz der Aufsichtsbehörde vor, welche den 
Stiftungsrat zur Einleitung der erforderlichen Massnahmen 
anhält. Bleibt er untätig, so trifft die Aufsichtsbehörde die nö
tigen Massnahmen. 

Art. 84a 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
A/.2 
.... a l'autorite de surveillance, qui ordonne au conseil de fon
dation de prendre les mesures necessaires. Si ce dernier ne 
Je fait pas, l'autorite de surveillance prend elle-meme les me
sures qui s'imposent. 

Angenommen - Adopte 

Art. 84b; 85; 86 Titel, Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 84b; 85; 86 titre, al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 86a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Genner, Rech
steiner-Basel, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald, 
Strahm) 
Streichen 

Art. 86a 
Proposition de /a majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Genner, Rech
steiner-Basel, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald, 
Strahm) 
Bitter 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Mit Artikel 86a 
ZGB wird neu vorgeschlagen, dass ein Stifter oder eine Stif
terin in den Statuten den Vorbehalt anbringen kann, dass 
der Zweck der Stiftung nachträglich geändert werden kann. 
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Das wird zeitlich limitiert, indem eine solche Änderung erst 
zehn Jahre nach Gründung bzw. einer bereits erfolgten 
Zweckänderung auf Antrag des Stifters oder aufgrund seiner 
Verfügung von Todes wegen möglich sein soll. Sichergestellt 
ist dabei auch, dass der Zweck einer öffentlichen oder ge
meinnützigen Stiftung auch nachher öffentlich oder gemein
nützig sein muss, das aus steuerrechtlichen Erwägungen. 
Diese Bestimmung ist nun verschiedentlich auf Kritik gestos
sen, unter anderem bei Professor Hans Michael Riemer, 
dann aber auch in einem Artikel von Reto Schiltknecht in der 
«NZZ» vom 1. Juni dieses Jahres. Befürchtet wird, dass mit 
diesem Zweckänderungsvorbehalt ein Missbrauch möglich 
wird. Eine noch weiter gehende Bestimmung, wie sie im Vor
entwurf der Kommission des Ständerates vorgesehen war, 
ist auf die entschiedene Kritik der Kantone gestossen. Ur
sprünglich hatte die Kommission ja vorgesehen, dass ein 
Stifter oder eine Stifterin sich die Stiftung wieder zurücküber
tragen kann. Von diesem Ansinnen wurde dann aber Ab
stand genommen. Nach dem heutigen Recht ist es eines der 
Merkmale der Stiftung, dass die Zweckbestimmung dieser 
juristischen Person nach der Errichtung dem Zugriff und 
dem Willen des Stifters oder der Stifterin entzogen ist. Das 
macht auch Sinn. Die Stiftung soll nach Festlegung dieser 
ursprünglichen Zweckbestimmung auf Dauer angelegt sein. 
Allfällige Donatorinnen und Donatoren sollen die Gewissheit 
haben, dass der statutarische Zweck auch in Zukunft Be
stand hat. 
In der Kommission wurde nun geltend gemacht, dass es ja 
auch Stiftungen gebe, bei denen der Zweck in Zukunft gar 
nicht mehr erfüllt werden könne, da er sich überholt habe. 
Das ist nicht das Problem, das der vorliegende Artikel regeln 
will. Denn das heutige Stiftungsrecht und vor allem die Pra
xis sind flexibel genug, um überholte Zweckbestimmungen 
den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die Aufsichts
kommission kann den Zweck an derartige Erfordernisse be
reits heute anpassen. Es gibt das berühmte Beispiel der 
Stiftung, die die Förderung der Gasbeleuchtung im Prättigau 
zum Gegenstand hatte - ein Zweck, der nach Einführung 
der Elektrizität obsolet wurde. Es ist klar, dass ein solcher 
Zweck angepasst werden kann. 
Wenn nun aber vorgesehen wird - und das ist der Inhalt des 
vorliegenden Artikels -, dass der Stifter selbst den Zweck 
ändern kann, sind die Gefahren offensichtlich. Jeder Mann 
und jede Frau, der oder die eine Stiftung errichtet, werden 
inskünftig in den Statuten einen solchen Vorbehalt anbrin
gen. Damit haben die Spenderinnen und Spender gar keine 
Gewissheit mehr, wofür ihre Gelder in Zukunft eingesetzt 
werden. Ich denke, das beinhaltet eine Missbrauchsgefahr 
aus der Sicht von Spenderinnen und Spendern, und der Au
tor des «NZZ»-Artikels, den ich erwähnt habe, befürchtet so
gar, dass mit mehreren Zweckänderungen damit schluss
endlich auch die Rücküberführung in das Vermögen des 
Stifters möglich sein wird, dass man damit also auch einem 
Aneignungsmissbrauch die Türe öffnen würde. 
Ich bitte Sie deshalb: Verzichten Sie auf diesen Zweckände
rungsvorbehalt! Bleiben Sie bei der heutigen Regelung, wo
nach eine Stiftung, einmal errichtet, klar bei ihrer Zweck
bestimmung bleibt, das heisst, dass später keine willkürli
chen Änderungen möglich sind. 

Gutzwiller Felix (RL, ZH): Die FDP-Fraktion möchte Ihnen 
sehr ans Herz legen, hier den Mehrheitsantrag zu unterstüt
zen und nicht der Minderheit Leutenegger Oberholzer zu fol
gen. Es handelt sich bei diesem Artikel wirklich um ein 
Kernstück der Revision. Es war ja die zentrale Absicht der 
ursprünglichen parlamentarischen Initiative Schiesser und 
auch des Ständerates, das Stiftungsrecht etwas zu flexibili
sieren, und das soll hier gemacht werden. Es ist also wirklich 
ein Kernpunkt der Vorlage. Flexibilisieren heisst allerdings in 
diesem Artikel, dass der Stiftungszweck nur unter sehr 
strengen Rahmenbedingungen geändert werden kann: Es 
braucht zehn Jahre, es braucht weiterhin eine Zweckbindung 
an öffentliche oder gemeinnützige Zwecke; Missbräuche 
sind mit den Rahmenbedingungen, die der Ständerat defi
niert hat, ausgeschlossen. Warum ist das wichtig? 
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Wenn Sie sich konkret in der Stiftungslandschaft bewegen, 
dann finden sich einerseits sehr viele sehr kleine Stiftungen, 
die einen grossen Aufwand verursachen, deren Zwecke ähn
lich gelagert sind, die sinnvollerweise zusammengelegt wer
den können. Wir sehen das sehr konkret etwa im Kontext 
der Universität Zürich: Hier wäre es sehr hilfreich, wenn die
ses Recht etwas flexibler würde. 
Ein weiterer entscheidender Punkt ist ja, dass der Haupt
zweck der Änderung auch darin besteht, die Schaffung von 
Stiftungen mit öffentlichen und gemeinnützigen Zwecken at
traktiver zu machen, Anreize zu geben, dass wir in der 
Schweiz häufiger von solchen Stiftungen profitieren können. 
Sie wissen, dass etwa in den Vereinigten Staaten oder in an
deren Ländern solche Stiftungen häufiger und intensiver ge
nutzt werden. Ein Kritikpunkt von grossen Stiftern und 
Stifterinnen ist oft, dass man unwiderruflich den Zweck fest
legen muss und nicht einmal eine kleine Möglichkeit hat, die
sen Stiftungszweck bei später geänderten Ausrichtungen 
eben anzupassen. 
Mit anderen Worten: Einerseits möchten wir, dass bei klei
nen Stiftungen mit der Zeit Konsolidierungen möglich sind, 
dass man sie zusammenlegen, sie besser bewirtschaften 
kann. Andererseits möchten wir vor allem, dass grosse Stif
tungen, die in Bezug auf unwiderrufliche Festlegungen des 
Stiftungszweckes zurückhaltend sind, vermehrt etwa den 
Hochschulen, der Forschung, aber auch der Kultur zugute 
kommen. So zeigt uns die Realität des Stiftungsmarktes, 
dass es enorm wichtig ist, dass die grossen Stifter und Stif
terinnen die Möglichkeit haben, diesen Zweck unter Umstän
den anzupassen. Das ist ein häufiges Argument bei der 
Errichtung grosser Stiftungen im Ausland. 
Wir sind also überzeugt, dass diese Bestimmung einerseits 
ganz klar sehr restriktive Leitplanken für die Änderung des 
Stiftungszweckes setzt, dass aber andererseits eine gewisse 
Flexibilisierung der ursprünglichen Absicht dieser Revision 
entspricht. Vor allem braucht die heutige Stiftungslandschaft 
im Interesse der karitativen, aber auch der wissenschaftli
chen und kulturellen Ausrichtung diese Flexibilisierung. 
Wir möchten Sie also bitten, hier ganz klar die Mehrheit zu 
unterstützen. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Die SP-Fraktion 
beantragt Ihnen, Artikel 86a zu streichen und damit der Min
derheit Leutenegger Oberholzer zu folgen. Es stimmt zwar, 
dass bei dieser Zweckänderung Einschränkungen vorgese
hen sind, z. B. dass in der Urkunde der Stiftung schon vor
gesehen sein muss, dass eine Zweckänderung möglich ist. 
Wir erachten dies aber überhaupt nicht als eine wesentliche 
Einschränkung, denn diesen Vorbehalt wird wohl jeder An
walt beim Abfassen einer solchen Stiftungsurkunde einbrin
gen wollen. Es wird in Zukunft üblich sein, dass man diesen 
Vorbehalt drin hat und somit dem ersten Teil von Absatz 1 
Genüge tut. In diesem Sinne ist das also überhaupt keine 
wesentliche Einschränkung. 
Artikel 86 Absatz 1 ist sehr einleuchtend; man kann den 
Zweck einer Stiftung nämlich dann ändern, wenn der ur
sprüngliche Zweck eine ganz andere Bedeutung oder 
Wirkung erhalten hat. Ganz anders ist das dagegen bei Arti
kel 86a; er wirkt willkürlich. Stiftungen leben auch von Spen
den. Diese würden plötzlich für etwas anderes vorgesehen 
werden. 
Herr Gutzwiller, ich bewege mich auch in der Stiftungsland
schaft. Ich bin Präsidentin der Schweizerischen Greina-Stif
tung, die als Zweck den Schutz der Fliessgewässer hat. Ich 
kann Ihnen versichern, dass unsere Spenderinnen und 
Spender für diesen Zweck spenden und wohl kaum einver
standen wären, wenn wir unsere Gelder - es gibt unsere Or
ganisation schon seit über zehn Jahren - z. B. neu für den 
Vogelschutz einsetzen wollten, was ja ein ähnliches Thema 
sein kann. Aber es ist nicht als Ziel der Greina-Stiftung vor
gesehen. 
Die Verwaltung hat uns auf Anfrage hin gesagt, es sei vorge
sehen, dass gemeinnützig gemeinnützig bleiben müsse. 
Das ist eine etwas oberflächliche Betrachtungsweise. Das 
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wird keiner Spenderin genügen. Denn Spenderinnen und 
Spender schauen sehr genau, welcher Art von Gemeinnüt
zigkeit sie ihr Geld zukommen lassen wollen. 
Wenn eine Stiftung gegründet wird, dann wird ein Vermögen 
definitiv ausgegliedert, mit steuerlichen Vorteilen, wie wir sie 
ja noch beschliessen werden. Damit haben Stifter und Stif
tung sozusagen ein eigenes Schicksal. Eine Zweckände
rung verstösst daher gegen das Prinzip der einmaligen 
Vergabe. Auch dem Ständerat scheint es in diesem Punkt 
nicht ganz wohl gewesen zu sein, sieht er doch vor, dass die 
Zweckänderungsmöglichkeit für juristische Personen nach 
zwanzig Jahren erlischt; das finden Sie in Absatz 3. Auch 
hier sieht man, dass diese Geschichte nicht so ganz glück
lich ist. 
Wenn wir kein Missbrauchspotenzial schaffen wollen, so 
müssen wir Artikel 86a streichen, was ich Ihnen zu tun emp
fehle. 

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die grüne 
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Minderheit unter
stützt. 

Walter Hansjörg (V, TG}: Die SVP-Fraktion unterstützt hier 
ganz eindeutig die Mehrheit. 
Es ist wichtig, dass hier etwas Bewegung in die Stiftungsre
gelung kommt, damit die Stiftungen eben auch einem aktuel
len Zweck zugeführt werden können. Wie nun schon mehr
mals betont worden ist, gibt es sehr viele Stiftungen, die 
unter anderen Voraussetzungen geschaffen worden sind. 
Wenn nun ein begründeter Antrag besteht, soll es möglich 
sein, dass dieser bewilligt wird, damit die Stiftung einer ähn
lichen Aufgabe, einer ähnlichen Funktion, zugeführt werden 
kann. Damit bringen die Stiftungen eben einen Nutzen und 
sind nicht einfach stillgelegte Vermögenswerte, die, abgese
hen davon, dass sie einen hohen Verwaltungsaufwand ver
ursachen, niemandem mehr dienen. Wichtig ist hier auch, 
festzustellen, dass es eine Bereinigung geben kann in der 
Stiftungslandschaft: Stiftungen, die vor sechzig, siebzig oder 
hundert Jahren geschaffen worden sind, können endlich 
wieder einmal einem nützlichen Zweck zugeführt werden. 
Wir haben hier eine Frist. Wir sind der festen Überzeugung, 
dass es hier keinen Missbrauch gibt und dass auch die Mög
lichkeit zur Zusammenlegung nützlich sein kann. 
Unterstützen Sie also bitte die Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat unterstützt 
diese Bestimmung. Abklärungen haben gezeigt, dass es 
zahlreiche Stiftungen gibt, deren Zweck einfach gar nicht 
mehr erfüllt werden kann, weil es, von heute aus gesehen, 
unmöglich ist. 
Ich bringe Ihnen ein kleines, schönes Beispiel: Da konnte ei
ner, der in einem kleinen Dorf wohnte, nicht Theologie stu
dieren. Er wurde vermöglich und machte eine Stiftung. Er 
schrieb, der Ertrag der Stiftung solle für einen Knaben ver
wendet werden - damals studierten nur Knaben Theologie-, 
der Theologie studieren möchte, der in diesem Dörfchen 
wohnt und keine anderen Zuwendungen erhält, weder vom 
Staat noch von privater Seite. Es müssten also zuerst alle 
anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, damit der 
Knabe einen Beitrag bekäme. Wenn Sie diese Stiftung - sie 
ist jetzt etwa neunzig Jahre alt- anschauen, müssen Sie se
hen: Erstens wollte nie ein Knabe aus diesem Dörfchen 
Theologie studieren; zweitens ist es heute selbstverständ
lich, dass einer, wollte er Theologie studieren, Theologie stu
dieren könnte, ohne dass diese Stiftung zum Zuge käme; 
drittens gibt es noch andere Einrichtungen, die den Knaben 
unterstützen würden. Also kann und konnte dieser Stiftungs
zwack gar nie erfüllt werden. 
Es ist so, dass diese Stiftung einen Stiftungsrat hat, einen 
Gemeinderat, der sie überwachen muss. Dann gibt es in den 
Kantonen noch Stiftungsorgane. Und heute hätten Sie für 
diese Stiftung noch einen Revisor beschlossen. Da ist es 
wirklich sinnvoll, zu sagen: Hier sollte eine Änderung des 
Stiftungszwecks eingeleitet werden, die der Intention des 

Stifters am nächsten kommt. Sonst schleppen wir Dinge mit 
uns herum, die nicht notwendig sind - das ist auch ein büro
kratischer Leerlauf. Ich glaube, mit der Fassung des Stände
rates und der Mehrheit Ihrer Kommission ist Gewähr 
geboten, dass keine Missbräuche entstehen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Gestatten Sie 
mir eine Frage, Herr Bundesrat Blocher; ich bitte dann auch 
die Kommissionssprecher, darauf zu antworten. Teilen Sie 
meine Ansicht, dass gerade bei Ihrem Beispiel, Herr Bio
eher - das ist ein ähnliches Beispiel wie die Förderung der 
Gasbeleuchtung im Prättigau nach der Einführung der Elek
trizität-, der Zweck bereits gemäss der heutigen Praxis von 
den Aufsichtsbehörden an die moderne Situation angepasst 
werden kann? Sie haben gesagt, es gehe darum, dass der 
Zweck den Intentionen des Stifters entsprechend angepasst 
werden könne. Herr Blocher, teilen Sie die Ansicht, dass mit 
diesem Zweckänderungsvorbehalt etwas ganz anderes im 
Mittelpunkt steht, nämlich die Tatsache, dass der Stifter die 
Intention ändern will? Darum geht es hier und nicht um die 
Anpassung des Zwecks an die neuen Realitäten. 

Stocher Christoph, Bundesrat: Sehen Sie, es bräuchte ei
nen solchen Zweckänderungsvorbehalt, wenn das der Stifter 
selbst macht. Aber er kann den Zweck nicht beliebig ändern, 
der Zweck muss immer im gemeinnützigen Bereich liegen. 
Innerhalb dieses Bereiches wäre er auch frei gewesen, 
wenn er von Anfang an eine andere Stiftung gemacht hätte. 

Maitre Jean-Philipps (C, GE}, pour la commission: La mino
rite Leutenegger Oberholzar remet en cause un des objec
tifs essentiels de la revision, qui consiste a donner plus de 
souplesse au droit des fondations en ce qui concerne le but 
pour lequel une fondation est constituee. Je le rappelle, dans 
le droit actuel, le but d'une fondation est fixe une fois pour 
toutes. II ne peut etre adapte qu'a des conditions tres restric
tives; notamment, il faut qua ce but ne corresponde manifes
tement plus a la volonte du fondateur. 
Le projet apporte une innovation extremement interessante. 
II s'agit de rendre le droit des fondations plus flexible. Ma
dame Leutenegger Oberholzar dit qu'il peut y avoir des ris
ques d'abus. C'est evldemment une fai;:on de voir las 
choses, mais c'est un peu dommage qu'on cherche a regler 
de nombreuses situations en partant du principe de l'abus et 
en bloquant ainsi taute evolution. II est bien preferable de 
partir des possibilites d'ouverture, de donner des chances 
nouvelles et d'avoir des mecanismes de contröle qui permet
tent, le cas echeant, de reprlmer las abus ou de fixer un cer
tain nombre de conditions a ces evolutlons. Si on fixe taute 
nouvelle legislation en partant a priori d'un risque eventual 
d'abus, on ne fait plus rien, on sterilise completement notre 
societe. 
C'est pour i;:a qua cette innovation est interessante. Elle ms
rite d'autant plus d'etre soutenue qu'il ne faut pas oublier 
qu'elle est accompagnee de conditions tres claires. D'abord, 
on ne peut pas changer le but d'une fondation a tout baut de 
champ, si vous me permettez l'expression. II faut respecter 
un delai minimum de dlx ans, soit a partir de la constitution 
d'une fondatlon, soit a partir de la modification precedente 
du but. Ensuite, le droit de modifier le but d'une fondation est 
personnel et incessible; notamment, il ne passe pas aux he
ritiers, lorsqu'il a ete prevu par disposition pour cause de 
mort; il ne passe pas aux heritiers du fondateur. Enfin et sur
tout - c'est tres important -, si une fondation a ete consti
tuee avec un but d'utilite publique et qu'elle beneficie 
notamment de mesures d'accompagnement fiscales pour 
cela, un tel but d'utilite publique doit imperativement etre 
maintenu, meme si le but plus specifique de la fondation, lui, 
change. Le but d'utilite publique doit en l'occurrence etre 
malntenu. C'est ce qui fait qua las cantons d'ailleurs ont pu 
etre rassures, parce qua ces conditlons-la tiennent large
ment campte d'un certain nombre de craintes qu'ils avaient 
exprlmees. 
Finalement, il ne faut pas oublier qu'il y a des autorites de 
surveillance des fondations, soit sur le plan cantonal pour 
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les fondations qui relevant des cantons, soit sur le plan fede
ral pour les fondations qui relevant de la Confederation. II est 
clair que ces autorites de surveillance des fondations peu
vent etre amenees a intervenir s'il y avait, par impossible, un 
abus. 
Voila les raisons pour lesquelles la commission, par 14 voix 
contre 9, vous recommande clairement de suivre la proposi
tion qui vous est faite. 

Bührer Gerold (RL, SH), für die Kommission: Es geht hier, 
nebst der fiskalischen Erleichterung, um den zentralen Pfei
ler dieser Revision. Ich kann Ihnen versichern, dass wir in 
der Kommission auch die kritischen Aspekte durchleuchtet 
haben. Aber ich möchte Sie schon ermuntern, nicht bei jeder 
Reform nur die Gefahren, nur die Missbräuche zu sehen, 
sondern auch die Chancen. Mit dieser erleichterten Möglich
keit der Zweckänderung eröffnen wir Chancen zugunsten 
des Stiftungsrechtes und der gemeinnützigen Leistungen 
von Stiftungen. Es ist ja auch nicht so, dass wir Ihnen diese 
Erleichterung bei der Zweckänderung - und um die geht es 
ja - einfach blindlings, quasi ohne Vorbehalte, vorschlagen. 
In diesem Artikel sind sechs Vorbehalte oder Absicherungs
elemente enthalten. Ich möchte sie nochmals kurz in Erinne
rung rufen: 
1. Die Stiftung muss vor zehn Jahren errichtet worden sein, 
oder die Anpassung des Stiftungszwecks muss mindestens 
zehn Jahre zurückliegen. Damit wollten wir dem, was die 
Votantin der Minderheit dargelegt hat, einen Riegel vorschie
ben. 
2. Die Mittel müssen bei jeder Änderung, auch zukünftig, ei
nen öffentlich-gemeinnützigen Zweck haben. Dieses Absi
cherungselement ist ganz wichtig. 
3. Wenn eine Stiftung errichtet wird, muss in der Stiftungsur
kunde eine Klausel enthalten sein, damit später überhaupt 
eine Zweckänderung vollzogen werden kann. Die Grün
dungsmitglieder der Stiftung haben Kenntnis von dieser 
Möglichkeit. Wenn diese nicht statuiert ist, wird es auch 
keine erleichterte Zweckänderung geben. 
4. Das Recht auf Änderung des Stiftungszwecks ist nicht 
vererblich und auch nicht übertragbar. 
5. Sie haben es bereits gehört: Man hat eine weitere Bremse 
eingebaut, indem bei juristischen Personen dieses Recht 
spätestens zwanzig Jahre nach Errichtung der Stiftung er
lischt. 
6. Haben mehrere Personen zusammen eine Stiftung errich
tet, dann kann eine Änderung nur gemeinsam vorgenom
men werden. Hier tragen wir also quasi der demokratischen 
Legitimität Rechnung, wenn mehrere Stifter da sind. 
Ich empfehle Ihnen daher im Namen der Kommissionsmehr
heit - der Entscheid für diese Fassung fiel mit 14 zu 9 Stim
men -, dieser erleichterten Zweckänderung zuzustimmen. 
Es ist die Frage gestellt worden, ob eine Anpassung des 
Zwecks nicht bereits heute möglich sei. Es ist eine Sugges
tivfrage, Frau Leutenegger Oberholzer: Selbstverständlich 
ist es heute schon möglich. Aber alle unter Ihnen, die schon 
mit Stiftungsrecht zu tun hatten, wissen, wie schwerfällig, 
wie bürokratisch das ist. Wir können ja nicht das ganze Jahr 
das Hohelied für einen Abbau an Bürokratie singen und 
dann hier jede noch so geringfügige Erleichterung als Miss
brauch verdächtigen und nur mit negativen Kommentaren 
eindecken. 
Stimmen Sie der Mehrheit der Kommission zu. 

Müller Walter (RL, SG): Sie haben erwähnt, dass es bereits 
in den Statuten stehen müsse, wenn man den Zweck später 
ändern möchte. Wie steht es dann mit den bereits bestehen
den Stiftungen, die ja diese Bestimmungen noch nicht in den 
Statuten haben? Können dann die bestehenden Stiftungen 
nicht geändert werden? Es besteht ja vor allem auch hier ein 
Änderungsbedarf. 

Bührer Gerold (RL, SH), für die Kommission: Die altrechtli
chen Stiftungen werden selbstverständlich bei Inkraftset
zung diese Erleichterung nach dem neuen Stiftungsrecht 
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handhaben können. So, wie wir das in der Kommission dis
kutiert haben, gilt dieses Erfordernis dann für die neuen Stif
tungen. 

Abstimmung - Vote , 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 

Art. 86b; 87 Abs. 1 bis; 88; 89; Ziff. II; III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 86b; 87 al. 1 bis; 88; 89; eh. II; III 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 1 Art. 941a; Ziff. 2 Art. 33 Abs. 1 Bst. i 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1 art. 941a; eh. 2 art. 33 al. 1 let. i 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 2 Art. 33a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2, 3 
Streichen 

Antrag Kiener Neffen 
Abs. 1 
.... insgesamt 10 Prozent .... 

Ch. 2 art. 33a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2, 3 
Bitter 

Proposition Kiener Neffen 
Al. 1 
.... de 10 pour cent des .... 

Ziff. 2 Art. 59 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1 bis, 1ter 
Streichen 

Antrag Kiener Neffen 
Abs. 1 Bst. c 
c ..... bis zu 1 0 Prozent .... 

Ch. 2 art. 59 
Proposition de la commission 
Al. 1 let. c 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 1 bis, 1ter 
Bitter 

Proposition Kiener Neffen 
Al. 1 let. c 
c ..... de 1 o pour cent du .... 
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Präsident (Binder Max, Präsident): Wir führen die Diskus
sion zu den Artikeln 33a und 59 gemeinsam. 

Klener Nellen Margret (S, BE): Ich beantrage Ihnen, den 
Steuerabzug bei maximal 10 Prozent der Einkünfte zu belas
sen. Wieso? Die Erhöhung des Steuerabzuges steht finanz
politisch quer in der Landschaft. Am 16. Mai dieses Jahres 
hat das Volk das Steuerpaket mit Abzugserhöhungen beim 
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer massiv abge
lehnt. Vor dem Volk hätte die Erhöhung dieses Steuerabzu
ges keine Chance. Weder Bund noch Kantone können sich 
weitere Steuerausfälle leisten. In 22 Kantonen laufen zurzeit 
Sparmassnahmenpakete mit rigorosem Staatsabbau. Beim 
Bund sind drastische Abbaumassnahmen angekündigt, ins
besondere bei der Bildung, beim Verkehr und beim Personal 
bei denen Tausende von Stellen abgebaut werden sollen. ' 
Aber auch steuerpolitisch ist die Erhöhung des Abzuges ver
fehlt. Abzüge wirken bekanntlich bei den obersten Einkom
men überproportional. Die Möglichkeit, mehrere Abzüge zu 
kumulieren, führt zur Verletzung des Grundsatzes der Be
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. In 
der Schweiz gibt es 5000 Millionäre mehr per Ende 2003 als 
Ende 2002. Das hat die soeben veröffentlichte Studie von 
Capgemini und Merrill Lynch ergeben. Die Millionäre brau
chen keine weiteren Steuerabzüge, auch nicht um zu stiften, 
gerade nicht in der Schweiz, wo jetzt mit dieser Vorlage die 
Voraussetzungen erheblich gelockert werden. Es ist denn 
auch steuer- und finanzpolitisch eine Schwäche dieser Vor
lage, dass das Ausfallspotenzial überhaupt nicht quantifiziert 
wird. Gerade wenn davon ausgegangen wird, dass der steu
erliche Anreiz über die Abzugserhöhung ein Mehrfaches an 
freiwilligen Leistungen zuhanden dieser juristischen Perso
nen ergeben soll, müsste methodisch das Abzugspotenzial, 
das heute ausgeschöpft wird, mit einem gewissen Faktor, 
über den wir diskutieren könnten, multipliziert und ausgewie
sen werden. 
Die Erhöhung des Steuerabzuges ist aber auch stiftungspo
litisch unnötig. Ich möchte aus dem Votum des Kommissi
onssprechers im Ständerat, Herrn Wicki, zitieren. Er hat vor 
dem Ständerat ausgeführt, dass die Schweiz als Stiftungs
paradies bezeichnet werden könne, dass die Geschichte der 
Stiftungen in der Schweiz an sich eine Erfolgsgeschichte sei, 
und er hat weiter ausgeführt, dass vor allem in den letzten 
Jahren ein deutlicher Trend zu zahlreichen Neugründungen 
von Stiftungen eingesetzt habe. Diese Entwicklung dauert 
an. 
Auch mit meinem Antrag bleiben wesentliche Erweiterungen 
in den Voraussetzungen, die zum Steuerabzug berechtigen, 
bestehen. Sie bilden einen Teil dieser Revision und waren 
auch Ziel davon. Ich nenne sie: 
1. die Ausdehnung auf Sachwertübertragungen wie zum 
Beispiel Land oder andere Vermögenswerte; 
2. die Ausdehnung auf Leistungen an die öffentlichen Ge
meinwesen und ihre Anstalten; 
3. der Wechsel der Abzugsbasis von den steuerbaren Ein
künften neu auf die Einkünfte; 
4. die Ausdehnung auf teilsteuerbefreite juristische Perso
nen, indem der Begriff der ausschliesslichen Gemeinnützig
keit erweitert wird auf die blosse Gemeinnützigkeit, «l'utilite 
publique toute simple». 
Gerade diese letzte Lockerung ermöglicht neu auch den 
Steuerabzug für freiwillige Leistungen an teilsteuerbefreite 
Stiftungen. Es versteht sich von selbst, dass der Begriff der 
Gemeinnützigkeit daher eng auszulegen ist. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zu folgen. 

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die FDP
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Kommission unter
stützt und auf das Wort verzichtet. Die SP-Fraktion unter
stützt den Antrag Kiener Nellen. 

Genner Ruth (G, ZH): Wir sind nun im Bereich der direkten 
Bundessteuer, und es geht einmal mehr um die Erhöhung 
von Steuerabzügen. Die Stiftungen, die von diesem Vorstoss 

betroffen sind, sind nicht einfach karitative Stiftungen. Auch 
wenn von Gemeinnützigkeit gesprochen wird, kann der Ge
meinnützigkeitsbegriff doch sehr weit ausgelegt werden. 
Der Ständerat hat eine 20-prozentige Steuererleichterung 
beschlossen, und ihm ist auch der Bundesrat gefolgt. Das 
würde bedeuten, dass die Steuerabzugsfähigkeit gegenüber 
heute verdoppelt würde. Ich möchte deshalb den Bundesrat 
fragen: Was ist Ihre Motivation, gleichsam Steuermittel zu 
verschenken, und was versprechen Sie sich davon, wenn 
Sie diese Steuerabzüge verdoppeln wollen? Weiter möchte 
ich von Ihnen wissen, wie viele Steuerausfälle aus einem 
solchen Entscheid erwachsen würden. 
Für die Grünen sprechen folgende Gründe für den Antrag 
Kiener Nellen, nur 10 Prozent Steuererleichterung zuzulas
sen: Es ist heute finanz- und steuerpolitisch nicht der Mo
ment, weitere Steuerabzüge zuzulassen. Die Allgemeinheit 
kann von diesen erhöhten Steuerabzügen nicht profitieren. 
Wir möchten deshalb, dass dieser Steuerabzug so belassen 
wird. Die Grünen werden diesem Gesamtpaket Stiftungs
recht nur zustimmen, wenn der Abzug bei 1 o Prozent bleibt. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat empfiehlt Ih
nen, hier dem Beschluss des Ständerates und Ihrer vorbera
tenden Kommission zuzustimmen und bei 20 Prozent zu 
bleiben. 
Es werden jetzt Dinge eingebracht, die einfach nicht in die
ser Vorlage stehen. Es geht nicht um Steuererleichterungen 
für Millionäre, sondern es geht hier um eine steuerliche Re
gelung für Stiftungen. Es geht nur um Stiftungen, nicht um 
Privatpersonen, die Steuererleichterungen bekommen. Es 
geht um Einkünfte für freiwillige Leistungen in Form von 
Geld und übrigen Vermögenswerten, die an juristische Per
sonen mit Sitz in der Schweiz gehen, die im Hinblick auf ihre 
öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuer
pflicht befreit sind. Es geht also um Zuwendungen in einem 
ganz kleinen, vorbestimmten Bereich von juristischen Perso
nen, welche bereits auf Gemeinnützigkeit untersucht worden 
sind und darum von der Steuerpflicht generell befreit worden 
sind. 
Warum ist der Bundesrat dafür, Frau Genner? Es war noch 
der frühere Bundesrat, der das entschieden hat. Der Bun
desrat ist ja nicht dafür bekannt, dass er gerne Steuerer
leichterungen gibt. Er hat eine Bundeskasse zu verwalten 
und denkt meistens auch wie andere, dass es viel geben 
wird, wenn die Steuersätze hoch sind. Das ist aber an sich 
eine falsche Denkweise. Der Bundesrat hat sich Folgendes 
gesagt: Wir können damit das Erbringen gemeinnütziger 
Leistungen fördern, und dadurch fliesst Geld in Stiftungen, 
welches sonst nicht fliessen würde. Davon hätten wir einen 
kleineren Nutzen, vor allem dann, wenn das Geld an Orte 
geht, wo es auch keine Vermögenserträge mehr abwirft und 
nicht mehr versteuert wird. Darum ist er sogar interessiert an 
solchen gemeinnützigen Stiftungen. 
Welches sind die Auswirkungen? Das können wir leider nicht 
sagen. Das ist bei solchen Dingen so. Wir können nicht aus
rechnen, wie viel mehr solcher Zuwendungen gemacht wer
den und wie hoch dann die Steuerausfälle sind. Wie gross 
der Nutzen ist, der dabei erbracht wird, können wir auch 
noch nicht sehen. Im Kommentar des Bundesrates steht, 
dass das Ganze auf jeden Fall als positiv zu bewerten ist, 
wenn man die Ausfälle und den Nutzen abwägt. Der Bun
desrat zieht also eine positive Bilanz, ohne dies konkret auf 
den Franken und Rappen genau beziffern zu können. Ich bin 
der Auffassung - das haben vorhin alle beschworen -, dass 
es wichtig ist, das Stiftungsrecht, wenn wir es ändern, zu li
beralisieren. Sie müssen aufpassen: Wenn Sie jetzt alles 
wegstreichen, was eine echte Liberalisierung bedeutet, dann 
haben Sie am Schluss ein neues Stiftungsrecht, das nur 
noch Einschränkungen bringt, und zwar in Bezug auf die Re
visionspflichten. Das ist nicht der Zweck der Revision des 
Stiftungsreq_htes. Dann müssten Sie eigentlich die Revision 
ablehnen. Uberall, wo es jetzt um Liberalisierungen geht, 
wird Widerstand gemacht. 
Ich bitte Sie, der Fassung der Kommission, des Ständerates 
und des Bundesrates zuzustimmen. 
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Maitre Jean-Philippe (C, GE), pour la commission: II s'agit 
ici, il ne faut pas l'oublier, de fondations d'utilite publique: il 
ne s'agit pas de n'importe quelles fondations. Le levier fiscal 
existe dans le droit actuel. La commission propose de pas
ser d'un plafond de 1 o pour cent a un plafond de 20 pour 
cent. Le but de la revision est donc d'elargir d'abord quant a 
leur nature les versements fiscaux non deductibles. Dans le 
droit actuel, seuls des versements en especes peuvent ätre 
deductibles. Avec la revision, des attributions en nature peu
vent aussi ätre envisagees, ce qui est interessant pour un 
certain nombre de fondations. 
l..'.autre objectif - c'est ce que prevoit la proposition Kiener 
Nellen -, c'est de relever le plafond de la deduction admissi
ble. Je rappelle que la commission du Conseil des Etats avait 
voulu relever ce plafond, qui est aujourd'hui de 1 O pour cent, 
jusqu'a 40 pour cent. Le Conseil federal a dit que 40 pour 
cent, c'etait trop et qu'il fallait se limiter a 20 pour cent. Le 
Conseil des Etats a suivi cet avis. 
La commission est arrivee a la conclusion qu'un plafond de 
20 pour cent representait une mesure raisonnable, adaptee. 
Elle est suffisamment interessante pour rendre la mesure at
tractive, mais eile n'est pas trop elevee pour constituer une 
incitation exageree. De ce point de vue, certaines remar
ques de Madame Kiener auraient pu ätre justifiees si on etait 
alle jusqu'a 40 pour cent. 
Encore une fois, l'un des objectifs de la revision consiste a 
rendre les fondations avec un but d'utilite publique plus at
trayantes; et pour cela, il taut un certain nombre d'incitations 
fiscales. C'est particulierement interessant et a fortiori dans 
un contexte budgetaire tendu, pour autant que cela demeure 
raisonnable. Pensez a taut ce qui est relatif a la formation, a 
la recherche, a la culture. Vous avez des fondations qui 
jouent un röle absolument essential dans ce pays, et il est 
particulierement interessant de pouvoir soutenir, stimuler 
celles et ceux qui font des attributions a ces fondations. 
Madame Kiener Nellen a dit qu'il y avait toujours plus de mil
lionnaires dans ce pays. Si on suit son raisonnement, les 
millionnaires dont il s'agit continueront a thesauriser dans 
les banques; ils laisseront leur capital dans les banques; si 
possible, ils essaieront de realiser des plus-values boursie
res qui sont des gains en capital non imposables, alors 
qu'on aurait un interät a essayer de diriger une partie de leur 
patrimoine vers des fondations qui seront, je le rappelle, 
d'utilite publique. II y a donc un interät general evident. 
Par ailleurs, je rappelle que nous avons fixe des limites et 
que nous ne sommes pas alles aussi loin que le souhaitait la 
commission du Conseil des Etats qui avait propose, d'une 
part, 40 pour cent et qui avait suggere, d'autre part, que 
dans certaines conditions specifiques - cela se trouve a l'ar
ticle 33a alinea 2 LIFD -, on puisse mäme aller jusqu'a une 
deduction de 100 pour cent du revenu imposable. Nous ne 
l'avons pas voulu parce que 9a nous paraissait contraire au 
principe de la generalite de l'impöt. Avec une teile proposi
tion, on pourrait effectivement diriger son affectation fiscale. 
Ce n'est plus le Parlament qui choisit le budget, c'est le con
tribuable qui choisit l'affectation de ses ressources dans teile 
ou teile direction qui est en principe prevue dans le budget. 
Donc, moyennant ces conditions et ces restrictions par rap
port au texte du Conseil des Etats, la commission est verita
blement convaincue qu'il faut passer de 10 a 20 pour cent. 
Une fois encore, c'est l'un des objectifs de la revision. Merci 
de le soutenir. 

Bührer Gerold (AL, SH), für die Kommission: Der Antrag 
Kiener Nellen lag der Kommission ja auch schon vor. Des
wegen kann ich im Namen der Kommission sprechen. 
In der Kommission wurde dieser Antrag mit 13 zu 7 Stimmen 
bei 1 Enthaltung abgelehnt. Deswegen empfehle ich Ihnen 
namens der Kommission, bei der Fassung des Ständerates, 
des Bundesrates und Ihrer Kommission zu bleiben. Was 
sind die Überlegungen dazu? 
1. Es handelt sich hier nebst der liberalisierten Zweckände
rung um den zweiten Hauptpfeiler. Wir wollen ganz bewusst 
einen zusätzlichen steuerlichen Anreiz bieten, damit wir auch 
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mehr Menschen davon überzeugen können, einen Teil der 
Vermögen für gemeinnützige öffentliche Stiftungen bereitzu
stellen. Denn es gibt mehr Millionäre; es ist gesagt worden. 
2. Es ist von der Antragstellerin gesagt worden, wir würden 
hier quasi Steuererleichterungen beschliessen. Das ist na
türlich nicht der Fall. Denn es geht hier ja nicht wie bei einer 
Steuersenkung darum, dass Sie als Privatperson mehr Ein
kommen oder mehr Vermögen zu Ihrer freien Verfügung ha
ben, sondern diese hier abzugsfähigen Mittel werden Ihrer 
persönlichen Obliegenheit entzogen. Der Terminus der 
Steuererleichterung ist steuerrechtlich sicher falsch. Es ist 
deshalb auch nicht korrekt, wenn man davon spricht, wir 
würden das Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
gemäss Bundesverfassung durchlöchern. Das tun wir 
selbstverständlich nicht, denn diese Mittel werden der per
sönlichen Verfügbarkeit entzogen. Es ist ein Abzug, der die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers vermin
dert, wenn wir ihn auf 20 Prozent erhöhen. Es ist nichts an
deres als das. 
3. Es ist quasi gesagt worden, dies seien Mittel, die der Öf
fentlichkeit fehlen würden, wie dies bei Steuererleichterun
gen der Fall ist. Dies ist einfach nicht der Fall. Denn diese 
Mittel müssen ja in gemeinnützige oder öffentliche Einrich
tungen fliessen. Es gibt ja nicht nur die Schiene des Staates, 
sondern solche Einrichtungen der Bevölkerung tun auch für 
die Öffentlichkeit Gutes. Ich möchte Sie an Folgendes erin
nern: Wenn Sie die Stiftungsstatistik anschauen, dann se
hen Sie, dass es im Bereich Soziales mit Abstand am 
meisten Stiftungen gibt. Das Gros aller Stiftungen leistet so
ziale Unterstützung. Auf dem zweiten Rang stehen Kunst, 
Kultur und Sport. Auch da kann man ja nicht sagen, das sei 
Geld, das letztlich abgezweigt würde. Auf dem dritten Rang 
steht ebenfalls eine Zwecksetzung, die wir alle immer wieder 
würdigen, nämlich der Bereich Ausbildung, Wissenschaft 
und Forschung. 
4. Wir haben Mass gehalten - es ist bereits gesagt worden -, 
wir sind bei 20 Prozent geblieben. Die ständerätliche Kom
mission wollte 40 Prozent. Es gab auch eine Variante, die 
vorsah, dass man in Ausnahmefällen bei der Bundessteuer 
bis 100 Prozent gehen könnte; auch das haben wir abge
lehnt. 
Ich empfehle Ihnen daher im Namen der Kommission, dieser 
massvollen Attraktivitätssteigerung bei der Fiskalität auf 
20 Prozent zuzustimmen. 

Genner Ruth (G, ZH): Herr Bührer, es handelt sich doch in 
der Tat um Steuererleichterungen. Wenn wir der Kommis
sion folgen, werden wir weniger Bundessteuern einnehmen. 
Folglich ist es doch eine Steuererleichterung. Ich möchte 
wissen, auf wie viel Sie diese Steuererleichterung beziffern. 

Bührer Gerold (AL, SH), für die Kommission: Es ist bereits 
von Bundesrat Blocher gesagt worden, und ich kann mich 
dem vollkommen anschliessen: Wir haben diese Frage ein
gehend erörtert, und es wäre absolut unseriös, konkrete 
Zahlen zu nennen. 
1 . Man kann hier keine Schätzung vornehmen, Frau Genner, 
weil wir keine Erfahrungswerte haben - wie man sie viel
leicht in anderen Bereichen hat -, um hochrechnen zu kön
nen, wie viel mehr in Zukunft für Stiftungszwecke abgezogen 
wird. Es wäre deswegen schlicht unsolide, wenn wir hier 
eine solche Schätzung vornehmen würden. 
2. Es ist eben nicht das Gleiche wie eine Steuersatzreduk
tion, wo der Steuerzahler mit den Geldern dann machen 
kann, was er will, sondern diese Gelder werden auch für öf
fentliche, gemeinnützige Zwecke verwendet. Mit anderen 
Worten: Sie gehen der Öffentlichkeit nicht verloren. Der ein
zige Unterschied ist, dass der Entscheid über die Verwen
dung des Geldes, anders als bei Gesetzen, nicht über die 
Schiene der demokratischen Entscheidungsfindung getrof
fen wird. Das ist der Unterschied. 

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die CVP
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Kommission unter
stützt. 
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Abstimmung - Vote 
/namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 00.461/1162) 
Für den Antrag der Kommission .... 94 Stimmen 
Für den Antrag Kiener Nellen .... 63 Stimmen 

Ziff. 2 Art. 56 Bst. g 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 2 art. 56 let. g 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 3 Art. 9 Abs. 2 Bst. i 
Antrag der Mehrheit 
i. .... Bst. a bis c). (Rest streichen) 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Daguet, Genner, Goll, Leutenegger Oberholzer, 
Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm) 
i. .... bis zu dem nach kantonalem Recht bestimmten, jedoch 
höchstens dem Anderthalbfachen des von der direkten Bun
dessteuer zugelassenen Ausmasses an .... 

Ch. 3 art. 9 al. 2 let. i 
Proposition de Ja majorite 
i. .... let. a a c). (Bitter le reste) 

Proposition de Ja minorite 
(Fässler, Daguet, Genner, Goll, Leutenegger Oberholzer, 
Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm) 
i. .... jusqu'a concurrence du montant prevu par le droit can
tonal, mais au plus jusqu'a concurrence d'un montant equi
valant a une fois et demi le montant autorise pour l'impöt 
federal direct, en faveur .... 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Mein Minderheits
antrag bedeutet nach der Abstimmung, die wir bei Arti
kel 33a bzw. Artikel 59 des Bundesgesetzes über die direkte 
Bundessteuer vorgenommen haben, Folgendes: Es geht 
darum, dass auch Abzüge, die wir für die direkte Bundes
steuer beschlossen haben, gemäss kantonalem Recht ge
macht werden können. Es geht darum, was man als Abzüge 
für freiwillige Leistungen von Geld und übrigen Vermögens
werten nach kantonalem Recht zulassen kann. Was wir be
schlossen haben, bedeutet, wenn Sie meinem Antrag zu
stimmen, dass diese Abzüge auf höchstens 30 Prozent 
beschränkt sind, im Vergleich zu den 20 Prozent, die wir bei 
Artikel 33a bzw. Artikel 59 beschlossen haben. 
Warum empfehle ich Ihnen, eine solche obere Grenze einzu
fügen? Die Vernehmlassung der Kantone hat gezeigt, dass 
diese über eine Erhöhung der Abzüge gegenüber heute 
überhaupt nicht begeistert sind; das haben wir jetzt aber be
schlossen. Die Änderung in Artikel 9 und Artikel 25 bringt 
Wettbewerb, den die Kantone nicht wollen. Das Steuerhar
monisierungsgesetz heisst ja so, weil es eine Harmonisie
rung der Steuern zwischen den Kantonen und nicht eine 
Vergrösserung der Unterschiede bringen soll. Wenn nun ein
fach den Kantonen überlassen ist, auf welcher Höhe sie ihre 
Abzüge festlegen, ob sie keine zulassen oder irgendeinen 
Prozentsatz festlegen wollen, dann führt das zu einer Ver
grösserung der Unterschiede und nicht zu einer Harmonisie
rung. 
Mein Antrag wird den Spielraum der Kantone einschränken; 
das ist aber nicht gegen deren Willen, sondern ganz in ihrem 
Sinn. Der Wettbewerb um Stiftungssitze kann so etwas ein
gedämmt werden, und damit können insbesondere auch die 
aus diesen Abzugsmöglichkeiten resultierenden Steueraus
fälle eingedämmt werden. Wir wollen keinen Stiftungstouris
mus. Wir wollen auch keine neuen, vergrösserten Steuer
schlupflöcher. Wir haben es vorhin schon gehört: Die Ver
waltung hat uns auf die Frage nach den Steuerausfällen in 

Franken und Rappen mitgeteilt, dass nicht einmal Schätzun
gen über die Einnahmenausfälle gemacht werden können. 
Zu einer solchen Blackbox sagen wir Nein. 
Zu den vorherigen Voten: Herr Bundesrat Blocher und Herr 
Bührer haben gesagt, es gehe hier nicht um Steuererleichte
rungen für Millionäre. Es geht aber um Abzugsmöglichkeiten 
bei den Einnahmen. Wenn Sie bei Ihrem Einkommen Ab
züge machen können, dann hat das üblicherweise die Folge, 
dass Sie weniger Steuern bezahlen, ausser Sie seien schon 
auf einer Höhe, auf der man überhaupt keine Steuern be
zahlen muss. Wenn hier gesagt wird, das habe nichts mit 
Steuererleichterungen zu tun, dann ist das Ganze auf den 
Kopf gestellt, denn ein wesentlicher Grund, warum Stiftun
gen gemacht werden, ist doch auch, dass man weniger 
Steuern bezahlen muss. In diesem Sinne möchte ich Herrn 
Bundesrat Blocher und Herrn Bührer also widersprechen. 
Sie müssen sonst einfach Artikel 33a Absatz 1 lesen. Da 
steht ganz klar: «Von den Einkünften werden auch abgezo
gen .... » 

Herr Bührer hat vorhin noch gesagt, das sei ja eigentlich 
kein Problem, denn das Geld werde für Stiftungen verwen
det, die gemeinnütziger Art seien. Das ist richtig, aber was 
damit dann eben an Steuern eingespart wird, wird am Staat 
vorbei gespart, denn der Stifter kann ja sagen, wofür sein 
Geld verwendet wird. Wenn man Steuern bezahlt, ist das 
nicht so; dann steuert man etwas an die Solidarität des gan
zen Staatswesens bei, und der Souverän bestimmt, wofür 
das Geld verwendet wird. Ich bin nicht damit einverstanden, 
dass man über Stiftungen sagen können soll, was mit den 
eigenen Steuermitteln geschieht. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, hier - auch im Sinne der Kan
tone - diese Begrenzung zuzulassen und den Steuerwettbe
werb zwischen den Kantonen etwas einzuschränken. Ab
züge sind ja nicht verboten, wenn man eine Obergrenze ein
fügt, aber es ist immerhin so, dass der Steuertourismus bzw. 
eben der Stiftungssitztourismus - so muss ich es korrekter
weise sagen - eingeschränkt wird. 

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die FDP
Fraktion teilt mit, dass sie den Antrag der Mehrheit unter
stützt. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, diesen Minder
heitsantrag abzulehnen. 
Es stellt sich die Frage, ob Sie den Kantonen die Freiheit ge
ben wollen oder nicht. Beim Steuerpaket - das ist heute von 
der Seite gesagt worden, die den Kantonen diese Harmoni
sierungsbestimmung aufhalsen will - haben Sie die Kantone 
wegen der Steuerausfälle beschworen. Ich bitte Sie, Folgen
des zu beachten: Die Kantone haben in erster Linie Wider
stand gegen das Steuerpaket geleistet, weil sie gesagt 
haben, es gehe nicht an, dass der Bund immer mehr in die 
Steuerhoheit der Kantone eingreife und Bestimmungen er
lasse, die die Kantone in ihren Freiheiten beschränkten. 
Darum hat der Bundesrat auch gesagt, dass man den Kan
tonen diese Freiheit belassen und sie nicht dauernd zwingen 
sollte, materielle Steuerharmonisierungen zu betreiben. 
Darum bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 
Frau Fässler hat gesagt, es seien Steuererleichterungen. Es 
ist so, dass der Staat mit diesen Gesetzgebungen dafür sor
gen will, dass möglichst viele Mittel in gemeinnützige Orga
nisationen fliessen. Darum erleichtert er steuerlich diese 
Zuwendungen. Die Frage ist, ob das für die Gemeinschaft 
wertvoll ist oder nicht. Oder soll man jeden zwingen, die 
Steuern zu bezahlen, aber nichts an gemeinnützige Organi
sationen? Es ist klar: Leute, die finden, alles solle möglichst 
von staatlichen Organen verteilt werden, sind natürlich der 
Meinung, es solle alles versteuert werden und gemeinnüt
zige Zuwendungen sollen nur durch den Staat erfolgen. 
Aber das gibt auch eine Einheitlichkeit, die wir nicht gutheis
sen können, wenn wir davon ausgehen, dass solche private 
Unterstützungen für die Gesellschaft segensreich sind. Das 
ist die gleiche philosophische Frage wie die, wer wie über 
das Eigentum verfügen können soll. 
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Geschäft / Objet: 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Aenderung 

Code civil suisse. Modification 

Gegenstand / Objet du vote: 
Änderung bisherigen Rechts 

Abstimmung vom /Vote du: 17.06.2004 09:56:08 
Abate + R Tl Fluri + R SO 
Aeschbacher • E ZH Föhn + V SZ 
Allemann = S BE Frevsinaer + V VS 
Amstutz + V BE Frösch . G BE 
Baader Caspar + V BL Gadient + V GR 
Bader Elvira . C SO Gallade = S ZH 
Banaa = s so Garbani = S NE 
Baumann Alexander + V TG Genner = G ZH 
Bäumle = - ZH Germanier . R VS 
Beck + R VD Giezendanner + V AG 
Berberat = S NE Glassan + R FR 
Bezzola . R GR Glur . V AG 
Biaaer + V SG Goll = S ZH 
Bianasca Attilio + V Tl Graf = G BL 
Binder # V ZH Grass Andreas = S ZH 
Barer + V SO Grass Jost = S TG 
Bortoluzzi + V ZH Guisan • R VD 
Bruderer = SAG Günter = S BE 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner Toni . V SG Gyr = s sz 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Büchler . C SG Gvsin Remo = S BS 
Bugnon + V VD Häberli + C TG 
Bühlmann = G LU Haerino = S ZH 
Bührer + R SH Haller + V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerle = S GR 
Cathomas . C GR Hassler . V GR 
Cavalli = s Tl Heaetschweiler . R ZH 
Chevrier + C VS Heim Bea . s so 
Christen + R VD Hess Bernhard • - BE 
Cina . C VS Hochreutener + C BE 
Cuche . G NE Hofmann Urs = SAG 
Daauet = S BE Hollenstein = G SG 
Darbellav . C VS Huber + R UR 
De Buman + C FR Hubmann = S ZH 
Donze = E BE Huauenin . - VD 
Dormond Beguelin = S VD Humbel Näf + C AG 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + V SG 
Dupraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Egerszeal-Obrist + RAG lmfeld + C OW 
Eaalv + R GE lneichen + R LU 
Enaelberaer + R NW Janiak . S BL 
Fasel = G FR Jermann + C BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + V BE 
Fattebert + V VD Jutzet . S FR 
Favre + R VD Kaufmann . V ZH 
FehrHans . V ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Hans-JülJl = S SH Kiener Nellen = S BE 
Fehr Jacqueline = S ZH Kleiner + R AR 
Fehr Maria = S ZH Kahler + C JU 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s 
Ja/ oui / si 20 0 30 0 
nein / non / no 0 11 0 47 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 8 3 10 5 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Kommission 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag Kiener Nellen 

E 
2 
2 
0 
0 
1 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi = S GE 
Lang = G ZG Ruey . R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis . R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi = S VD 
Leuteneaaer Filippo . R ZH Savarv = S VD 
Leutenem:ier Oberholzer = S BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Maillard 
Maiire 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Mörgell 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
42 0 94 
0 3 63 
0 0 0 
0 0 0 
13 2 42 

. C AG Schenker = S BS 
= SFR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli . V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Walter . V BE 
+ C GE Schneider . R BE 
+ R BE Schwand er . V SZ 
= S GL Siearist . V AG 
= S ZH Simoneschi-Cortesi + C Tl 
+ V AG Sommaruaa Carlo = S GE 
+ V ZH Speck + V AG . S GE Spuhler + V TG 
+ C SG Stahl . V ZH 
= G VD StammLuzi + V AG 
+ R TG Steiner + R SO 
+ C FR Strahm = S BE . V BL Studer Heiner = E AG 
+ V ZH Stump = SAG 
= G AG Teuscher . G BE 
+ RAG Thanel = S ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
= S ZH Triponez + R BE 
+ V LU Vanek = - GE . R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Velllon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold = S BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
= s Tl Vollmer = S BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH . C ZG Walker Felix . C SG 
+ V SG Walter Hansiöm + V TG 
+ R BS Wandfluh . V BE . S SG Wasserfallen . R BE 
= S BS Wehrli + C SZ 
= G VD Weiaelt + R SG 
= s JU Weveneth + V BE 
= s vs Widmer = S LU . V GE Wobmann + V so 
+ C ZH Wvss Ursula = S BE 
+ V FR Zapfl + C ZH 
+ C Tl Zisyadis = - VD 
= s vs Zuooiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
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Recordon Luc (G, VD): Monsieur Je conseiller federal, ne 
pensez-vous pas que vous faites une interpretation assez 
personnelle et meme a contresens du resultat du vote du 
16 mai dernier, Iorsque vous dites que !es cantons etaient 
mecontents qu'on intervienne dans Ieur fiscalite, alors qu'en 
realite ils etaient mecontents qu'on intervienne dans Ieur fis
calite parce qu'on la faisait baisser, alors qu'il s'agit ici de 
l'empecher de baisser? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bin an der Konferenz der 
Kantone dabei gewesen. Ich kann Ihnen nur sagen, was die 
Kantonsregierungen gesagt haben: Wir lassen es nicht zu, 
dass man dauernd in die Steuerhoheit der Kantone eingreift. 
Ich gebe Ihnen Recht, es gab auch Kantone, die natürlich 
nicht nur die Kompetenz, sondern eigentlich auch diese 
Steuererleichterungen in ihrem Kanton nicht wollten. Aber 
das ist dann nicht eine grundsätzliche, sondern eine spezifi
sche Frage. Ich glaube, die Kantone wären auch dagegen 
gewesen, wenn wir hier einen gegenteiligen Entscheid ge
troffen und die Kantone verpflichtet hätten, die Steuern zu 
erhöhen. Da wären sie auch nicht dafür gewesen, weil sie 
die Steuerhoheit behalten wollen. Das ist auch in anderen 
Gebieten so, nicht nur bei den Steuern. 

Maitre Jean-Philippe (C, GE), pour Ja commission: II s'agit 
ici de la question des deductions qui sont autorisees par Je 
droit cantonal pour !es prestations en faveur des personnes 
morales qui sont exonerees en vertu, encore une fois, du but 
d'utilite publique qu'elles poursuivent. Dans Je droit actuel, Je 
plafond de ces deductions est Iaisse a Ja competence des le
gislateurs cantonaux. La revision qui vous est proposee ne 
change rien a cela, Ja seule modification concerne !es pres
tations en nature, qui peuvent etre autorisees, alors qu'au
jourd'hui, seules des prestations en especes peuvent etre 
envisagees. 
La minorite Fässler veut limiter la competence cantonale. 
Elle veut Ja limiter a une fois et demie le montant autorise au 
titre de l'impöt federal direct. Je Je rappelle, Je but de Ja revi
sion, c'est de stimuler, mais de maniere raisonnable, l'attrait 
des fondations, en particulier de celles qui poursuivent un 
but d'interet general ou d'utilite publique. Alors, Ja minorite 
Fässler non seulement ne va pas a Ja rencontre de ce but, 
mais bien au contraire marque un retour en arriere, puis
qu'elle pejore Ja situation par rapport au droit actuel. De sur
croit, cette proposition de Ja minorite conduit a une intrusion 
dans Ja competence materielle des cantons. C'est de l'har
monisation materielle que veut faire ici Madame Fässler, et 
rien qu'a ce titre, ce n'est evidemment pas admissible. 
La majorite a ete clairement convaincue qu'il ne fallait pas 
accepter une proposition de ce type. C'est Ja raison pour Ja
quelle Ja commission a rejete cette proposition, par 13 voix 
contre 7 et 1 abstention. 

Recordon Luc (G, VD): Monsieur Je rapporteur, vous esti
mez que c'est de Ja coordination materielle. II n'en demeure 
pas moins que la question de savoir ce qui est fiscalement 
deductible et ce qui ne l'est pas entre parfaitement dans Je 
champ de Ja Ioi federale sur l'harmonisation des impöts di
rects (LHID). Des Iors que l'on permet une deduction, on 
peu! aussi permettre une deduction partielle. Cela me parait 
parfaitement dans Ja logique de Ja LHID. Je ne vois donc pas 
oll vous pouvez construire Ja une contradiction. D'autre part, 
si vous affirmez que l'on pejore Ja situation des cantons par 
rapport a maintenant, c'est d'un point de vue purement juri
dique et theorique; mais sur Je plan material, du point de vue 
pratique, ce n'est pas Je cas, parce que cela representerait 
une fois et demie Ja deduction federale, ce qui serait deja as
sez considerable par rapport aux situations actuelles. 

Maitre Jean-Philippe (C, GE), pour Ja commission: J'ai dit 
qu'on pejorait Ja situation des fondations: 
1. II y a actuellement des fondations qui peuvent beneficier 
d'allocations de ressources sur la base de deductions qui 
sont plus elevees que ce que vous proposez. C'est evidem-
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ment un contresens, dans Ja mesure oll il s'agit de fonda
tions d'utilite publique. 
2. C'est clairement une norme de droit material qui est pro
posee par Ja minorite Fässler. Une harmonisation formelle 
consiste a dire qu'un certain type de deduction est autorise, 
alors qu'une harmonisation materielle consiste a dire qu'on 
peut autoriser non seulement un certain type de deduction, 
mais egalement jusqu'a concurrence de tant, et autoriser 
une deduction d'un montant X ou d'un montant V. La, on en
tre dans Ja structure des baremes, on entre dans Je niveau 
des deductions et on est dans Je droit material. 

Bührer Gerold (RL, SH), für die Kommission: Der Minder
heitsantrag Fässler möchte nichts anderes, als dass die auf 
der Ebene der Bundessteuer nun beschlossene Abzugs
höhe bei den Kantonen auf das Anderthalbfache beschränkt 
wird. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen Ablehnung dieses Minder
heitsantrages, und zwar aus dem zentralen Grund, weil wir 
damit - und ich möchte damit auch auf die vorhin gestellte 
Frage antworten - ganz klar Artikel 129 Absatz 2 der Bun
desverfassung, welcher die materielle Harmonisierung ver
bietet, verletzen würden. Es heisst dort: «Von der Harmo
nisierung ausgenommen bleiben insbesondere die Steuer
tarife, die Steuersätze und die Steuerfreibeträge." Es ist 
also ganz klar: Es gilt dieser Verfassungsgrundsatz, der üb
rigens von den Kantonen mit Blick auf die Abstimmung vom 
16. Mai 2004 immer wieder als der zentrale Schwachpunkt 
angemahnt worden ist. 
Wenn wir diesen Grundsatz beibehalten wollen, dann dürfen 
wir den Antrag der Minderheit nicht annehmen. Es bleibt 
also mit anderen Worten dem kantonalen Steuerwettbewerb 
überlassen, wie sich die einzelnen Kantone im Bereich der 
Abzüge bei Stiftungen verhalten wollen. Das ist im Einklang 
mit der Verfassung, es ist im Einklang mit verschiedensten 
Entscheidungen, die wir hier im Rat bei früherer Gelegenheit 
immer zugunsten der materiellen Steuerhoheit der Kantone 
gefällt haben. 

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die Ab
stimmung gilt für die Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i und 25 
Absatz 1 Buchstabe c von Ziffer 3. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen 

Ziff. 3 Art. 25 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Mehrheit 
c ..... Bst. a bis c). (Rest streichen) 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Daguet, Genner, Goll, Leutenegger Oberheizer, 
Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm) 
c ..... bis zu dem nach kantonalem Recht bestimmten, je
doch höchstens dem Anderthalbfachen des von der direkten 
Bundessteuer zugelassenen Ausmasses an .... 

Ch. 3 art. 25 al. 1 let. c 
Proposition de /a majorite 
c ..... Jet. a a c). (Bitter Je raste) 

Proposition de /a minorite 
(Fässler, Daguet, Genner, Goll, Leutenegger Oberheizer, 
Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm) 
c ..... jusqu'a concurrence du montant prevu par Je droit can
tonal, mais au plus jusqu'a concurrence d'un montant equi
valant a une fois et demie Je montant autorise pour l'impöt 
federal direct, en faveur .... 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de la majorite 
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Ziff. 4 Art. 5 Abs. 1 Bst. f 
Antrag der Kommission 
f. .... einer Genossenschaft, sofern diese Leistungen .... 

Ch. 4 art. 5 al. 1 let. f 
Proposition de Ja commission 
f. .... d'une societe cooperative, pour autant que ces presta
tions .... 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 5 Art. 33a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Genner, Goll, 
Rechsteiner Paul, Recordon, Strahm) 
Streichen 

Ch. 5 art. 33a 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Daguet, Fässler, Genner, Goll, 
Rechsteiner Paul, Recordon, Strahm) 
Bitter 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Bei diesem Ar
tikel geht es um die Abgrenzung von Sponsorleistungen, die 
der Mehrwertsteuer unterliegen oder ihr eben nicht unterlie
gen. Das ist eine sehr heikle Abgrenzung. 
Heute haben wir eine sehr austarierte Praxis, die auch vom 
Bundesgericht bestätigt worden ist. Neu sollen nun Zuwen
dungen an gemeinnützige Organisationen dann steuerfrei 
sein oder als steuerfrei gelten, wenn der Spender oder die 
Spenderin, also die Unternehmung, irgendwo auf einem 
Flyer oder auf einem Plakat usw. zwar mit Namen werbe
wirksam genannt und die berufliche oder gewerbliche Tätig
keit erwähnt wird, dabei aber nicht eine besonders werbe
wirksame Nennung oder Produktewerbung gemacht wird. 
Wenn Sie also zum Beispiel in Werbeunterlagen, auf Plaka
ten, auf Flyers usw. das Logo der Unternehmung bringen, 
gilt das nicht als besonders werbewirksam. 
Da nun heute bei etlichen Unternehmungen die Produkte
werbung mit der Werbung für die Unternehmung Hand in 
Hand geht, sich diese zwei Werbearten also nicht abgrenzen 
lassen, schaffen wir uns mit der Neuregelung nur neue Ab
grenzungsprobleme. Ich möchte hier einige Beispiele nen
nen: Wenn zum Beispiel das Logo von Coca-Cola, Marlboro, 
Swatch, Rolex oder Swisscom erwähnt wird - steuerfrei -, 
ist es ganz klar, dass Sie damit auch eine Produktewerbung 
haben. Sie können das gar nicht abgrenzen, weil das 
«brand» auch für das Produkt steht, und das ist immer wer
bewirksam. 
Da wir gegen jede Aushöhlung der Mehrwertsteuerbestim
mungen sind und auch am Grundsatz festhalten sollten, 
dass diese Dienstleistung der Mehrwertsteuer unterliegt, 
sind wir der Meinung, dass wir hier nicht neue Ausnahmebe
stimmungen kreieren sollten, die dann wieder andere Unter
nehmungen benachteiligen. 
Ich bitte Sie deshalb, diese neue Ausnahmeregelung zu 
streichen, dies auch im Hinblick auf die Tatsache, dass sich 
die heutige Regelung in der Mehrwertsteuerverwaltung sehr 
bewährt hat, gerichtlich abgesichert ist und vor allem keine 
neuen Abgrenzungsprobleme schafft. 

Gutzwiller Felix (RL, ZH): Ich möchte Sie im Namen der 
FDP-Fraktion bitten, hier die Mehrheit der Kommission zu 
unterstützen und nicht der Minderheit zu folgen. 
Im Prinzip geht es ja hier um eine Klarstellung in einem Ge
biet, das immer wieder zu aufwendigen Abklärungen und 
Diskussionen Anlass gibt. Es geht auch darum, dass ge-

meinnützige Organisationen die Spender aufführen können. 
Es geht ja nur um Zuwendungen, um Spenden - das ist 
nicht eine Gegenleistung. Da gibt es immer Schwierigkeiten. 
Es ist ein Riesenaufwand, wenn karitative Organisationen 
etwas organisieren. Das soll man erleichtern. Wir haben ja 
alle ein Interesse daran, dass den gemeinnützigen Organi
sationen diese Unterstützung - diese Spenden - zukommt. 
Ich nehme die Beispiele von Frau Leutenegger Oberholzer 
auf: Was ist denn so schlimm daran, wenn beispielsweise 
die Schweizerische Multiple-Sklerose-Gesellschaft einen 
Anlass organisiert, der von der Swisscom mit unterstützt 
wird? Weshalb darf denn da nicht «unterstützt durch Swiss
com, Sunrise und Orange» stehen, wenn Sie die Aufzählung 
vollständig machen wollen? Ist das denn Werbung von sol
cher Art, dass hier wirklich im Sinne einer Gegenleistung die 
Mehrwertsteuerpflicht eingeführt werden muss? Wir denken, 
dass dies wirklich nicht der Fall ist. Es geht hier darum, dass 
diese Anstrengungen im Bereich der Unterstützung von ge
meinnützigen Organisation durch die reine Nennung des 
Spenders eben anerkannt werden können. Im Gegensatz zu 
dem, was gesagt worden ist, gibt es keine Abgrenzungspro
bleme; sie können auch durch den Detaillierungsgrad der 
Bestimmungen verhindert werden. Wenn eine Produkteinfor
mation dabei ist oder sonstige Produkte umworben werden, 
dann ist das selbstverständlich eine ganz andere Sache. 
Das kann klar getrennt werden. 
Ich bitte Sie, im Sinne der gemeinnützigen Organisationen, 
die sehr auf diese Spenden angewiesen sind, hier der Mehr
heit zu folgen. Ich frage nochmals, Frau Kollegin Leuten
egger Oberholzer: Was stört es die Schweizerische Multiple
Sklerose-Gesellschaft, die Pro Juventute oder eine andere 
Organisation, wenn sie einen Anlass macht, wenn noch die 
Swisscom erwähnt wird? 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Welches Pro
dukt assoziieren Sie mit den Logos von Marlboro oder Coca
Cola? 

Gutzwiller Felix (RL, ZH): Die Assoziation ist klar, nicht 
wahr? Aber ich denke, man honoriert hier die Schenkung, 
die Spende an eine gemeinnützige Organisation. Wir gehen 
hier wohl etwas zu weit, wenn wir dieses schon als Werbung 
verstehen. Natürlich hängt der Name in der Luft, aber ich 
denke, es ist eine sehr klare Abgrenzung - das war ja Ihr 
Anliegen -, es ist keine Produktewerbung, und damit ist es 
auch sinnvoll, das nicht der Mehrwertsteuer zu unterstellen. 

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Die grüne 
Fraktion unterstützt den Antrag der Minderheit. Die CVP
Fraktion unterstützt den Antrag der Mehrheit. 
Herr Bundesrat Blocher verzichte{ auf das Wort. 

Maitre Jean-Philippe (C, GE), pour la commission: Le but de 
la revision de la legislation regissant les fondations est de 
preciser que la mention du donateur ou la seule reproduc
tion de sa raison de commerce ou de son logo ne constitue 
pas une contre-prestation imposable au titre de la TVA. Je 
rappelle une fois encore qu'il s'agit ici de fondations qui 
poursuivent des buts d'utilite publique: il ne s'agit pas de 
n'importe quelles fondations. 
En pareille hypothese, la moindre des choses est que le 
nom ou la raison sociale du donateur puissent ätre mention
nes dans le rapport de la fondation dont il s'agit, et le fait que 
cette mention soit, le cas echeant, accompagnee d'un logo 
n'est pas determinant. Cela peut avoir effectivement un ca
ractere de publicite indirecte, mais, en fait, cela ne change 
rien au principe en tant que tel. II y aurait quand mäme une 
contradiction assez insoutenable a adopter la proposition de 
minorite. II s'agit de fondations d'utilite publique, de fonda
tions qui sont donc exonerees. D'un cöte, donc, on les exo
nere et, de l'autre, par le seul fait qu'elles mentionnent le 
nom de leur donateur, on les impose en quelque sorte au ti
tre de la TVA. Je crois qu'il y a la une contradiction qui n'est 
pas admissible, cela a mäme un caractere un peu mesquin. 
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Je rappelle, par ailleurs, que cette disposition est limitee aux 
organisations d'utilite publique, et cela a des conditions ex
tremement strictes qui sont precisees a l'alinea 4 de l'arti
cle 33a LTVA. Je precise qu'il ne s'agit pas de n'importe quel 
type de fondations: il s'agit de fondations d'utilite publique, 
c'est-a-dire qu'elles doivent evidemment renoncer a toute 
distribution de benefices nets en faveur de leurs membres, 
affecter de maniere irrevocable leurs moyens financiers a 
des buts d'utilite publique, exercer une activite d'interet ge
neral, et ce de maniere totalement desinteressee. On ne voit 
donc pas pourquoi il serait necessaire, a ce titre, par la sim
ple mention du nom des donateurs, ou de leur raison sociale 
et de leur logo, de diminuer en quelque sorte par un preleve
ment de TVA les ressources dont alles disposent et qui, une 
fois encore, sont exclusivement affectees a des buts d'utilite 
publique. 

Bührer Gerold (RL, SH}, für die Kommission: Die Mehrheit 
der Kommission macht nichts anderes, als dass sie die Er
leichterungen bei der direkten Besteuerung und bei der Ver
rechnungssteuer auch für die Mehrwertsteuer vorsieht. Wo
rum geht es? 
1. Gemäss geltender Bundesgerichtspraxis ist es so, dass 
eine Steuerleistung jetzt schon entsteht, auch wenn nur der 
Namenszug oder das Logo des Sponsors aufgeführt wird. 
Das wollen wir im Sinne einer rechtlichen Klärung in Zukunft 
nicht mehr. 
2. Sie sehen aber auf Ihrer Fahne bei Artikel 33a des Mehr
wertsteuergesetzes, dass wir Einschränkungen vorsehen. 
Sie dürfen also nur den Namen des Beitragszahlers und al
lenfalls dessen Logo verwenden und nicht mehr. 
3. Falls Sie mehr tun, also z. B. für Produkte Werbung 
machen wollen, wäre - auch wenn Sie der Mehrheit zustim
men - eine steuerbare Werbedienstleistung vorhanden, die 
mehrwertsteuerpflichtig wäre. 
zusammengefasst tun wir hier nichts, das den Bogen über
spannt, sondern wir wollen in Zukunft lediglich verhindern, 
dass gemeinnützige Institutionen nur wegen der Aufführung 
ihres Namens oder Logos einer Mehrwertsteuerpflicht unter
stellt werden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 63 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 00.461/1165\ 
Für Annahme des Entwurfes .... 113 Stimmen 
Dagegen .... 21 Stimmen 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

P rlamentarische Initiative 
B ro-SR. 
Pa amentsressourcengesetz 
un Verordnung zum PRG. 
Anp ssung 
betre end Teuerung 
und V, rsorgeregelung 
lnitiati e parlementaire 
Burea CE. 
Loi sur es moyens alloues 
aux par mentaires 
et ordon ance relative a la LMA 
Adaptati n au rencherissement 
et regle entation 
en matie de prevoyance 

I 
~ / 

Date e o { 

Bericht Büro-SR Oi1 .03.04 (881 2004 1485) / 
Rapport Bureau-CE 01.03.04 (FF 2004 1363) / 
Stellungnah ndesrates 12.03.04 (Bßl 20041497) 
Avis du Co 12.03.04 (FF 20041375) 

s Etats 17.03.04 (Erst - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil ational 09.06.04 (Z t - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil de Etats 15.06.04 ( 
Nationalrat/Conseil n lienal 17.06.04 ( 

1. Bundesgesetz ber Bezü und Infrastruktur der Mit
glieder der eidge - ssischi· Räte und über die Beiträge 
an die Fraktionen 
1. Loi federale sur es mo ns alloues aux membres de 
I' Assemblee federa e et !t r les contributlons allouees 
aux groupes / 

Art. 3 Abs. 1 / 
Antrag des Büros l 
Für jeden Arbeitstag, a f!em ein Ratsmitglied an Sitzungen 
seines Rates, einer Ko mission oder Delegation, seiner 
Fraktion oder deren Vor and teilnimmt, sowie für jeden Ar
beitstag, an dem es im rag des Ratspräsidenten oder ei
ner Kommission eine b so dere Aufgabe erfüllt, wird ihm als 
Einkommen ein Tagg d v n 400 Franken ausbezahlt. Die 
fra. ktionslosen Mitgiie · er b ommen zur Vorbereitung jeder 
Session ein Taggeld. 

Art. 3 al.1 
Proposition du Bu~ au 
Pour chaque jour ql travail oll n depute participe a une se
ance de son conseil, d'une com ission ou d'une delegation, 
de son groupe pdrlementaire o du comite de ce dernier, 
ainsi que pour~~que jour oll il ccomplit une mission spe
ciale sur deman du president d conseil ou d'une commis
sion, il lui est ve se une indemnite urnaliere de 400 francs. 
Les deputes n inscrits a un grou e re9oivent une indem
nite unique po r la preparation de c que session. 

Günter Pau~, BE}, für das Büro: Be Parlamentsressour
cengesetz gi t es eine Differenz zu Ständerat. Sie erin
nern sich, ss unser Rat auf Antrag von Frau Huguenin 
beschlosse hat, den fraktionslosen Mit iedern ebenfalls für 
die Vorber itung der Session eine Vergü ng zukommen zu 
lassen. D" Überlegung dabei war, dass ie fraktionslosen 
Mitgliede unseres Rates ein doppeltes Pr lern haben: Ers
tens sin sie nicht in den Kommissionen rtreten und ha
ben di entsprechenden Vorkenntnisse übe, das, was dort 
gesch hen ist, nicht. Zweitens muss das einzelne Mitglied 
mehr ossiers betreuen. Man war daher bei uns grossmehr
heitr h der Ansicht, dass die verlangte Abgeltung der Leis
tung zur Vorbereitung der Session angezeigt ist. 

noemi.froehlich
Textfeld



00.461 

Ref. 1165 

~ NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Aenderung 

Code civil suisse. Modification 

Gegenstand/ Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 17.06.2004 10:25:51 
Abate + R Tl Fluri + 
Aeschbacher + E ZH Föhn + 
Allemann + S BE Frevsinaer * 
Amstutz + V BE Frösch = 
Baader Caspar + V BL Gadlent + 
Bader Elvira + C SO Gallade + 
Banaa 0 s so Garbani 0 

Baumann Alexander + V TG Genner = 
Bäumle + - ZH Germanier * 
Beck + R VD Giezendanner + 
Berberat 0 S NE Glassan + 
Bezzola * R GR Glur * 
Bigger + V SG Goll 0 

Bianasca Attilio + V Tl Graf = 
Binder # V ZH Grass Andreas 0 

Borer + V SO Grass Jost * 
Bortoluzzi + V ZH Gulsan * 
Bruderer + SAG Günter + 
Brun + C LU Gutzwiller + 
Brunner Tonl + V SG Gyr * 
Brunschwia Graf + R GE Gvsin Hans Rudolf + 
Büchler + C SG Gvsin Remo 0 

Bugnon + V VD Häberli + 
Bühlmann = G LU Haering + 
Bührer + R SH Haller + 
Burkhalter + R NE Hämmerle 0 

Cathomas * C GR Hassler * 
Cavalli 0 s Tl Heaetschweiler + 
Chevrier + C VS Heim Bea + 
Christen + R VD Hess Bernhard + 
Gina * C VS Hochreutener + 
Cuche * G NE Hofmann Urs 0 

Daauet = S BE Hollenstein = 
Darbellav * C VS Huber + 
De Buman + C FR Hubmann 0 

Donze + E BE Huauenin = 
Dormond Beauelin 0 S VD Humbel Näf + 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
Dupraz + R GE Hutter Markus + 
Eqerszegi-Obrist + RAG lmfeld + 
Em1lv * R GE lneichen + 
Engelberger * R NW Janiak * 
Fasel = G FR Jermann + 
Fässler-Osterwalder + S SG Jeder + 
Faltebert + V VD Jutzet + 
Favre + R VD Kaufmann • 
Fehr Hans * V ZH Keller Robert * 
Fehr Hans-Jürg * S SH Kiener Nellen = 
Fehr Jacqueline + S ZH Kleiner + 
Fehr Maria + S ZH Kahler + 

Ergebnisse / Resultats: 
J::raktion / Graupe / Gruppe C G 
Ja/ oui / si 20 0 
nein / non / no 0 11 
enth. / abst. / ast. 0 1 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 8 2 

Bedeutung Ja / Signification de oul: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
S BS 
C TG 
S ZH 
V BE 
S GR 
V GR 
R ZH 
s so 
- BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
- VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C OW 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
28 17 
0 7 
0 22 
0 0 
12 6 

E 
5 
0 
0 
0 
0 

Kunz + V LU Rolh-Bemasconi = S GE 
Lana = G ZG Ruev * R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu * C LU Sadis + R Tl 
Leuenberger Geneve = G GE Salvi 0 S VD 
Leuteneaqer Fllippo • R ZH Savarv = S VD 
Leutenegger Oberholzer 0 S BL Schenk + V BE 
Leulhard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Maillard 
Maiire 
Markwalder Bär 
MarliWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrev-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Mlesch 
Möroeli 
MüllerGeri 
Müller Philipp 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Pedrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theophil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot. 
41 2 113 
0 3 21 
0 0 23 
0 0 0 
14 0 42 

+ C AG Schenker + S BS 
= S FR Scherer Marcel + V ZG 
+ C Al Schibli * V ZH 
+ C LU Schlüer * V ZH 
= S VD Schmied Walter * V BE 
+ C GE Schneider * R BE 
* R BE Schwand er + V sz 
0 S GL Slearist + V AG 
0 S ZH Simoneschl-Cortesi + C Tl 
+ V AG Sommaruaa Carlo = S GE 
* V ZH Speck * V AG 
* S GE Spuhler + V TG 
+ C SG Stahl * V ZH 
= G VD Stamm Luzi * V AG 
+ R TG Steiner + R SO 
* C FR Strahm + S BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stumo 0 SAG 
= GAG Teuscher * G BE 
* RAG Thanei 0 S ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
+ S ZH Triponez + R BE 
+ V LU Vanek = - GE 
* R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold 0 s BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
0 s Tl Vollmer + S BE 
+ R Tl Waber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
* C ZG Walker Felix * C SG 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
+ R BS Wandfluh * V BE 
* S SG Wasserfallen * R BE 
+ S BS Wehrli + C SZ 
0 G VD Weiaelt + R SG 
0 S JU Wevenelh + V BE 
+ s vs Widmer 0 s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
+ C ZH Wvss Ursula + s BE 
+ V FR Zapfl * C ZH 
+ C Tl Zisyadis = - VD 
0 s vs ZUPPiaer + V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein/ non/ no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:59:49 /9 ldentif.: 47.4 / 17.06.2004 10:25:51 
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00.461 

Parlamentarische Initiative 
Schiesser Fritz. 
Revision 
des Stiftungsrechtes 
Initiative parlementaire 
Schiesser Fritz. 
Revision de la legislation 
regissant les fondations 

Differenzen - Divergences 

Einreichunqsdatum 14 12 oo 
Date de depöt 14.12 oo 
Bericht WAK-SR 03 05.01 
Rapport CER-CE 03 05 01 
StänderaVConseil des Etats 08.06.01 (Erste Phase - Premiere etape) 
Bericht WAK-SR 23.10.03 (BBI 2003 8153) 
Rapport CER-CE 23.10.03 (FF 2003 7425) 
Stellungnahme des Bundesrates 05.12.03 (BBI 2003 8191) 
Avis du Conseil federal 05.12.03 (FF 2003 7463) 
StänderaVConsell des Etats 18.12.03 (Zweite Phase - Deuxieme etape) 
NationalraVConseil national 17.06.04 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 
StänderaVConseil des Etats 22.09.04 (Differenzen - Diverqences) 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
Code civil suisse 

Art. 83a Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 83a al. 4 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Präsident (Schiesser Fritz. Präsident): Ich mache Sie darauf 
aufmerksam, dass es mit Bezug auf Artikel 83a Absatz 4 
eine Korrektur der Fahne gibt. 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Wir stehen im Dif
ferenzbereinigungsverfahren. Gegenüber dem Nationalrat 
haben wir nur wenige Differenzen. Zwei davon sind wesent
lich. Die eine Differenz besteht bei Artikel 83a Absatz 4 ZGB 
betreffend die Ausnahme vom Obligatorium, eine Revisions
stelle zu bezeichnen. Die zweite Differenz liegt bei Artikel 
33a Absatz 2 des Bundesgesetzes über die direkte Bundes
steuer. Es geht um die Möglichkeit, für Zuwendungen unter 
besonderen Voraussetzungen einen Steuerabzug bis zu 
100 Prozent des Reineinkommens beziehungsweise Rein
gewinns zu gewähren. 
Zu Artikel 83a Absatz 4 ZGB: Hier haben wir in der Kommis
sion und im Rat folgenden Text beschlossen: «Die Aufsichts
behörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, eine 
Revisionsstelle zu bezeichnen. Der Bundesrat legt die Vor
aussetzungen der Befreiung fest.» Wir haben damals aus
drücklich darauf hingewiesen. dass wir diese Ausnahme
möglichkeit im Gesetz verankern wollen. um vor. allem klei
nere Stiftungen befreien zu können. Der Nationalrat hat 
diese Bestimmung gestrichen. 
Ihre Kommission hält eindeutig an dieser Befreiungsmög
lichkeit fest. Wir wollen kleinere Stiftungen vor zu grossem 
administrativem Aufwand und vor übermässigen Kosten ver
schonen. Zudem sind wir der Auffassung. dass diese Aus
nahmemöglichkeit grosszügig gehandhabt wird. Auch sollte 
die Möglichkeit bestehen, dass für kleine, einfache Stiftun
gen weiterhin ehrenamtliche und nichtprofessionelle Revi
sionsstellen zugelassen werden. 
Der Bundesrat unterstützt die Fassung unseres Rates. In der 
Kommission wies die Verwaltung im Übrigen darauf hin, 
dass eine Neuregelung der Revisionsstelle im Gesell
schaftsrecht im Gange sei und eine zwingende Revisions-
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stelle im Stiftungsrecht eher systemfremd wäre. Der Bun
desrat schlage dem Parlament nämlich für kleine Unterneh
men, sei dies in Form der Aktiengesellschaft oder der 
GmbH, also der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine 
Befreiung von der Revisionspflicht vor, wenn alle Gesell
schafter einverstanden seien und das Unternehmen nicht 
mehr als zehn Mitarbeitende habe. Umso eigenartiger wäre 
es, wenn für Stiftungen nun generell eine Revisionsstelle ob
ligatorisch vorgesehen würde. 
Namens der Kommission ersuche ich Sie daher. am frühe
ren Beschluss festzuhalten. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir sind froh, wenn Sie an 
dieser Bestimmung festhalten. Es ist tatsächlich so, dass der 
Entwurf zum Gesetz zu den Revisionsstellen für alle Gesell
schaften, nicht nur für die Stiftungen, vorsieht, dass kleine 
Gesellschaften von dieser Revisionspflicht befreit werden 
können. Beim Stiftungsrecht müssen Sie im Besonderen se
hen. dass es zahlreiche kleine Stiftungen in der Schweiz 
gibt, die im Jahr vielleicht 50 bis 100 Franken abwerfen. 
Wenn Sie da eine Revisionsstellenpflicht einführen, reicht 
der Ertrag nicht einmal für die Revisionskosten. Wir sollten 
schauen, dass wir hier bei diesem Konzept bleiben. Sonst 
haben wir nachher wieder einen Widerspruch zu den Geset
zesbestimmungen betreffend die Revisionsstellen und über 
die Aufsicht aller Gesellschaften. 
Ich bitte Sie festzuhalten, wie das Ihre Kommission bean
tragt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 84a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... zur Prüfung vor. Verfügt die Stiftung über keine Revi
sionsstelle, so legt das oberste Stiftungsorgan die Zwischen
bilanz der Aufsichtsbehörde vor. 
Abs.2 
.... Zwischenbilanz der Aufsichtsbehörde vor. (Rest des Ab
satzes streichen) 
Abs. 2bis 
Die Aufsichtsbehörde hält das oberste Stiftungsorgan zur 
Einleitung der erforderlichen Massnahmen an. Bleibt dieses 
untätig, so trifft die Aufsichtsbehörde die nötigen Massnah
men. 

Art. 84a 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
.... l'organe de revision. Si la fondation n'a pas d'organe de 
revision, l'organe supreme de la fondation soumet le bilan 
intermediaire a l'autorite de surveillance. 
Al. 2 
.. .. a l'autorite de surveillance. (Bitter le reste de l'alinea) 
Al. 2bis 
L:autorite de surveillance ordonne a l'organe supreme de Ja 
fondation de prendre les mesures necessaires. S'il ne le fait 
pas, l'autorite de surveillance prend elle-meme les mesures 
qui s'imposent. 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Bei Artikel 84a 
Absatz 1 beantragt Ihnen die Kommission auf Anregung der 
Verwaltung eine Ergänzung, um auch den Fall zu regeln, in 
dem die Stiftung keine Revisionsstelle hat und Überschul
dung oder Zahlungsunfähigkeit vorliegt. 
Aufgrund des Vorschlages der Verwaltung hat Ihre Kommis
sion den Absatz 2 in zwei Absätze aufgeteilt. Also haben wir 
hier an sich nur eine redaktionelle Änderung. 

Angenommen - Adopte 
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Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 2 Art. 33a Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Studer Jean, Berset, Marty Dick, Sommaruga Simonetta) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 2 art. 33a al. 2 
Proposition de /a majorite 
Maintenir 

Proposition de /a minorite 
(Studer Jean, Berset, Marty Dick, Sommaruga Simonetta) 
Adherer a. la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Beim Bundesge
setz über die direkte Bundessteuer - Artikel 33a Absatz 2 -
wird nach der Fassung des Ständerates den Kantonen die 
Kompetenz gegeben, für die direkte Bundessteuer einen Ab
zug von bis zu 100 Prozent des Reineinkommens zu bewilli
gen, dies aber unter ganz klaren Voraussetzungen, die im 
Gesetz festgelegt sind: Es muss erstens ein besonders 
wichtiges öffentliches Interesse vorliegen, zweitens muss 
die Nachhaltigkeit der Finanzierung gesichert sein, und drit
tens muss-von !Santon 1md Gemeinde l:>ei den direkten Steu
ern ein mindestens gleTcti hoher Abzug gewährt werden. 
Der Nationalrat hat dies abgelehnt. Ihre Kommission bean
tragt Ihnen mit 9 zu 4 Stimmen, an der Fassung unseres Ra
tes festzuhalten. Die Minderheit Studer will dem Nationalrat 
zustimmen. 
Namens der Mehrheit empfehle ich Ihnen, an unserem frü
heren Beschluss festzuhalten. Es ist eine Ausnahmebestim
mung, und es wird klar festgelegt, welche Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sein müssen. Ich weise ausdrücklich darauf 
hin, dass die Kompetenz, diese Abzugsmöglichkeit zu ge
währen, eindeutig bei den Kantonen liegt. Der Kanton ent
scheidet, ob eine bestimmte Zuwendung von hinreichender 
Bedeutung ist, um ausnahmsweise einen entsprechenden 
grösseren Abzug zu rechtfertigen. 

Studer Jean (S, NE): Nous avons deja. eu l'occasion de de
battre de cette question lors de notre seance du 18 decem
bre 2003; et meme si nous avons deja. eu l'occasion d'en 
debattre, permettez-moi quand meme de rappeler quelques 
principes de base. Le premier, celui de l'egalite de traitement 
entre les contribuables, un principe qui veut que chacun seit 
impose selon son revenu; et un principe qui ne permet pas 
d'echapper a. l'impöt en accordant des liberalites au bon 
vouloir du contribuable, sinon c'est une meconnaissance de 
ce principe. Le Conseil federal l'a d'ailleurs dit dans sa prise 
de position contre cette facilite qui serait accordee aux can
tons. 
Le deuxieme principe de base en matiere de politique fis
cale, c'est que l'impöt doit servir a. financer les täches de 
l'Etat. En democratie, ce sont les autorites instituees qui de· 
cident de ces täches et de l'importance de leur financement. 
II n'appartient pas a. chaque citoyen d'avoir une propre com
petence budgetaire personnelle, et de decider finalement de 
quelle maniere il veut assurer le financement de teile täche 
et ne pas assurer le financement de teile autre. 
Enfin, ce n'est pas ici que je vais longuement discourir sur 
les difficultes financieres que rencontrent les collectivites pu
bliques, mais simplement vous rappeler que cette proposi
tion, lors de la consultation, a finalement ete rejetee par 
presque l'ensemble des autorites cantonales. 
Je voudrais encore faire deux remarques: 
1. Si, aujourd'hui deja., les cantons ont une competence pour 
accorder des deductions pour des versements, la proposi
tion qui vous est faite par la majorite aurait pour but d'accor
der aux cantons une competence supplementaire, a. savoir 

d'operer des deductions non seulement pour des verse
ments, mais aussi pour des prestations en nature. A un mo
ment Oll on cherche a. harmoniser formellement la fiscalite 
dans ce pays, je ne crois pas que le moment soit venu de 
reaccorder aux cantons des possibilites qui tendent a. une 
desharmonisation. Car il y aura des cantons qui n'accorde
ront aucune possibilite de deduction, des cantons qui accor
deront des possibilites de deduction pour les versements en 
argent, puis des cantons qui n'accorderont aucune possibi
lite de deduction pour les versements en argent, mais qui en 
accorderont pour les prestations en nature. Bref, tout cela va 
a. l'encontre de l'harmonisation formelle qu'on cherche 
quand meme a. assurer. 
2. II y a en plus des difficultes d'interpretation, vous l'avez vu 
a. l'article 33a alinea 1 Oll on garantit, sur le plan suisse, la 
possibilite d'operer des deductions, pour autant qu'elles ne 
depassent pas 20 pour cent des revenus. On a precise que 
ces deductions etaient possibles a. l'egard des fondations en 
raison de leur but de service public ou d'utilite publique. Le 
but de service public ou d'utilite publique est relativement 
precise dans la loi: c'est l'article 56 lettre g, auquel fait 
d'ailleurs reference cet alinea 1. 
A l'alinea 2, on introduit une nouvelle notion: il ne s'agit plus 
de but de service public ou d'utilite publique, il s'agit d'«inte
ret public particulierement important». Je n'ai pas encore 
exactement compris la difference subtile qu'il y a entre les 
buts de service public et d'utilite publique et les interets pu
blics particulierement importants. Deja. la difference entre un 
interet public important et un interet public particulierement 
important m'est totalement obscure. Mais encore, la diffe
rence entre les buts que poursuivent les fondations, aux
quelles on peut operer un versement avec une deduction 
jusqu'a. concurrence de 20 pour cent seien l'article 33a ali
nea 1, et les autres fondations qui presenteraient un interet 
public particulierement important, auxquelles les cantons 
pourraient finalement accorder ces facilites-la. pour le contri
buable qui leur verserait des prestations en argent ou en na
ture, m'est egalement obscure. 
II y a a. l'evidence des problemes d'interpretation, et par 
consequent d'application, qui se posent dans cette disposi
tion a. l'alinea 1, sans parler de tous les problemes pratiques. 
S'agissant par exemple de la prestation en nature: comment 
evaluer la valeur de la prestation? Sans parler non plus des 
problemes que peut poser sur le plan fiscal la possibilite par 
exemple d'exonerer quelqu'un qui deciderait de ceder une 
partie de son heritage et qui pourrait ainsi le deduire com
pletement de son revenu. 
Pour toutes ces raisons, la minorite de la commission vous 
invite a. suivre le Conseil national, qui a refuse d'accorder 
cette possibilite supplementaire aux autorites cantonales, en 
relevant si vous le permettez, Monsieur le president, que la 
minorite que je defends ici vaut a. la fois pour l'alinea 2 de 
l'article 33 et pour l'alinea 1 bis de l'article 59. Je ne me per
mettrai pas de repeter ce que je viens de vous dire, en espe
rant que le dire une fois suffit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, dem Beschluss 
des Nationalrates bzw. der Minderheit zuzustimmen. Es ist 
tatsächlich so, dass das eine problematische Bestimmung 
ist. Sie sehen, dass hier dem Kanton die Möglichkeit gege
ben wird, jemandem Bundessteuern zu erlassen. Es ist na
türlich an sich etwas nicht ganz Normales, dass jemand eine 
Steuer erlässt, die einem anderen Gemeinwesen zukommt. 
Natürlich ist das, wie der Präsident gesagt hat, an Voraus
setzungen gebunden. Aber so klar sind diese Voraussetzun
gen auch wieder nicht. 
Sie haben drei Voraussetzungen; mindestens die ersten 
zwei sind problematisch: 
Es muss erstens «ein besonders wichtiges öffentliches Inter
esse» vorliegen; so klar ist dieser Begriff auch wieder nicht, 
und der betreffende Kanton entscheidet für seinen Kanton, 
was bei ihm ein besonders wichtiges öffentliches Interesse 
ist. Sie müssen sehen: Davon hängen die Bundessteuern 
ab, und damit sind alle anderen Kantone von diesem Ent
scheid betroffen. 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 



22. September 2004 479 Ständerat 03.056 

Die zweite Bedingung ist die Nachhaltigkeit der Finanzie
rung. Wir wissen ja, dass «Nachhaltigkeit» ein ausserordent
lich dehnbarer Begriff ist. Hier ist relativ viel Entscheidungs
willkür möglich. 
Die dritte Bestimmung ist eine klare Bestimmung - das 
würde ich auch sagen -: Der Abzug ist daran gebunden, 
dass der Kanton und die Gemeinden auf mindestens gleich 
viel verzichten. Das, würde ich sagen, ist unproblematisch. 
Die ersten beiden Voraussetzungen sind aber problema
tisch; es ist problematisch, wenn ein Kanton bestimmen 
kann, ob jemand von der Bundessteuer befreit werden soll. 
Der Bundesrat war von Anfang an der Meinung, man sollte 
diese Bestimmung streichen. Wir haben ja vorne eine gene
relle Regelung, dass die Bundessteuer unter bestimmten 
Voraussetzungen nur teilweise bezahlt werden muss. 
Darum bitten wir Sie, der Fassung der Minderheit zuzustim
men; das ist die Fassung des Bundesrates und auch die 
Fassung des Nationalrates. Die Kantone haben übrigens im 
Vernehmlassungsverfahren Abzüge in der vorgeschlagenen 
Höhe mit grosser Mehrheit und nachdrücklich abgelehnt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 17 Stimmen 

Ziff. 2 Art. 33a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 2 art. 33a al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Absatz 3: Die 
Kommission schliesst sich dem Beschluss des Nationalrates 
an und ist einverstanden, dass dieser Absatz gestrichen 
wird. Es ist jedoch zu betonen, dass die Streichung nicht das 
Gegenteil bedeutet, also dass die öffentliche Bekanntma
chung freiwilliger Leistungen die Abzugsfähigkeit beein
trächtigen würde. In der Kommission erklärte die Verwaltung 
deutlich, dass aus der Sicht der direkten Bundessteuer mit 
Spenden geworben werden könne, ohne dass dadurch die 
Abzugsfähigkeit infrage gestellt würde. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 2 Art. 59 Abs. 1bis 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Studer Jean, Berset, Marty Dick, Sommaruga Simonetta) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 2 art. 59 al. 1 bis 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Studer Jean, Berset, Marty Dick, Sommaruga Simonetta) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Mit dem Ent
scheid zu Artikel 33a Absatz 2 ist auch hier der Entscheid 
gefällt. Das kann ich auch dem Votum von Herrn Studer ent
nehmen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposition de /a majorite 

Ziff. 2 Art. 59 Abs. 1ter 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Ch. 2 art. 59 al. 1ter 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier gelten die 
gleichen Bemerkungen wie bei Artikel 33a Absatz 3. Es ist 
richtig, wenn wir gemäss dem Beschluss bei Artikel 33a Ab
satz 3 auch hier dem Nationalrat folgen und diese Bestim
mung streichen. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 3 Art. 9 Abs. 2 Bst. i; Art. 25 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 3 art. 9 al. 2 let. i; art. 25 al. 1 let. c 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier ist das Glei
che zu sagen. Auch hier schliessen wir uns dem Nationalrat 
an. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 4 Art. 5 Abs. 1 Bst. f 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 4 art. 5 al. 1 let. f 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Ich habe hier keine 
Bemerkungen; das ist redaktionell. 

Angenommen - Adopte 

0 .056 

esrepublik Nigeria. 
men über 

Zuwa erungsangelegenheiten 
Repubh ue federale du Nigeria 
Accord 
en matier d'immigration 

Botschaft des Bundesr es 10.09.03 (BBI 03 6443) 
Message du Conseil fe al 10.09.03 (F 2003 5879) 

Bericht SPK-NR 13.11.03 
RapportCIP-CN 13.11.03 
Nationalrat/Conseil national O 05. (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 22. .04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Stähelin Philipp (C, ), für di ommission: Am 9. Januar 
2003 wurde das A eement on I migration matters mit Ni
geria unterzeichn . Nigeria ist de rste afrikanische Staat, 
mit dem der Bu · esrat ein Rücküber ahmeabkommen - um 
nichts ander andelt es sich trotz d umfassenden Titels 
im Wesentli - abgeschlossen hat. · eria ist für uns da-
bei ein wie r Partner. Es ist einer der l:l völkerungsreichs-
ten Staat südlich der Sahara und hat inan Anteil von 
rund 15 . · rezent an der afrikanischen Gesa tbevölkerung. 
Die~a ( der Asylgesuche von nigerianischen aatsangehö
rigen rüher unbedeutend, wuchs 2002 auf ü er 1000 und 
betr, g 2003 wiederum 480. Die Anzahl von Personen, wel
che die Schweiz verlassen mussten, stieg auf über 550, wo-
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sfmmung verschärft. Meine Überzeugung ist, dass die Be
re htigten für die Rabatte die Prämienzahler allgemein sind. 
Nie t nur die Konsumierenden, sondern auch sol9he, die 
nich konsumieren, sollten von tieferen Arzneimittetlpreisen 
profit ren können. / 
Ich bi Sie, der Minderheit zu folgen, die mit 9 ~ 11 Stim
men u terlegen ist. Damit ist diese Minderheit ach relativ 
stark. D Problematik, welche die Standesinitiar en aufgrei
fen, ist v rständlich. Sie ist vorhanden. Wir m·· sen sie an
gehen, a r wir müssen sie im KVG anpack , und damit 
wir das tu können, bitte ich Sie, der Minder, eit zuzustim-
men und d Initiativen keine Folge zu gebe 

uth (C, AG), für die Kommi ion: Sie haben 
jetzt auch vo Vertreter der Kommissions inderheit gehört, 
dass wir in der ommission grosse Einigk it darüber haben, 
dass etwas zu t n ist. Die DiagnosestelluJg ist also unisono 
gleich. Nur bei d r Frage der Therapie is"t dann alles etwas 
anders. Ich bin m dem Vorreferenten efgentlich einig, dass 
die Frage der Raba ierung, wo diese gehau geregelt werden 
muss - ob im Heil ·ttelgesetz oder nic,f,t besser im KVG -, 
gestellt werden kann. Den Kantonen tyid allen Beteiligten in 
diesem Bereich geht s auch nicht primär darum, wo die 
Frage geregelt wird, so dem dass sie geregelt wird. Wir ha
ben einen Handlungsbe arf, der unbefotritten ist. 
Wir sind jetzt in der er~ten Phase /der Behandlung dieser 
Standesinitiativen, welch fordern, /Öass im Arzneimittelbe
reich etwas getan wird. ·r hab~ es als Parlament in der 
Hand, die Forderungen die er Sta desinitiativen in der zwei
ten Phase mit dem Inhalt z fülle , wie wir es ursprünglich 
mit der Revision des Heilmi elg setzes wollten, und damit 
Klarheit in den Arzneimittelb rrni

1 
h zu bringen. Es geht im 

Grunde genommen um Folg n s: Wollen wir es den Ge
richten überlassen, den besa t n Artikel 33 des Heilmittel
gesetzes zu interpretieren, ad i wollen wir die Arbeiten um 
die Fragen der Rabattierung, er geldwerten Vorteile und 
des Umgangs damit selber an ie Hand nehmen und die of-
fenen Fragen im Heilmitteiges oder im KVG regeln? 
Damit der Druck zum Handel e halten bleibt, damit wir aktiv 
werden und nicht abwarten, bis die Gerichte entscheiden, 
möchte ich Sie bitten, diese Stan esinitiativen Folge zu ge
ben. Sie zeigen das Proble auf u überlassen es uns, die 
richtige Lösung zu finden. 

Maury Pasquier Liliane~-, GE), pour I commission: Vous 
avez entendu le porte-p ole de la mino ite insister sur l'im
portance de l'article 33 ans sa valeur c ntre la corruption. 
Nous partageons ce po· t de vue, nous p rtageons le souci 
que la minorite peut av. ir d'une preventio de la corruption 
dans le domaine des edicaments. Mais ju ement dans ce 
cas precis, il ne s'agi pas de risques de cor ption puisque 
Ja prescription par höpitaux de medicamen s qui seraient 
moins coOteux n' aine pour Jes medecins rescripteurs 
aucun avantage d t au indirect; c'est justem nt pour Jeur 
permettre de resi r a taute tentative de corru tion que ce 
projet est formule. 'est dans cet esprit que nou concevons 
Ja modification d l'article 33. 
De meme, il a it allusion a la protection de la sante qui 
reste Je but pri ipal de la Joi. Ce but-Ja, nous Je p rtageons 
aussi, nous vo Ions egalement l'atteindre. Mais, e ore une 
fois, Ja modifi ation de J'article 33 ne porterait auc nement 
atteinte a la nte, de quelque maniere que ce soit. La sup
pression de rabais qui a ete effectuee par l'indust e phar
maceutiqu de maniere taut a fait unilaterale ne con iste en 
fait en rie d'autre que dans une penalisation d'une estion 
efficace; il me semble savoir que la majorite dans e Par
lamente plutöt soucieuse habituellement d'encoura r les 
process s de gestion efficaces. 
Enfin, j vous rappellerai au passage que finalement il y 
aurait ne alternative a cette modification de J'article 3 ce 
serait importation parallele de medicaments. Mais la eg le
ment je crois savoir que la majorite dans ce Parlament n'y 
est l'etat pas favorable. 
Qu I qu'il en soit et pour nous permettre d'avancer dans ce 
domaine important, je vous demande, au nom de Ja majorite 

de la comm1ss1on, de donner suite aux deux initiatives, 
mme l'a deja fait le Conseil des Etats. 

Präs1 nt (Binder Max, Präsident): Die M 
mission eantragt, den Standesinitiative olge zu geben. 
Die Minde eit Stahl beantragt, ihnen e Folge zu geben. 
Ich schlage I en vor, über die beid Initiativen einzeln ab-
zustimmen, we1 ie nicht ganz ge u den gleichen Wortlaut 
aufweisen. - Sie s d damit ein rstanden. 

03.308 

Abstimmung - Vote 
Für Folgegeben ···: V3 Stimmen 
Dagegen .... 72 St mmen 

03.310 

Absti . ung - Vote 
Für 9olgegeben ···: 81 Stimmen 
D9i9egen .... 70 Stimmen 

00.461 

Parlamentarische Initiative 
Schiesser Fritz. 
Revision 
des Stiftungsrechtes 
Initiative parlementaire 
Schiesser Fritz. 
Revision de la legislation 
regissant les fondations 

Differenzen - Divergences 
Einreichungsdatum 14.12.00 
Date de depöt 14.12.00 

Bericht WAK-SR 03.05.01 
Rapport CER-CE 03.05.01 

Ständerat/Conseil des Etats 08.06.01 (Erste Phase - Premiere etape) 

Bericht WAK-SR 23.10.03 (BBI 2003 8153) 
Rapport CER-CE 23.10.03 (FF 2003 7425) 

Stellungnahme des Bundesrates 05.12.03 (BBI 2003 8191) 
Avis du Conseil federai 05.12.03 (FF 2003 7463) 

Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Zweite Phase - Deuxieme etape) 

Nationalrat/Conseil national 17.06.04 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.09.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 04.10.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 06.10.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Nationalrat/Conseil national 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Text des Erlasses (BBI 2004 5435) 
Texte de l'acte leglslatif (FF 2004 5095) 

Maitre Jean-Philippe (C, GE), pour la commission: II nous 
reste trois divergences. La premiere a trait a la possibilite de 
dispenser une fondation de J'obligation de designer un or
gane de revision; il s'agit des toutes petites fondations. Notre 
conseil avait estime qu'il etait necessaire de bitter cette dis
position; le Conseil des Etats l'a maintenue. 
La commission vous propose de vous rallier au Conseil des 
Etats. 
Pour de toutes petites fondations, an peut effectivement se 
dispenser de cette obligation, d'autant que le Conseil des 
Etats a rajoute a J'article 84 alinea 1 le fait que, lorsqu'une 
petite fondation n'a pas d'organe de revision et qu'elle se 
trouve dans une situation de surendettement au d'insolvabi
Jite, Je conseil de fondation doit saisir l'autorite de surveil
lance de fa9on a ce que Jes verifications comptables soient 
faites. 
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La deuxieme divergence est relative a la situation d'insolva
bilite ou de surendettement, pour laquelle notre conseil avait 
estime qu'il n'appartenait pas sans autre a l'autorite de sur
veillance de prendre les mesures necessaires, mais qu'il fal
lait d'abord que las organes de la fondation le fassent. Et 
s'ils faillissaient a cette täche, a ce moment-la, l'autorite de 
surveillance pouvait le faire. Le Conseil des Etats sur le fand 
s'est rallie a cette fa9on de voir, il n'y a qu'une difference re
dactionnelle. 
La troisieme divergence est la plus serieuse; eile est relative 
a la possibilite, pour un canton, d'accorder une deduction a 
concurrence de la totalite du revenu imposable pour des ver
sements a des fondations qui ont un but particulierement af
firme d'interet public. Nous avions dit, en ce qui nous 
concerne, qu'une teile possibilite ne devait pas etre ouverte, 
pour des raisons d'egalite de traitement devant l'impöt, et 
aussi en raison du caractere fondamentalement non affecte 
de l'impöt. Or, si vous permettez la deduction de Ja totalite 
de l'impöt lorsqu'un versement est fait a une fondation d'uti
lite publique, vous permettez en realite par ce mecanisme 
de substitution de diriger l'impöt que vous payez. Et cela 
peut etre dommageable, en particulier dans Je cadre de can
tons au de communes qui pourraient avoir un interet particu
lier a sauvegarder sur leur territoire une entreprise 
determinee qui serait financee par une fondation determi
nee. On pourrait avoir Ja une sorte d'effet boomerang, c'est
a-dire qua Je canton au la commune se trouverait contraint 
en quelque sorte de devoir plaider en faveur de cette exone
ration fiscale. Et la, an aurait clairement une distorsion des 
mecanismes generaux de la fiscalite. 
Le Conseil des Etats a maintenu cette possibilite de deduc
tion totale, mais a une majorite assez courte, par 21 voix 
contre 17. La commission, alle, a l'unanimite, a estime ne
cessaire de maintenir la decision de notre conseil, c'est-a
dire de ne pas autoriser ce type de deduction a concurrence 
de la totalite du revenu imposable. 
Nous vous proposons donc de suivre las recommandations 
de la commission. 

Bührer Gerold (RL, SH), für die Kommission: Es verbleiben 
lediglich zwei materielle Differenzen, und deswegen kann 
ich mich ganz kurz fassen. 
Die eine Differenz, die wir zum Ständerat haben, betrifft Arti
kel 83a. Dort geht es ja darum, dass Bewilligungen von der 
Aufsichtsbehörde erteilt werden können, dass Stiftungen 
von der Einsetzung einer Revisionsstelle befreit werden kön
nen. Hier überwog in der Kommission das Argument für die 
Entlastung solcher Kleinststiftungen. Wir sprechen ja auch 
sonst immer von Entlastungen zugunsten der KMU, und hier 
verhält es sich ähnlich. 
Die Kommission beantragt Ihnen daher mit 14 zu 7 Stim
men, dem Ständerat zu folgen und diese Ausnahmerege
lung zuzulassen. 
Die andere verbleibende Differenz betrifft das Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer. Dort beantragen wir Ihnen 
einstimmig, an unserer Fassung festzuhalten. Der Ständerat 
hat bekanntlich Folgendes beschlossen: Wenn ein beson
ders wichtiges öffentliches Interesse vorliegt und wenn der 
Kanton prozentual mindestens einen gleich hohen Abzug 
bei der direkten Steuer zulässt, also wenn diese Bedingun
gen gegeben sind, kann man bis 100 Prozent auch bei der 
Bundessteuer abziehen. Hier beantragt Ihnen die Kommis
sion, wie gesagt, bei unserer Fassung zu bleiben, das 
heisst, keine derartige Ausnahmeregelung zuzulassen. Die 
Begründung dafür kann auf einen Punkt konzentriert wer
den: Es dürfte rechtspolitisch äusserst schwierig sein, letzt
lich auszumachen, wo solche besonders wichtige öffentliche 
Interessen vorliegen, die einen solchen Abzug rechtfertigen 
würden. Schliesslich hat auch der Ständerat in dieser Frage 
sehr knapp entschieden, mit lediglich 21 zu 17 Stimmen. 
Wie gesagt, aus diesem Grund, vor allem also aus rechtspo
litischen Bedenken heraus, empfiehlt Ihnen die Kommission, 
an der ursprünglichen Fassung unseres Rates festzuhalten. 
Das ist auch die Meinung der FDP-Fraktion. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat empfiehlt Ih
nen hier, Ihrer Kommission zuzustimmen. Warum? 
In Artikel 83a Absatz 4 ZGB geht es ja darum, dass Bedin
gungen festgelegt werden können, wann Stiftungen keine 
Revisionsstelle brauchen. Ich habe Ihnen das schon das 
letzte Mal darzulegen versucht. Sie müssen sehen, wenn 
Sie das hier nicht bewilligen, dann hängt das Revisionsge
setz, das bei Ihnen in Beratung ist, natürlich auch in der Luft. 
Es ist störend, dass Sie für Kleinststiftungen keine solche 
Ausnahme zulassen. Es gibt eine Grosszahl von Stiftungen 
in der Schweiz, die vielleicht einen Stiftungsertrag von 50 
oder 80 Franken pro Jahr haben. Sie dienen gemeinnützigen 
Zwecken und werden durch ehrenamtliche Stiftungsräte ver
waltet. Wenn Sie hier noch eine obligatorische Revisions
stelle einbauen, dann reicht der jährliche Ertrag nicht einmal 
für die Revision aus, und das ist störend. Solche Ausnah
men müssen gemacht werden. Der Ständerat hat dem 
schon zugestimmt. Ich freue mich, dass Ihre Kommission 
auch einstimmig zugestimmt hat. Ich bitte Sie, diesen Be
schluss zu unterstützen. 
Im Weiteren ist es richtig, dass wir eine saubere Regelung 
für Stiftungen ohne Revisionsstelle haben, falls sie über
schuldet oder zahlungsunfähig sind. Auch da bitten wir Sie, 
Ihrer Kommission bzw. Ständerat und Bundesrat zuzustim
men. 
Ich bitte Sie aber auch, mit Ihrer Kommission gegenüber 
dem Ständerat an der Bestimmung, die die Steuerbefreiung 
betrifft, festzuhalten. Sie müssen sehen, es ist verständlich, 
dass Gemeinden und Kantone bei ihren Stiftungen auf die 
Steuern verzichten können. Aber es ist stossend, wenn ein 
Kanton bestimmen kann, dass die Steuern des Bundes, 
z. B. die direkte Bundessteuer, nicht bezahlt werden müs
sen. Da erlässt ein Kanton Steuern eines Dritten. Das schä
digt natürlich auch die anderen Kantone, weil diese über den 
Finanzausgleich von diesen Steuern profitieren würden. 
Ich glaube, es ist gut, wenn Sie hier festhalten. Ich hege die 
Hoffnung, dass auch der Ständerat dann auf diese Lösung 
einschwenken wird. 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
Code civil suisse 

Art. 83a Abs. 4; 84a Abs. 1, 2, 2bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 83a al. 4; 84a al. 1, 2, 2bis 
Proposition de Ja commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 2 Art. 33a Abs. 2; 59 Abs. 1bis 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch. 2 art. 33a al. 2; 59 al. 1 bis 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 
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raux trouvent leur place dans la loi concernant chacun des
dits tribunaux, et non pas dans la loi sur le principe de la 
transparence dans l'administration teile qu'on vient de 
l'aborder maintenant. Pour le reste, c'est une question de 
systematique et cela me parait aussi plus simple et plus lim
pide d'inserer ces dispositions dans les leis concernant cha
cun des tribunaux specifiques concernes, et ainsi de sortir 
ces elements de la presente loi. 
La commission est parfaitement d'accord avec cette vision 
de la systematique des dispositions en question. 

Angenommen - Adopte 
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Parlamentarische Initiative 
Schiesser Fritz. 
Revision 
des Stiftungsrechtes 
Initiative parlementaire 
Schiesser Fritz. 
Revision de la legislation 
regissant les fondations 

Differenzen - Divergences 

Elnrelchunqsdatum 14 12 oo 
Date de depöt 14.12 00 

Bericht WAK-SB 03 o5 01 
Rapport CER-CE 03 05 01 
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.01 (Erste Phase - Premiere etape) 

Bericht WAK-SR 23.10.03 (8812003 8153) 
Rapport CER-CE 23.10.03 (FF 2003 7425) 
Stellungnahme des Bundesrates 05.12.03 (8812003 8191) 
Avis du Conseil federal 05.12.03 (FF 2003 7463) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.12.03 (Zweite Phase - Deuxieme etape) 

Nationalrat/Conseil national 17.06.04 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 22.09.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 04.10.04 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 06.10.04 (Differenzen- Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
Code civil suisse 

Änderung bisherigen Rechts 
Modification du droit en vigueur 

Ziff. 2 Art. 33a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 2 art. 33a al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Wir haben noch 
eine Differenz zum Nationalrat bei Artikel 33a Absatz 2 des 
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer. Nach der 
Fassung des Ständerates soll den Kantonen die Kompetenz 
gegeben werden, für die direkten Bundessteuern einen Ab
zug von bis zu 100 Prozent des Reineinkommens zu bewilli
gen; dies aber unter ganz klaren Voraussetzungen, die im 
Gesetz festgelegt sind. 
Der Nationalrat hat die Animation zum Spenden gestoppt. Er 
lehnte diese Bestimmungen ganz klar ab. Ihre Kommission 
hat diese Frage erneut diskutiert und auch einen Vermitt
lungsvorschlag beraten. Schliesslich kam Ihre Kommission 
zum Schluss, dass es nichts anderes gibt und dass nichts 

anderes übrig bleibt, als sich dem Nationalrat anzuschlies
sen. 
Ich beantrage Ihnen daher, dem Beschluss des Nationalra
tes zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 2 Art. 59 Abs. 1bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 2 art. 59 al. 1 bis 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier geht es um 
dieselbe Frage. Ich ersuche Sie, sich dem Nationalrat anzu
schliessen, wie es die Kommission beantragt. 

Angenommen - Adopte 

Sc eiz Tourismus. 
Fina zhilfe 2005-2009 
Suiss Tourisme. 
Aide fi nciere 2005-2009 

esrates 12.03.04 (881 2004 1585) 
ederal 12.03.04 (FF 2004 1449) 

Nationalrat/Conseil ~ional 29.09.04 (Zweitrat- De Conseil) 
Ständerat/Conseil de Etats 06.10.04 (Differenzen - 1vergences) 

Nationalrat/Conseil na 1~nal 06.10.04 (Differenzen - ivergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 07.10.04 (Differenzen Divergences) 

\ 
Bundesbeschluss üj~die Fina 
Schweiz Tourismus 
Arrete federal concer ant l'aid 
Suisse Tourisme de 20 \ a 200 

Präsident (Schiesser Frit ~ident): Es liegt eine korri-
gierte Fassung der Fahne 

Art.1 
Antrag der Kommission 
.... für die ersten drei Jah 
lungsrahmen von höc 

Art.1 

Periode 2005-2009 ein Zah
Millionen Franken bewilligt. 

Proposition de /a eo 1ss1on 
Une enveloppe bu getaire de 1~8 millions .... financiere 
pour les trois premjtres annees de '{=1 periode 2005 a 2009. 

Leumann-Würsfo Helen (RL, LU), ~r die Kommission: Wir 
haben noch drei Differenzen. Die ~ste Differenz betrifft 
Artikel 1. Dor1/beantragt Ihnen Ihre m.!Tlission mit 10 zu 
1 Stimmen bei 1 Enthaltung die folgen ~Anderung: «Für Fi
nanzhilfen ~ die Schweiz Tourismus w d für die ersten drei 
Jahre der /Periode 2005-2009 ein Z plungsrahmen von 
höchsten.' 138 Millionen Franken bewilUgt." Ein entspre
chender · nschlussbeschluss im Jahre 2Ö 7 wird dann na
türlich tig werden. Diese 138 Millionen ranken für drei 
Jahre tsprechen dem Betrag von 46 Millio en Franken pro 
Jahr . h. dem Betrag, den Schweiz Tourism s während der 
letzten vier Jahre durchschnittlich erhalten ha 
Fcpgende Gründe sprechen für diesen Antr : Wir haben 
nach den Beratungen an unserer Sitzung vom 9. Juni 2004 
das Postulat 04.3199 angenommen. Dieses Postulat ver-
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Nationalrat/ onseil national 17.12.03 (Erstrat - Premier Co 

Nationalrat/ nseil national 17.12.03 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Co seil des Etats 02.06.04 (Zweitrat - Deuxieme 

Ständerat/C es Etats 02.06.04 (Fortsetzung- Suite) 

national 22.09.04 (Differenzen - Diverg nces) 

Ständerat/Cons des Etats 29.09.04 (Differenzen - Diver ences) 

Natlonalrat/Con il national 30.09.04 (Differenzen - Diver/ences) 

00.461 

Ständerat/Co · es Etats 04.10.04 (Differenzen - Divefgences) 

Natlonalrat/C national 08.10.04 (Schlussabstimmu11g - Vote final) 

Ständerat/Conseil es Etats 08.10.04 (Schlussabstimmljhg - Vote final) 

Text des Erlasses BI 2004 5453) / 
Texte de l'acte legi~{atif (FF 2004 5115) / 

\ I 
\ I 

Bundesgesetz ~ber die Transplantat}on von Organen, 
Geweben und Zt!Jlen r 
L. oi federale sur la transplantation .iorganes, de tissus 
et de cellules \ 

Abstimmung - Vot / 
Für Annahme des twurfes .... 42 timmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

01.300 

Standesinitiative 
Steuerrecht. 
Abschaffung 
der«Erbenbussen» 
Initiative cantonale 
Suppression 
des amendes «here, 
en matiere fiscale 

Schlussabstimmung - \/i 
EJnreichungsdatum 15 01 .01 
Date de depöt 15.01 01 

Bericht RK-SR 24.01 02 
Rapport CAJ-CE 24.01 02 
Ständerat/Conseil des Etat 

Bericht WAK·NR 23.04.02 
Rapport CER-CN 23.04. 

Nationalrat/Conseil natl 11.03.03 (Zweit - Deuxieme Conseil) 

Bericht RK·SR 26.01. (BBI 2004 1437) 
Rapport CAJ-CE 26.0 4 (FF 2004 1315) 

Text des E 
Texte de l'a 

desrates 25.02.04 (BBI 
125.02.04 (FF 2004 1329) 

Etats 18.03.04 (Erstrat -

tionai 27.09.04 (Zweitrat

Etats 08.10.04 (Schlussabs 
tional 08.10.04 (Schiussabsti 

(BBI 2004 5445) 
gislatif (FF 2004 5107) 

Bundes esetz über die Aufhebung der ung der Er-
ben für iSteuerbussen 
Loi fed~rale sur la suppresslon de la respon abilite des 
heriti s pour les amendes fiscales \ 

A mung-Vote 
Fü nnahme des Entwurfes .... 42 Stimmen 
(Ei stimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 

noemi.froehlich
Textfeld



8. Oktober 2004 1759 Nationalrat 00.461 

00.461 

Parlamentarische Initiative 
Schiesser Fritz. 
Revision 
des Stiftungsrechtes 
Initiative parlementaire 
Schiesser Fritz. 
Revision de la legislation 
regissant les fondations 

Schlussabstimmung - Vote final 
Einreichunqsdatum 1412 oo 
Date de depf>l 4 12 oo 
Bericht WAK-SR 03.05.01 
Rapport CER-CE 03.05.01 
Städerat /Conseil des Etats 08.06.01 (Erste Phase - Premim m pe) 

Bericht WAK-SR 23.10.03 (BBI 2003 8153l 
Rapport CER-CE 23.10.03 (FF 2003 7425 
Stellungnahme des Bundesrates 05.12.03 (BBI 2003 8191) 
Avis du Conseil täml o 5.12.03 (FF 2003 7463) 
Städerat /Conseil des Etats 18.12.03 (Zweite Phase-Deuxime m pe) 

Nationalral/Conseil national 17.06.04 (Zweitrat- Deuxlme Conseil ) 

Städerat /Conseil des Etats 22.09.04 (Differenzen - Divergences) 

Nationalral/Conseil national 04.10.04 (Differenzen - Divergences) 

Städerat /Conseil des Etats 06.10.04 (Differenzen - Divergences) 

Städerat /Conseil des Etats 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Nationalral/Conseil national 08.10.04 (Schlussabstimmung-Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2004 5435) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2004 5095) 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
Code civil suisse 

Abstimmung - Vote 
(namentlich-nominatif: Beilage -Annexe 00.461/1442) 
FäAnna hme des Entwurfes .... 159 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 

0 .057 

plantationsgesetz 
Loi s la transplantation 

Bundesgese über die Transplanta · n von Organen, 
Geweben d Zellen 
Loi feder e sur la transplantation d'or 
etde ce les 

Holle stein Pia (G, SG): Wir Gräen sind fro h, dass wir mit 
de Transplantationsgesetz in einem medizinisch und 
et 1sch sehr sensiblen Bereich nun endlich eine gesetzliche 
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Regelung haben. Wir bedauern sehr, dass unsere Vc/be
h lte bezüglich Todesdefinition, die wir in der Debatt.~ehr
fa geässert haben, nicht mehr vertieft worden si . Wir 
hab n in diesem Gesetz nun zum ersten Mal -dies i wohl 
auch eltweit einmalig -eine Definition von Tod ve ankert. 
Wir e ~hten es .als sehr problematisch, keine ui· rschei
dung z 1schen Hirntod und Herztod zu machen. Ei e solche 
Gleichs tzung ist wohl fäden grästen Teil der B~ ö kerung 
nicht nac vollziehbar und widerspricht einem ~th' chen und 
philosoph chen Verstädnis , nach welchem d r Tod ver
schiedene imensionen hat und ein Prozess st. Wir be
dauern, da im Gesetz als Transplantationsk terium nicht 
explizit der ntod genannt wird: dies wä:le au h der Hand-
habung in de linikpraxis entsprechen. / 
Um ein Zeiche zu setzen, wird die gräe FrJktion dem Ge
setz nicht zusti men, sondern sich der Stimf e enthalten. 

Abstimmung - V e / 
na entl'ch-nom tif · Bei a e -Anne xe.D1 .057/1443 

FäAnna hme des . ntwurfes .... 145 Stimrfien 
Dagegen .... 10 Sti men f 

01.300 

Standesinitiative 
Steuerrecht. 
Abschaffung 
der «Erbenbussen> 
Initiative cantonale 
Suppression 
des amendes «here 
en matiere fiscale 

Bundes 
ben für teuerbussen 

at - Deuxime Conseil ) 

Premier Conseil) 

euxime Conseil ) 

mung - Vota final) 

mung - Vote final) 

Loi fe erale sur Ia suppression de Ia respo abilite des 
heriti rs pour Ies amendes fiscales 

Abs mmung - Vote 
na entlieh -nominatif · Beila e -Anne xe 01.300/1444 

F" 1\nna hme des Entwurfes .... 173 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

noemi.froehlich
Textfeld

noemi.froehlich
Textfeld




